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AWP Abfallwirtschaftsplan NRW
A:RR: 9erein	[ur	)¢rEerung	Eer	AbfallXirtschaft	Region	Rhein-Ruhr-:upper	e�9�
BattG Batteriegesetz
%ioAbf9 %ioabfallWerorEnung
CO2 .ohlenstoffEioYiE
Dep9 DeponieWerorEnung
DS Duale Systeme
ear Stiftung Elektro-Altgeräte Register
EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld
EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein
ElektroG Elektro- und Elektronikgerätegesetz
E-Schrott Elektro-Alt-Geräte
EU Europäische Union
E:..enn[9 EinXegLunststoffLenn[eichnungsWerorEnung
E:.9erbots9 EinXegLunststoffWerbotsWerorEnung
)&.: )luorchlorLohlenXasserstoffe
Fe-Metall Eisen-Metall
*eXAbf9 *eXerbeabfallWerorEnung
*09A *emeinschaftsm§llWerbrennungsanlage
KKA Kreis Kleve Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz
LKrWG Landeskreislaufwirtschaftsgesetz
/93 /eichtWerpacLung
Mio Millionen
09A 0§llWerbrennungsanlage
NE-Metall Nicht-Eisen-Metall
NRW Nordrhein-Westfalen



NW Niederschlagswasser
¢rE ¢ffentlich-rechtlicher	Entsorgungstr�ger
PET Polyethylenterephthalat
PPK Papier, Pappe, Kartonage
SG Sammelgruppe
S19 Stoffgleiche	1ichtWerpacLung
TASi Technische Anleitung Siedlungsabfälle
9erpacL* 9erpacLungsgeset[
9erpacL9 9erorEnung	§ber	9ermeiEung	unE	9erXertung	Won	9erpacLungsabf�llen

Einheit Bedeutung
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t  Tonne (1t = 1000kg)
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1. EINLEITUNG

Der Kreis Kleve sowie die kreisangehörigen Städte 
unE	 *emeinEen	 sinE	 ¢ffentlich-rechtliche	 Entsor-
gungsträger (örE) nach den bundes- und landes-
rechtlichen Normen. 

In Bezug auf die Abfallwirtschaft sind die Aufgaben 
der örE auf Bundesebene im Kreislaufwirtschaftsge-
setz (KrWG) näher geregelt. Der § 20 Abs. 1 KrWG 
WerpŨichtet	Eie	¢rE�	Eie	in	ihrem	*ebiet	angefallenen	
und von Bürger*innen überlassenen Abfälle aus pri-
vaten Haushaltungen sowie Abfälle zur Beseitigung 
aus anderen Herkunftsbereichen ordnungsgemäß zu 
verwerten oder zu beseitigen. Mit der Durchführung 
dieser Aufgaben können sie nach § 22 KrWG auch 
zuverlässige Dritte beauftragen. 

In Nordrhein-Westfalen herrscht gemäß Landes-
recht (Kreislaufwirtschaftsgesetz für das Land 
1orErhein-:estfalen�	 /anEesLreislaufXirtschafts-
gesetz - LKrWG) eine zweigeteilte Zuständigkeit der 
örE. Die Aufgabe der kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden umfasst die Sammlung der in ihrem Ge-
biet anfallenden Abfälle sowie deren Beförderung zu 
Abfallentsorgungsanlagen oder Müllumschlagstati-
onen, soweit diese vom Kreis oder in dessen Auftrag 
betrieben werden (§ 5 Abs. 6 LKrWG). Weiterhin ob-
liegt den kreisangehörigen Kommunen auch die Auf-
stellung, Unterhaltung und Entleerung von erforder-
lichen Straßenpapierkörben sowie die Einsammlung 
von fortgeworfenen und verbotswidrig abgelager-
ten Abfällen. Die Kreise sind demgegenüber gemäß 
/anEesrecht	�c	�	Abs�	�	/.r:*�	WerpŨichtet�	0a�-
nahmen	[ur	9ermeiEung�	9orbereitung	[ur	:ieEer-
WerXenEung�	 [um	 RecZcling�	 [ur	 sonstigen	 9erXer-
tung und zur Beseitigung von Abfällen zu ergreifen. 
=uEem	 sinE	 sie	 f§r	 Eie	 StanEortŧnEung�	 3lanung�	
Errichtung und Erweiterung, Um- und Nachrüstung 
sowie den Betrieb der zur Entsorgung ihres Gebietes 
notwendigen Abfallentsorgungsanlagen zuständig.  

Um Interessierten, besonders allen Bürger*innen die 
Möglichkeit zu geben, einen Einblick in den Stand 
unE	 Eie	 =uLunft	 b[X�	 EntXicLlung	 Eer	 ¢ffentlichen	
Abfallentsorgung zu gewinnen, sind die örE nach § 
��	.r:*	WerpŨichtet�	f§r	 ihr	*ebiet	ein	AbfallXirt-
schaftskonzept zu erstellen, fortzuschreiben und zu-
gänglich zu machen. 

Der § 6 LKrWG konkretisiert die Mindestinhalte ei-
nes solchen Abfallwirtschaftskonzeptes. Dies sind 
insbesondere:
ļ	 	Angaben	§ber	Art�	0enge	unE	9erbleib	Eer	im	Ke-

weiligen Gebiet anfallenden Abfälle und der dem 
örE zu überlassenden Abfällen. Das Aufkommen 
sowie die Entsorgung von Hausmüll, Sperrmüll 
und Gewerbeabfällen sind jeweils getrennt darzu-
stellen

ļ	 	Darstellung	Eer	getroffenen	unE	geplanten	0a�-
nahmen	 [ur	 9ermeiEung�	 9orbereitung	 [ur	:ie-
derverwendung, zum Recycling, zur sonstigen 
9erXertung	unE	[ur	%eseitigung	Eer	Eem	¢rE	[u	
§berlassenEen	Abf�lle�	 insbesonEere	f§r	Ũ�chen-
deckende Angebote zur getrennten Erfassung 
unE	 9erXertung	 Won	 %ioabf�llen	 soXie	 Won	 3a-
pier-�	0etall-�	.unststoff-	unE	*lasabf�llen

•  die begründete Festlegung der Abfälle, die durch 
Abfallsatzung des Kreises von der Entsorgungs-
pŨicht	ausgeschlossen	sinE

•  der Nachweis einer zehnjährigen Entsorgungssi-
cherheit

•  Angaben über die zeitliche Abfolge und die ge-
schätzten Bau- und Betriebskosten der zur Ent-
sorgung notwendigen Abfallentsorgungsanlagen

•  die Darstellung der über das eigene Gebiet hinaus 
notwendigen Zusammenarbeit mit anderen öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und der 
dazu notwendigen Maßnahmen sowie ihrer zeit-
lichen Abfolge (Kooperationen).

In diesem Gesamtkontext ist weiterhin den überge-
ordneten Zielsetzungen bzw. Leitlinien für die Ab-
fallXirtschaft�	Een	Wielf�ltigen	9orgaben	rechtlicher	
Normen als auch beispielsweise dem (ökologischen) 
Abfallwirtschaftsplan NRW Rechnung zu tragen. Es 
gilt, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der na-
türlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von 
Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirt-
schaftung von Abfällen sicherzustellen. Die Maxime 
dabei ist 

•  den Anfall von Abfällen so gering wie möglich zu 
halten (Abfallvermeidung)

•  angefallene Abfälle zur Wiederverwendung vor-
[ubereiten	�9orbereitung	[ur	:ieEerWerXenEung�

•  angefallene Abfälle, insbesondere Glas, Papier, 
0etall�	 .unststoff	 unE	 %au-�Abbruchabf�lle	
Eurch	 geeignete	 9erfahren	 in	 Een	 StoffLreislauf	
zurückzuführen (Recycling)

•  nicht durch Recycling verwertbare Abfälle auf 
sonstige Weise, insbesondere durch energetische 
9erXertung	unE	9erf§llung�	[u	WerXerten	�sonsti-
ge	9erXertung�	unE	

•  nicht verwertbare Abfälle umweltverträglich zu 
beseitigen (Beseitigung).
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Diesem trägt die sogenannte „Abfallhierarchie“, die 
insbesondere im KrWG sowie LKrWG normiert ist, 
Rechnung:

Abfallhierarchie

Vermeidung

Vorbereitung zur
Wiederverwendung

Recycling

sonstige Verwertung 
(energetisch , Verfüllung )

Beseitigung

Pr
io

rit
ät

M
enge

ABBILDUNG 1: ABFALLHIERARCHIE

Diese Hierarchie legt die grundsätzliche Stufenfolge 
aus Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Recy-
cling	 unE	 sonstiger�	 u�	 a�	 energetischer	9erXertung	
von Abfällen und schließlich der Abfallbeseitigung 
fest�	9orrang	hat	Eie	KeXeils	beste	2ption	aus	Sicht	
des Umweltschutzes, wobei neben den ökologischen 
Auswirkungen auch technische, wirtschaftliche und 
soziale Folgen zu beachten sind.

Das vorliegende Abfallwirtschaftskonzept wurde 
von der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft 
mbH (KKA) für den Kreis Kleve erstellt. Es gibt eine 
aktuelle Übersicht über den Stand und die Ausrich-
tung der Abfallentsorgung im Kreis Kleve. Im Beson-
deren herausgestellt werden:
ļ	 	getroffene	unE	geplante	0a�nahmen	[ur	9ermei-

Eung�	 [ur	 9orbereitung	 Eer	 :ieEerWerXenEung�	
[um	RecZcling	unE	[ur	sonstigen	9erXertung	so-
wie zur Beseitigung der dem örE überlassenen 
Abfällen

ļ	 	Arten�	0engen	unE	Eer	9erbleib	Eer	 im	.reisge-
biet Kleve angefallenen und dem Kreis Kleve über-
lassenen Abfälle

•  Nachweis einer zehnjährigen Entsorgungssicher-
heit

•  Abfallwirtschaftliche Zielsetzungen und Heraus-
forderungen bis zum Jahr 2030.

Das vorliegende Abfallwirtschaftskonzept ersetzt 
die Erstfassung sowie die Fortschreibungen aus den 
Jahren 1990, 1992 und 1998.

Kleve, den 07.12.2023

gez.
Christoph Gerwers

Landrat des Kreises Kleve
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2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND 
VORGABEN

Zentrales Anliegen der Abfallpolitik zum Schutz der 
nat§rlichen	Ressourcen	ist	Eie	9ermeiEung	unE	�um-
XeltWertr�gliche�	9erXertung	Won	Abf�llen�	

Hierzu ist auf europäischer Ebene, Bundes- und Lan-
desebene sowie auch auf kommunaler Ebene ein 
insgesamt	 umf�nglicher	 Rechtsrahmen	 geschaffen	
worden, der auch laufend novelliert sowie ergänzt 
wird. 

=uEem	 Ũie�en	 im	 �brigen	 politische	 unE	 gesell-
schaftliche Entwicklungen bzw. Zielsetzungen ein. In 
diesem Kapitel soll hierzu ein Überblick gegeben wer-
den. 

§
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2.1 EU-RECHT

Auf oberster Ebene dient das EU-Recht dazu, die 
in	 Een	E8-9ertr�gen	 nieEergelegten	=iele	mit	+ilfe	
unterschiedlichster Rechtsakte zu verwirklichen. Die 
beiden wichtigsten rechtlichen Instrumente stellen 
9erorEnungen	soXie	Richtlinien	Ear�	

Dabei	ist	eine	9erorEnung	Eeŧniert	als	WerbinElicher	
Rechtsakt, den alle EU-Mitgliedsstaaten in vollem 
Umfang umsetzen müssen. Es bedarf keiner spe-
ziellen Umsetzung in nationales Recht, da EU-Recht 
dem jeweiligen Landesrecht übergeordnet ist. 

Eine Richtlinie ist dagegen ein Rechtsakt, der ein 
Won	allen	E8-/�nEern	[u	erreichenEes	=iel	Eeŧniert�	
Es	obliegt	hier	allerEings	 im	*egensat[	[u	Een	9er-
ordnungen der Legislative der Mitgliedsstaaten die 
notwendigen nationalen Rechtsvorschriften zur Er-
reichung dieser Ziele zu erlassen.1

Die wichtigste Regelung auf EU-Ebene ist die Ab-
fallrahmenrichtlinie	 ���������E*�	 Wom	 ���	 1oWem-
ber 2008. Durch diese Richtlinie soll ein Rechtsrah-
men für den Umgang mit Abfällen innerhalb der 
Europäischen Union festgeschrieben werden. Dieser 
dient dazu, die Umwelt, die menschliche Gesundheit 
und die natürlichen Ressourcen zu schonen. So soll 

� 9gl�	�Europ�ische	8nion�	�����

der Gedanke einer Kreislaufwirtschaft in der EU ge-
stärkt werden, indem immer mehr Abfälle getrennt 
[u	erfassen	unE	einer	9erXertung	 [u[uf§hren	 sinE�	
Insbesondere wurden hier auch grundlegende Be-
griffe	Xie	 Abfall�	 AbfallbeXirtschaftung�	 AbfallWer-
meidung, Abfallverwertung und Recycling präzisiert, 
Eeŧniert	unE	Eamit	E8-Xeit	harmonisiert�	Auch	Eie	
beLannte	�-stuŧge	Abfallhierarchie�	Eie	AutarLie	Eer	
Abfallbeseitigung und die Festlegung von Recycling-
quoten gehen auf diese Richtlinie zurück. Ebenso 
stellt	Eie	+erausstellung	Ees	9erursacherprin[ips	als	
Leitsatz einen Meilenstein in der Gesetzgebung dar. 

In Deutschland wurde diese Richtlinie durch das 
Kreislaufwirtschaftsgesetz in nationales Recht 
umgesetzt. Mit Annahme durch EU-Rat vom 
22.05.2018 und durch das Europäisches Parlament 
vom 18.04.2018 wurden 6 bestehende EU-Richtli-
nien geändert. Die Umsetzung in deutsches Recht 
hatte bis zum 05.07.2020 zu erfolgen. Die wichtigste 
pnEerung�	mit	entsprechenE	gro�en	Eingriffen	in	Eas	
.r:*	 stellt	 Eie	 E8-Richtlinie	 ��������	 Ear�	 Eiese	
ändert u.a. die Recyclingziele aus der Abfallrahmen-
richtlinie	���������E*��

Eine	 Xeitere	 Xichtige	 Regelung	 ist	 Eie	 9erorEnung	
���������	 E*	 §ber	 Eie	 9erbringung	 Won	 Abf�llen�	
die sogenannte Abfallverbringungsverordnung vom 

 TABELLE 1: RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
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14. Juni 2006. Diese regelt insbesondere die grenz-
§berschreitenEe	 9erbringung	 Won	 Abf�llen	 soXohl	
innerhalb als auch außerhalb der EU. Es wird unter-
schieEen	 [Xischen	 Eem	9erfahren	 Eer	 schriftlichen	
1otiŧ[ierung	�Antragstellung��	Eer	=ustimmung	unE	
allgemeinen	,nformationspŨichten	Ke	nach	Art	Eer	[u	
transportierenEen	 Abf�lle�	 Diese	 9erorEnung	 ist	 in	
den Mitgliedsstaaten seit dem 15. Juli 2006 unmit-
telbar gültiges Recht und wird seit dem 12. Juli 2007 
angewandt.

Ebenfalls auf großes mediales Interesse ist die soge-
nannte	 E8-EinXeg-.unststoff-Richtlinie	 ��������	
gestoßen. Zielsetzungen hierbei sind die Erhöhung 
Eer	 :ertsch¢pfung	 aus	 .unststoffproEuLten	 so-
Xie	 Eie	 9ermeiEung	 Won	 RessourcenWerschXenEung	
sowie eine Reduzierung der Umweltverschmutzung 
durch Plastikmüll und Minderung dessen schädlicher 
Auswirkungen auf den Menschen. Die Umsetzung 
Eieser	9orgaben	in	Eeutsches	Recht	erfolgte	u�a�	

ļ Eurch	 Eie	 EinXegLunststoffWerbotsWerorEnung	
�E:.9erbots9�	�%eschr�nLung	b[X�	9erbot	Ees	,n-
WerLehrbringens	EiWerser	EinXegLunststoffproEuLte	
wie Wattestäbchen, Trinkhalme, Besteck, Lebens-
mittel- und Getränkebehälter aus Styropor, etc.) 

ļ Eurch	 Eie	 EinXegLunststoffLenn[eichnungsWer-
orEnung	 �E:..enn[9�	 �9orgaben	 [ur	 .enn[eich-
nung verschiedener Produkte aus oder mit Kunststof-
fen�	 9erbraucherinnen	 sollen	 Earauf	 hingeXiesen	
XerEen�	Eass	Eie	3roEuLte	.unststoff	enthalten�	u�a�	
um den richtigen Entsorgungsweg sicherzustellen)

• durch Änderungen bzw. Anpassungen bestehen-
Eer	*eset[e�	%eispielsXeise	sei	hier	auf	Eas	9erpa-
cLungsgeset[	�9erpacL*�	WerXiesen�	1ach	erfolgter	
pnEerung	 Ees	 9erpacL*	 gelten	 ab	 ����	 u�a�	 neue	
9orgaben	EahingehenE�	Xonach	 f§r	Wiele	*eXerbe-
betriebe, die Waren im klassischen „To-go-Bereich“ 
in	 EinXegWerpacLungen	 anbieten	 Eie	 9erpŨichtung	
besteht, diese auch alternativ in Mehrwegverpa-
cLungen	 [um	 9erLauf	 an[ubieten�	 +ierauf	 besteht	
eine	+inXeispŨicht	unE	Eie	:aren	E§rfen	auch	nicht	
zu schlechteren Bedingungen oder Preisen angebo-
ten werden.  

Dies zeigt, dass EU-Richtlinien kein starres Regel-
werk darstellen, sondern sich immer wieder auch ak-
tueller und dringender Themen annehmen.

� 9gl�	�%unEesministerium	f§r	8mXelt�	�����

2.2 BUNDESRECHT

2.2.1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

Das „Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 
und Sicherung der umweltverträglichen Bewirt-
schaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz 
– KrWG)“ ist am 1. Juni 2012 in Kraft getreten. Es 
dient in erster Linie der Umsetzung der EU-Abfall-
rahmenrichtlinie	 Won	 ����	 �Richtlinie	 ��������E*�	
in nationales Recht und löste das bisherige Kreis-
laufXirtschafts-	 unE	 Abfallgeset[	 �.r:*�Abf*�	
aus dem Jahre 1994 (Inkrafttreten 1996) ab. Eine 
entsprechende Novelle bezugnehmend auf das neue 
EU-Legislativpaket zur Kreislaufwirtschaft vom 4. 
Juli 2018 wurde am 17.09.2020 vom Bundestag be-
schlossen und am 09.10.2020 vom Bundesrat gebil-
ligt�	1ach	Eer	9erL§nEung	trat	Eas	noWellierte	.r:*	
am 29.10.2020 in Kraft. 

Die Abfallwirtschaft wurde bereits durch das KrWG 
ab Juni 2012 insgesamt konsequent auf Abfallver-
meidung und Recycling ausgerichtet. Es wird somit 
ein wesentlicher energiepolitischer Beitrag zur För-
derung der Kreislaufwirtschaft, zur Steigerung der 
Ressourceneũ[ien[	soXie	[um	8mXelt-	unE	.lima-
schutz geleistet. 

Wesentliche Eckpunkte des KrWG werden nachfol-
gend kurz zusammengefasst2:
ļ E8-rechtlich	harmonisierte	%egriffsbestimmung
ļ Einf§hrung	einer	f§nfstuŧgen	Abfallhierarchie
ļ	 	AbfallWermeiEung	 soXie	 9erbesserung	 Eer	 Res-

sourceneũ[ien[	Ĵ	9erst�rLung	Ees	RecZclings
•  Gewährleistung einer umweltverträglichen Ab-

fallbeseitigung
•  Absicherung der „dualen Entsorgungsverantwor-

tungĹ	Won	priWater	unE	¢ffentlich-rechtlicher	Ent-
sorgung

ļ	 	%§roLratieabbau	unE	eũ[ientere	�berXachung

Durch die jüngste Novellierung des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes von Oktober 2020 wurden einige 
der oben genannten Ziele noch erweitert, um eine 
verstärkte Förderung der Kreislaufwirtschaft (mit 
)oLus	auf	9ermeiEung	unE	RecZcling�	[u	realisieren�	
So wurden unter anderem beschlossen:

•  Die Konkretisierung der Anforderungen für das 
Ende der Abfalleigenschaft. Diese endet nun, 
wenn der Abfall ein Recyclingverfahren durchlau-
fen hat und die nachgelagerten Anforderungen 
an Zweckdienlichkeit, Markt und Nachfrage sowie 
technische Normen erfüllt und keine schädlichen 
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu erwar-
ten sind.
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•  Die Anhebung und Neuberechnung der Recycling-
quoten für bestimmte Abfallarten und weitere 
Reduzierung der Deponierung von Abfällen.

ļ	 	Die	9ersch�rfung	unE	AusEehnung	Won	*etrennt-
sammlungspŨichten	 f§r	 Abf�lle	 [ur	 9erXertung	
soXie	 eine	 WerpŨichtenEe	 getrennte	 Erfassung	
Won	 %ioabf�llen	 unE	 ab	 ����	 eine	 3Ũicht	 [ur	
Sammlung von Alttextilien.

ļ	 	Detailliertere	 9orgaben	 f§r	 Eie	 8mset[ung	 Eer	
Produktverantwortung und diesbezüglicher Rück-
nahmeregime.

ļ	 	Der	Ausbau	unE	Eie	Spe[iŧ[ierung	Eer	AbfallWer-
meidungsprogramme und Abfallwirtschaftskon-
zepte der EU-Mitgliedsstaaten3. 

ļ	 	9erpŨichtenEe	 9orgaben	 einer	 im	 =eitWerlauf	
ansteigenden Recyclingquote. So sollen im Jahr 
2035 bereits 65% der anfallenden Siedlungsab-
f�lle	 einer	 9orbereitung	 [ur	 :ieEerWerXenEung	
zugeführt oder recycelt werden.

2.2.1.1 Kreislaufwirtschaft und 
Getrennthaltungspflicht

Um die Grundlage für ein hochwertiges Recycling zu 
schaffen�	besteht	seit	Eem	-ahr	����	eine	Ũ�chen-
EecLenEe	 *etrennthaltungspŨicht	 f§r	 3apier-�	 0e-

� 9gl�		�%unEesministerium	f§r	8mXelt�	1aturschut[	unE	nuLleare	Sicherheit�	�����

tall-�	 .unststoff-�	 *las-	 soXie	 %ioabf�lle�	 Dies	 ist	
im Kreis Kleve bereits implementiert, und zwar ins-
besonEere	 Eurch	 Eie	 entsprechenEen	 Erfassungs-�
Sammelsysteme bei den kommunalen Sammlungen 
als	auch	Een	Dualen	SZstemtr�gern	nach	Eem	9er-
packungsgesetz obliegenden Erfassungssystemen 
(u.a. gesonderte Abfallbehältnisse bzw. Mülltonnen 
f§r	 Restabf�lle�	 Altpapier	 unE	 .artonagen�	 %io-�
*r§nschnitt�	/eichtstoffWerpacLungen	*elbe	7onne�		
Altglas, getrennte Sammlungen beim Sperrmüll) so-
Xie	Eer	getrennten	Annahme	auf	Een	:ertstoffh¢-
fen der KKA GmbH bzw. einiger Kommunen. 

Ebenfalls wurde in der Novelle des KrWG von Okto-
ber	����	erstmals	 eine	Ũ�chenEecLenEe	Erfassung	
von Alttextilien ab 2025 aufgenommen. Hier bedarf 
es zukünftig und rechtzeitig eines Aufbaus einer 
Ũ�chenEecLenEen	 SammelstruLtur	 im	 .reisgebiet�	
Bislang besteht nur im Stadtgebiet Kleve ein ge-
sondertes kommunales Sammelsystem des örE für 
Textilabfälle. Dennoch gibt es für die Bürger*innen 
des Kreises auch jetzt bereits die Möglichkeit, ihre 
Alttextilien bei gemeinnützigen Sammlungen abzu-
geben	b[X�	Eiese	So[ialLaufh�usern	etc�	[ur	9erf§-
gung zu stellen oder auf gewerbliche Systeme, i.d.R. 
bestehend aus Depotcontainern zurückzugreifen.

ABBILDUNG 2: CONTAINERSTELLPLÄTZE NACH FRAKTIONEN EZ MOYLAND
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2.2.1.2 Förderung des Recyclings und der stofflichen 
Verwendung; Abfallvermeidung

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz legt den Grundstein 
für Abfallvermeidung und mehr Recycling. Es wer-
Een	 EiWerse	 0a�nahmen	 ergriffen�	 um	 soXohl	 Een	
Bund als auch Hersteller*innen und Händler*innen 
in	Eie	3Ũicht	[u	nehmen�	RecZcelte	3roEuLte	haben	
9orrang	 in	 Eer	 ¢ffentlichen	 %eschaffung�	Dies	 [ielt	
darauf ab, die noch geringe Nachfrage nach recycel-
tem Material zu erhöhen. Für verschiedene Rezykla-
te existiert im Moment noch kein großer Markt, dies 
soll	EaEurch	ge�nEert	XerEen�	Den	9or[ug	erhalten	
fortan -bei zumutbaren Mehrkosten- Produkte, die 
rohstoffschonenE�	abfallarm�	reparierbar	unE	recZc-
lingfähig sind. 

Zur Förderung der Abfallverwertung sind u.a. auch 
9erXertungsRuoten	 eingef§hrt�	 So	 sollen	 bis	 [um	
Jahr 2035 mindestens 65 Prozent aller Siedlungsab-
fälle zur Wiederverwendung vorbereitet und recycelt 
XerEen�	Ein	Xeiteres	=iel	 ist	eine	stoŪiche	9erXer-
tung von 70 Prozent aller Bau- und Abbruchabfälle. 
Diese	 XirE	 [�%�	 in	 DeutschlanE	 mit	 einer	 9erXer-
tungsquote von 87% im Jahr 2019 schon erfüllt4. 

Eine Zielsetzung mit besonderem Schwerpunkt gilt 
der Abfallvermeidung. Die Abfallvermeidung bzw. 
Abfallvermeidungsmaßnahmen sind in einem eige-
nen Kapitel dieses Abfallwirtschaftskonzeptes dar-
gelegt.

2.2.1.3 Überlassungspflicht sowie Anzeigepflicht für 
gewerbliche und gemeinnützige Sammlungen

§ 17 KrWG regelt wie bisher weitgehend die grund-
s�t[liche	=ust�nEigLeit�9erantXortung	Eer	¢rE	ein-
schließlich der damit einhergehenden Überlassungs-
pŨicht	
•  für die Sammlung und Entsorgung von Abfällen 

[ur	9erXertung	unE	Abf�llen	[ur	%eseitigung	aus	
privaten Haushaltungen

•  für die Entsorgung von Abfällen zur Beseitigung 
gewerblicher Herkunft. 

Dies gilt nicht für Abfälle, die einer Rücknahme- oder 
R§cLgabepŨicht	nach	einer	RechtsWerorEnung	unter-
liegen	�Wgl�	�������	ff��	*eXerbetreibenEe	haben	ihre	
Abf�lle	[ur	9erXertung	prim�r	in	eigener	Regie	orE-
nungsgemäß verwerten zu lassen.

� 9gl�	https���XXX�umXeltbunEesamt�Ee�Eaten�ressourcen-abfall�WerXertungsRuoten-Eer-Xichtigsten-abfallarten

5 (EGW, 2022)

Die	�berlassungspŨicht	 an	 Een	 ¢rE	 entf�llt	 ferner�	
wenn Abfälle durch eine gemeinnützige oder ge-
werbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen und 
schaElosen	9erXertung	[ugef§hrt	XerEen�	Eine	ge-
werbliche Sammlung von Abfällen aus Privathaus-
halten ist – ebenso wie gemeinnützige Sammlungen 
Ĵ	 einer	 An[eigepŨicht	 unterXorfen�	 Diese	 Samm-
lungen müssen spätestens drei Monate vor ihrer be-
absichtigten Aufnahme der unteren Abfallbehörde 
des Kreises Kleve als zuständiger Behörde angezeigt 
XerEen�	 Die	 An[eigepŨicht	 betrifft	 u�a�	 Schrott-
händler*innen, Textilsammler*innen und Papiersam-
melunternehmen.

Im Gegensatz zu einer gemeinnützigen Sammlung 
kann eine gewerbliche Sammlung allerdings unter-
sagt	XerEen�	Xenn	§berXiegenEe	¢ffentliche	 ,nter-
essen der Sammlung entgegenstehen oder Zweifel 
an der Zuverlässigkeit der Sammelnden bestehen. 
Die aktuelle Rechtsprechung setzt die Hürden für 
eine Untersagung jedoch sehr hoch.

Nachfolgend zwei schematische Darstellungen der 
�berlassungspŨichten�	

ABBILDUNG 3: ÜBERLASSUNGSPFLICHTEN5
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2.2.1.4 Produktverantwortung

Im Zuge der Neuregelung des Abfallrechtes erlangen 
auch	9orgaben	[ur	*estaltung�	R§cLnahme	unE	Ent-
sorgung von bestimmten Produkten Bedeutung. Die-
se	 betreffen	 einerseits	 3roEu[entinnen	 unE	+�nE-
ler*innen. Andererseits gibt es sowohl direkte als 
auch indirekte Auswirkungen auf die kommunale Ab-
fallwirtschaft. Hier sind insbesondere nachfolgende 
Regelungen (Kapitel 2.2.2-2.2.5) zu nennen.

2.2.2 Verpackungsverordnung/
Verpackungsgesetz (VerpackG)

Die	 9erorEnung	 §ber	 Eie	 9ermeiEung	 unE	 9erXer-
tung	Won	9erpacLungsabf�llen	�9erpacL9�	Won	����	
Werfolgt	Eas	oberste	=iel�	9erpacLungsabf�lle	[u	Wer-
meiEen	b[X�	[u	Werringern�	1icht	9ermeiEbares	soll	
Worrangig	stoŪich	unE	nachrangig	energetisch	Wer-
Xertet	XerEen�	Da[u	XurEen	R§cLnahme-	unE	9er-
XertungspŨichten	 f§r	+erstellerinnen	unE	9ertrei-
ber*innen bzw. Inverkehrbringer*innen im Rahmen 
der Produktverantwortung festgeschrieben. Diese 
führten zu der Entstehung der Dualen Systeme, die 
Eie	 Erfassung	 unE	 9erXertung	 Eer	 9erpacLungs-
abfälle auf rein privatwirtschaftliche Weise organi-
sieren. Es ist eine vom gemischten Siedlungsabfall 
getrennt�	Ũ�chenEecLenEe	Sammlung	aller	restent-
leerten	9erpacLungen	bei	Een	priWaten	EnEWerbrau-
cherinnen	 im	 +ol-	 unE�oEer	 %ringsZstem	 f§r	 Een	
Endverbraucher*innen unentgeltlich sicherzustellen. 
Die Sammelsysteme der Dualen Systeme sind auf 
die vorhandenen (kommunalen) Sammelstruktu-
ren	 Eer	 ¢rE	 Eurch	 schriftliche	 9ereinbarungen	 mit	
den örE (Abstimmungsvereinbarung) abzustimmen. 
Hierbei ist zu betonen, dass für die Dualen Systeme 
der Abschluss solcher Abstimmungsvereinbarungen 
eine zwingend notwendige Genehmigungsvoraus-
set[ung	Earstellt�	Seit	Eem	����������	ist	Eie	9erpa-
cLungsWerorEnung	Wom	9erpacLungsgeset[	abgel¢st	
worden. Dies bezweckt eine möglichst geringe Aus-
XirLung	Won	9erpacLungsabf�llen	auf	Eie	8mXelt	in	
Deutschland u.a. vorrangig durch eine Erhöhung der 
Recyclingquoten. Ebenso wurden bestimmte weitere 
9orgaben	aus	Eer	Richtlinie	��������	soXie	ArtiLel	�a	
Eer	ge�nEerten	Richtlinie	in	%e[ug	auf	9erpacLungen	
��������E*	 in	9erbinEung	mit	ArtiLel	�	Abs�	�	Eer	
Richtlinie	 ������E*	 in	 Eeutsches	 Recht	 umgeset[t�	
Daher werden die Inverkehrbringenden wiederver-
Xertbarer	9erpacLungen	Werst�rLt	Ea[u	angehalten�	
diese Abfälle vorrangig zu vermeiden und wenn dies 
nicht möglich ist, sie einer Wiederverwendung oder 
dem Recycling zuzuführen. Die Hersteller*innen und 
9ertreiberinnen	Won	9erpacLungen	sinE	[ur	Regist-
rierung	bei	Eer	[entralen	Stelle	9erpacLungsregister	

� 9gl�	�8mXeltbunEesamt�	�����

WerpŨichtet�	Diese	 hat	 einen	 umf�nglichen	.atalog	
mit	sZstembeteiligungspŨichtigen	9erpacLungen	er-
stellt. Ebenfalls ist eine Beteiligung an einem der mo-
mentan	��	Dualen	SZsteme	 in	DeutschlanE	3Ũicht�	
Dies	geschieht	Eurch	9ertragsschluss	�/i[ensierung�	
mit einem dieser Systeme unter Angabe der Be-
schaffenheit	unE	0enge	Eer	Woraussichtlich	in	einem	
-ahr	in	8mlauf	gebrachten	9erpacLungen�		1icht	[u-
let[t	ergeben	sich	aus	Eer	bisherigen	9erpacL9	b[X�	
nunmehr	Eem	9erpacL*	auch	1achXeis-	unE	,nfor-
mationspŨichten�
Mit Wirkung vom 3. Juli 2021 setzt die Novelle des 
9erpacL*	Eie	9orgaben	Eer	E8-EinXegrichtlinie	unE	
Abfallrahmenrichtlinie in deutsches Recht um. Zu 
den zentralen Neuerungen zählen6:
ļ	 	Ein	 9erbot	 Won	 bestimmten	 EinXeg-3roEuLten	

aus	.unststoff	seit	Eem	��	 -uli	 �����	Da[u	[�h-
len	EinXegLunststoffproEuLte	Xie	%estecL�	7eller�	
Trinkhalme, Wattestäbchen, Luftballonstäbe und 
Getränkebecher einschließlich Deckel und To-Go-
Lebensmittelbehältnisse aus expandiertem Poly-
styrol.

ļ	 	Eine	.enn[eichnungspŨicht	seit	Eem	��	-uli	����	
auf Getränkebechern, Feuchttüchern, Hygiene-
einlagen, Tampons und Tabakprodukten mit Fil-
tern�	 Eass	 Eie	 3roEuLte	 .unststoffe	 enthalten	
und ordnungsgemäß entsorgt werden müssen.

ļ	 	Ab	Eem	��	-uli	����	m§ssen	9erschl§sse	Won	*e-
tr�nLebeh�ltern	aus	.unststoff	fest	mit	Eem	%e-
hälter verbunden sein.

ļ	 	Eine	 AusXeitung	 Eer	 3fanEpŨicht	 auf	 alle	 Ein-
Xeggetr�nLeŨaschen	aus	.unststoff	unE	*etr�n-
kedosen seit dem 1. Januar 2022. Hierbei gibt es 
ein[elne	 Ausnahmen�	 .unststoffeinXegŨaschen	
von Milchgetränken wurde bspw. eine Übergangs-
frist bis 2024 gewährt.

ļ	 	Eine	0ehrXegpŨicht	f§r	Een	Au�er-+aus-9er[ehr	
von Getränken und Essen. Daher müssen Gastro-
nom*innen ab 2023 eine zusätzliche Mehrwegal-
ternatiWe	 [u	 .unststoffWerpacLungen	 anbieten�	
Für kleine Betriebe mit bspw. max. 5 Beschäftig-
ten gibt es Erleichterungen. Diese sind lediglich 
Ea[u	WerpŨichtet�	auf	:unsch	Ees	.unEen	Eessen	
selbst mitgebrachte Mehrwegbehältnisse zu be-
füllen.

ļ	 	3r§fpŨicht	 f§r	 �eleLtronische�	 0arLtplat[betrei-
ber*innen, ob Anbieter im Portal LUCID der Zen-
tralen	 Stelle	 9erpacLungsregister	 als	 ,nWerLehr-
Bringende registriert sind und sich somit durch 
ihre Lizenzentgelte an der Finanzierung des Rück-
nahmesZstems	f§r	9erpacLungen	beteiligen�

•  ein Mindestrezyklatanteil für die Herstellung von 
3E7-EinXegŨaschen�	Ab	����	soll	Eie	Einsat[Ruo-
te von Rezyklaten mithin 25% betragen, ab 2030 
dann 30%.

ļ	 	Die	9erbesserung	Eer	Datenerhebung	§ber	9erpa-
cLungen	unE	9erpacLungsabf�lle	in	DeutschlanE�	
Hierzu sollen die Erhebungen kombiniert werden.
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2.2.3 Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
(ElektroG)

Das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rück-
nahme und die umweltverträgliche Entsorgung von 
Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) ist die 
Grundlage für deren Entsorgung in Deutschland. Da-
mit	XirE	Eie	E8-Richtlinie	���������E8�	§ber	EleLt-
ro- und Elektronik-Altgeräte in nationales Recht um-
gesetzt. Zielsetzung des ElektroG ist vorrangig die 
9ermeiEung	 Won	 Abf�llen	 Won	 EleLtro-	 unEEleLtro-
niLger�ten	unE	Ear§ber	hinaus	Eie	9orbereitung	[ur	
Wiederverwendung, das Recycling und andere For-
men	Eer	9erXertung	solcher	Abf�lle�	um	Eie	[u	be-
seitigende Abfallmenge zu reduzieren und dadurch 
Eie	Eũ[ien[	Eer	Ressourcennut[ung	[u	 Werbessern�	
Um diese abfallwirtschaftlichen Ziele zu erreichen, 
soll	Eas	*eset[	Eas	0arLtWerhalten	Eer	9erpŨichte-
ten regeln.

Die	 ¢rE	 sinE	 WerpŨichtet	 in	 ihrem	*ebiet	 Sammel-
stellen einzurichten, an denen Altgeräte aus privaten 
Haushalten in verschiedenen Sammelgruppen an-
geliefert werden können. Es ist ihnen unbenommen, 
auch ein Holsystem einzurichten. Auch für bestimm-
te	+�nElerinnen	bestehen	3Ũichten	[ur	R§cLnahme	
von Elektroaltgeräten. 

Die	 ¢rE	 als	 auch	 r§cLnahmeWerpŨichteten	 +�nE-
lerinnen	 haben	 Eie	 Won	 Een	 9erbraucherinnen	 an	
den Sammelstellen angelieferte Geräte zu sammeln 
und an die Hersteller*innen bzw. deren Bevollmäch-
tigte	[ur	9erXertung	[u	§bergeben�	Diese	XieEerum	
müssen die Geräte an besagten Sammelstellen ab-
holen und zur Wiederverwendung vorbereiten, recy-
celn bzw. fachgerecht entsorgen. Die örE haben je-
doch die Option der Eigenvermarktung (Optierung) 
für bestimmte Sammelgruppen. 

Sie müssen aber zur Erhöhung der Transparenz der 
Sammelstellen die eingerichtete Sammlung, wie 
auch	+erstellerinnen	 unE	9ertreiberinnen�	 bei	 Eer	
Stiftung Elektro-altgeräte Register (ear) anzeigen. 
Eine weitere wichtige Komponente des ElektroG ist 
die schrittweise Anpassung der Sammelziele. Jeweils 
bezogen auf das Gewicht der in den letzten 3 Jah-
ren	Eurchschnittlich	 in	Een	9erLehr	gebrachten	*e-
räte waren im Jahr 2016 45% und im Jahr 2019 65% 
zu sammeln. Ebenfalls wurden die Sammelgruppen 
zum 01.12.2018 an die Erfordernisse des Recyclings 
angepasst.

� 9gl�	�Das	EleLtrogeset[�	�����

Mit der letzten Novelle des Elektrogesetzes vom 
01.01.2022 wurde unter anderem § 17 angepasst, 
Eer	Eie	R§cLnahmepŨichten	regelt�	

*ro�e	 9ertreiber	 Won	 EleLtroger�ten	 mit	 mehr	 als	
400 m2	 /aEen-�	/ager-	oEer	9ersanEŨ�che	m§ssen	
nunmehr Elektroaltgeräte zurücknehmen und auf 
ihre Kosten entsorgen lassen. Dies geschieht unter 
der Prämisse, dass ein Altgerät zurückgenommen 
werden muss, wenn ein gleichartiges Neugerät er-
worben wurde (1:1 Rücknahme). Kleingeräte mit 
einer maximalen Kantenlänge von 25 cm müssen in 
kleinen Mengen auch ohne Kauf eines gleichartigen 
Neugerätes zurückgenommen werden (0:1 Rück-
nahme)7. Ebenfalls sind diese seit Januar 2022 zur 
umfangreichen und gut sichtbaren Information der 
.unEinnen	 WerpŨichtet	 b[gl�	 R§cLgabem¢glichLei-
ten, ordnungsgemäßer Entsorgung etc.

Auch	9ertreiber	Won	/ebensmitteln	mit	einer	gesam-
ten	/aEenŨ�che	§ber	���	m2, die mehrmals im Jahr 
Elektro- und Elektronikgeräte im Angebot haben, 
müssen Elektroaltgeräte zurücknehmen. Auch diese 
sind sowohl von der 1:1 Rücknahme als auch von der 
���	R§cLnahmepŨicht	 betroffen�	Xie	 bereits	Xeiter	
oben ausgeführt.

Ebenso	XirE	Eer	2nline-+anEel	nun	in	Eie	3Ũicht	ge-
nommen. So muss die Abholung und Entsorgung von 
großen Elektrogeräten nun aktiv beim Abschluss des 
Kaufvertrages angeboten werden, ebenso müssen 
Rückgabemöglichkeiten für kleinere Elektrogeräte 
in zumutbarer Entfernung zum Kunden angeboten 
werden. 

ABBILDUNG 4: ELEKTROALTGERÄTECONTAINER 

EZ MOYLAND
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2.2.4 Batteriegesetz (BattG)

Das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknah-
me und die umweltverträgliche Entsorgung von Bat-
terien und Akkumulatoren (BattG) setzt die Richtli-
nie	��������E*	§ber	%atterien	unE	ALLumulatoren	
in nationales Recht um. Es wurde am 25. Juni 2009 
erlassen und löste seinerzeit die Batterieverordnung 
ab.  Es wurde zudem zum 01.01.2021 aktualisiert. 

,nsgesamt	Eeŧniert	Eas	%att*	AnforEerungen	an	Eie	
Produktverantwortung der Batteriehersteller*innen 
und -vertreiber*innen, z.B. in Form von Grenzwerten 
f§r	4uecLsilber	unE	&aEmium�	RegistrierungspŨich-
ten�	 R§cLnahmepŨichten�R§cLnahmesZsteme	 ein-
schlie�lich	+inXeis-	unE	,nformationspŨichten	soXie	
9orgaben	[u	0inEestsammelRuoten�	also	 WerbinEli-
che Sammelziele.  

Besitzende von Altbatterien haben nach dem BattG 
diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall ge-
trennten Erfassung zuzuführen – eine Entsorgung 
z.B. über die Restmülltonne ist nicht zulässig.  Eine 
solche getrennte Erfassung der Altbatterien erfolgt 
u�a�	bei	Een	sog�	9ertreibern	Won	%atterien	�Ļ9erLaufĹ	
b[X�	+anEel��	Eie	grunEs�t[lich	WerpŨichtet	sinE�	Won	
Endverbraucher*innen Altbatterien an oder in unmit-
telbarer Nähe des Handelsgeschäftes unentgeltlich 
anzunehmen. Sonderregelungen gelten dabei aller-
dings für Fahrzeug- und Industriebatterien. Ebenso 
sinE	Eie	¢rE	WerpŨichtet	*er�tealtbatterien�	Eie	Wom	
Altgerät trennbar sind, unentgeltlich zurückzuneh-
men und dazu bspw. entsprechende Rückgabestellen 
ein[urichten�	 Solche	 R§cLgabestellen	 beŧnEen	 sich	
an	 Een	 Entsorgungs[entren�:ertstoffh¢fen	 Eer	
KKA bzw. einiger Kommunen. Darüber hinaus exis-
tieren auch freiwillige Rücknahmestellen. Die zurück-
genommenen Batterien sind Rücknahmesystemen 
zuzuführen. 

Seitens der EU ist eine neue Batterieverordnung ge-
plant. Als Teil des Green Deal soll sie umfassende, 
[us�t[liche	0a�nahmen	b[X�	Deŧnitionen	[ur	1ach-
haltigkeit, Sicherheit und Kennzeichnung von Batte-
rien�ALLus	 beinhalten�	 Eine	 solche	 %atterieWerorE-
nung soll dann unmittelbar in den Mitgliedsstaaten 
gelten, ohne dass es deren Umsetzung in nationales 
Recht bedarf.

2.2.5 Deponieverordnung (DepV)

Die	 9erorEnung	 §ber	 Deponien	 unE	 /ang[eitlager	
�Dep9�	Wom	April	����	�[ulet[t	ge�nEert	in	����	unE	
2020) ist aus der Technische Anleitung Siedlungsab-
fall (TASi, 1993) und der Abfallablagerungsverord-
nung (2001) hervorgegangen.

Die Deponieverordnung enthält detaillierte techni-
sche, betriebliche und organisatorische Anforderun-
gen an die Errichtung, den Betrieb, die Stilllegung 
und die Nachsorge von Deponien, die Behandlung 
von Abfällen zum Zwecke der Ablagerung auf De-
ponien.

Diese Regelungen führten und führen u.a. dazu, dass 
organische Abfälle, insbesondere Siedlungsabfälle, 
nicht mehr ohne eine vorgelagerte (meist thermi-
sche) Behandlung abgelagert werden dürfen.

Der Kreis Kleve betreibt keine eigenen Deponien 
mehr – für zu deponierende Abfälle sind vertragliche 
9ereinbarungen	mit	Deponien	au�erhalb	Ees	.reis-
gebietes geschlossen worden. Dennoch sind mit den 
geschlossenen Deponien noch umfängliche und auch 
noch	 teils	 Kahr[ehntelange	 Aufgaben�9erantXort-
lichkeiten verbunden. Nach Beendigung der Abfallab-
lagerungen beginnt die Phase der Deponiestilllegung, 
in	 Eeren	 9erlauf	 nach	 %eenEigung	 Eer	 Set[ungen	
der Deponiekörper gesichert, abgedichtet und re-
LultiWiert	XirE	 �u�a�	2berŨ�chenabEichtung��	Daran	
schließt sich dann die Phase der sogenannten Nach-
sorge an, und zwar für mindestens 30 Jahre. Wäh-
renddessen sind laufende Überwachungen von Emis-
sionen	anh�ngig�	KeEoch	auch	Eie	Xeitere	Erfassung�
%ehanElung�Entsorgung	 Won	 DeponiesicLerXasser	
soXie	 Deponiegas�	 ,m	 9erantXortungsbereich	 Ees	
.reises	.leWe	b[X�	Eer	..A	beŧnEen	sich	�	AltEepo-
nien in der Nachsorgephase und 1 Altdeponie in der 
Stilllegungsphase.

2.2.6  Gewerbeabfallverordnung 
(GewAbfV)

Die	 1oWelle	 Eer	 9erorEnung	 §ber	 Eie	 %eXirtschaf-
tung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von 
Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverord-
nung	 *eXAbf9�	 ist	 [um	 ���	 August	 ����	 in	 .raft	
getreten und zum 01. Januar 2019 um Regelungen 
ergänzt worden, die im Wesentlichen Betreiber*in-
nen	Won	9orbehanElungsanlagen	betreffen�	0it	Eer	
neuen Gewerbeabfallverordnung wird insbesondere 
Eas	=iel	Werfolgt�	Eie	f§nfstuŧge	Abfallhierarchie	u�a�	
nach dem KrWG umzusetzen. Danach sind Abfälle 
Worrangig	 [u	 WermeiEen�	 Eer	9orbereitung	 [ur	:ie-
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derverwendung, dem Recycling, der sonstigen, insbe-
sonEere	 Eer	 energetischen	9erXertung	 unE	 [ulet[t	
der Beseitigung zuzuführen. Dies gilt grundsätzlich 
für alle Abfallarten. Da es aber für einzelne Abfall-
ströme der Konkretisierung bedarf, ist dies durch 
untergeset[liche	 Regelungen�	 u�a�	 Eer	 *eXAbf9	
erfolgt.  Die Gewerbeabfallverordnung gilt für Er-
zeuger*innen und Besitzer*innen von gewerblichen 
Siedlungsabfällen (bspw. Gewerbetreibende, Freibe-
ruŨerinnen�	priWate	unE	¢ffentliche	Einrichtungen��	
Diese Abfälle können in ihrer Zusammensetzung 
Haushaltsabfällen zwar durchaus ähneln, fallen aber 
im gewerblichen Bereich an.8  

*runEs�t[lich	Xill	 Eie	 9erorEnung	 an	 Eer	 7atsache	
ansetzen, dass bisher zu viele Gewerbeabfälle als 
Gemisch gesammelt und direkt der thermischen 
9erXertung	[ugef§hrt	XurEen�	8m	auch	Wor	Eiesem	
Hintergrund den bewussten Umgang mit Ressourcen 
zu fördern, der normierten Abfallhierarchie zu ent-
sprechen und einen aktiven Beitrag zum Klima- und 
Umweltschutz zu leisten, werden hier deutlich höhe-
re Ansprüche an Abfallerzeuger*innen und Transpor-
teur*innen gestellt als bisher. Im Prinzip gibt es drei 
neue	.ernpŨichten�

��	 	3Ũicht	[ur	*etrenntsammlung�
Die Gewerbeabfallverordnung erklärt die ge-
trennte Sammlung aller größeren im Betrieb an-
fallenden Abfallsorten zur obersten Priorität. Ziel 
ist hierbei eine möglichst sortenreine Erfassung 
am Entstehungsort. An der Anfallstelle muss 
nach	 WerschieEenen	 )raLtionen�Abfallstr¢men	
getrennt werden. Diese Abfälle sind getrennt zu 
halten und getrennt zu transportieren. Ebenso 
müssen bestimmte Bau- und Abbruchabfälle ge-
trennt erfasst werden.

2.  Gemischte Sammlung ist nur noch in Ausnahme-
fällen zulässig:
Wenn die unter Punkt 1 genannte sortenreine 
Erfassung im Betrieb nicht möglich ist, muss die 
gemischte	 Sammlung�Erfassung	 Eurch	 Een	 *e-
werbetreibenden erläutert werden. Ebenso sind 
Eiese	Abfallgemische	Eann	einer	9orbehanElungs-
anlage zuzuführen.

��	 	DoLumentationspŨicht�
Für jede Abfallart ist deren anfallende Menge pro 
Jahr sowie der Endverbleib zu dokumentieren. Zu 
einer umfassenden Dokumentation gehört der 
Nachweis der getrennten Sammlung durch bspw. 
)otos	oEer	/agepl�ne�	Eie	�bernahme-ErLl�rung	
Ees�Eer	 Entsorgerin�	 ggf�	 DoLumentation	 Eer	
Ausnahmetatbestände im Falle einer Befreiung 
Won	Eer	*etrennthaltungspŨicht	unE	eine	%etrei-
berinnen-ErLl�rung�	 ,n	 let[terer	 muss	 Eer�Eie	
Entsorgungspartner*in vor der ersten Anlieferung 
nachweisen, dass die Anlagen technisch so ausge-

� �/A189�	�����

� 9gl�	�A:A	Entsorung	*mb+�	�����

stattet sind, dass möglichst viele Bestandteile des 
Gemisches recycelt werden können.

Insgesamt sind die Abfallfraktionen Glas, Kunststof-
fe, Metalle, Bioabfälle, PPK, Holz, Textilien und haus-
müllähnliche Abfälle getrennt zu erfassen. Toleriert 
wird hierbei eine Fehlwurfquote von 5 %. Für Hygie-
nepapiere und andere Abfälle muss der Gewerbetrei-
bende auch mindestens eine kommunale Restmüll-
tonne vorhalten und diese auch nutzen. Deren Größe 
richtet sich nach den Abfallsatzungen der jeweiligen 
Kommunen. 

Es	gibt	leEiglich	[Xei	Ausnahmen	Won	Eer	3Ũicht	[ur	
Getrennthaltung, nämlich die sogenannte technische 
Unmöglichkeit oder wirtschaftliche Unzumutbarkeit. 
Technische Unmöglichkeit ist bspw. gegeben, wenn 
Eie	 ein[elnen	 0aterialien	 in	 einem	 9erbunEstoff	
schlecht	trennbar	sinE�	oEer	Eie	9orbehanElungsan-
lage die Annahme eines Abfallgemisches ablehnt. Als 
wirtschaftlich unzumutbar gilt, wenn die Behandlung 
Ees	*emisches	mit	 anschlie�enEer	9erXertung	 un-
Wertretbar	teurer	 ist	als	eine	9erXertung	ohne	9or-
behandlung. Betriebe, die eine 90%ige Sammel- und 
Erfassungsquote ihrer Abfälle erreichen, können sich 
für die restlichen 10% von der Getrennthaltungs-
pŨicht	befreien	lassen�	

Betriebe, bei denen lediglich Kleinmengen anfallen 
bspw. Praxen, können auch weiterhin die kommuna-
len Sammelsysteme mitnutzen. Hier bestimmt sich 
Eie	%eh�ltergr¢�e	b[X�	Eeren	9olumen	i�E�R�	aus	Eer	
Abfallsatzung der zuständigen Kommunen.9

2.2.7 Bioabfallverordnung (BioAbfV)

Die seit Ende 1998 geltende Bioabfallverordnung 
�%ioAbf9�	 regelt	 Eie	 9orausset[ungen	 f§r	 Eie	 bo-
Eenbe[ogene	9erXertung	Won	%ioabf�llen	auf	lanE-
wirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch 
genutzten Böden. Am 05.05.2022 wurde die Novelle 
Eer	 %ioabfallWerorEnung	 �%ioAbf9�	 im	 %unEesge-
setzblatt verkündet. Ziel der Novelle ist es, Einträ-
ge	Won	.unstoffen	unE	anEeren	)remEstoffen	in	Eie	
8mXelt	 Eurch	 Eie	 boEenbe[ogene	 9erXertung	 Won	
Bioabfällen zu reduzieren. Konkret bedeutet dies, 
dass die aus dem Bioabfall gewonnene Komposterde 
möglichst kein (Mikro)Plastik beinhalten soll. Denn 
§ber	Eie	.omposterEe	gelangen	Eie	)remEstoffe	 in	
unsere Böden. Ab dem 01.05.2025 darf daher z.B. 
Eer	*esamtLunststoffanteil	bei	%ioabf�llen	in	fester	
Form aus der getrennten (kommunalen) Sammlung 
privater Haushalte einen Kontrollwert von 1% nicht 
überschreiten. Bereits bei den Anlieferungen bei Auf-
bereitern, Bioabfallbehandlungsanlagen etc. sind 
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SichtLontrollen	 [ur	 )eststellung	 Eer	 )remEstoffbe-
lastung durchzuführen. 

Ergeben sich bei diesen Sichtkontrollen Anhaltspunk-
te	 Eaf§r�	 Eass	 bei	 %ioabf�llen	 ein	 )remEstoffanteil	
von 3 % (Gesamtmasse) überschritten wird, können 
die Anlieferungen abgewiesen werden. Alternativ ha-
ben	Eie	Aufbereiter	unE�oEer	%ioabfallbehanElungs-
anlagen bei Überschreiten der Kontrollwerte die 
3Ũicht	[u	einer	)remEstoffentfrachtung�	

Eine weitere Neuerung ist die Zulassung biologisch 
abbaubarer	 .unststoff-Sammelbeutel�	 Xenn	 Eiese	
nach DIN EN 13432 (Ausgabe 2000-12) und nach 
DIN EN 13432 Berechtigung 2 (Ausgabe 2007-10) 
oder nach DIN EN 14995 (Ausgabe 2007-03) zerti-
ŧ[iert	sinE�	Diese	m§ssen	WollŨ�chig	mit	Eem	SZm-
bol eines Keimblatts gekennzeichnet sein. Die Kenn-
[eichnungspŨicht	gilt	ab	Eem	�����������10

2.3 LANDESRECHT NRW

2.3.1 Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 
(LKrWG)

Das Abfallrecht fällt prinzipiell in die konkurrieren-
de Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes, daher 
kann das Land hier nur solange bzw. soweit regulie-
rend tätig werden als der Bund von seinem Gesetz-
gebungsrecht keinen Gebrauch macht.

Mit dem Landesabfallgesetz NRW (LAbfG) von 1998 
hatte NRW die verbleibenden abfallrechtlichen Re-
gelungskompetenzen wahrgenommen zur Ergän-
zung sowie Konkretisierung der bundesgesetzlichen 
Regelungen. Das LAbfG wurde im Zuge einer Geset-
zesnovelle ab dem 19.02.2022 durch das neue Lan-
deskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) abgelöst. 
Intention dieser Gesetzesnovelle war es, den Wandel 
von einer linearen Abfallwirtschaft zu einer ressour-
censchonenden Kreislaufwirtschaft weiter voranzu-
treiben. 

Ziele des LKrWG sind:
•  den Anfall von Abfällen so gering wie möglich zu 

halten (Abfallvermeidung),
•  angefallene Abfälle zur Wiederverwendung vorzu-

bereiten	�9orbereitung	[ur	:ieEerWerXenEung��
•  angefallene Abfälle, insbesondere Glas, Papier, 

0etall�	.unststoff	unE	%au-	unE	Abbruchabf�lle	
in	Een	StoffLreislauf	[ur§cL[uf§hren	�RecZcling��

•  nicht durch Recycling verwertbare Abfälle auf 
sonstige Weise, insbesondere durch energetische 

10 4uelle�	%ioAbf9	�steht	noch	nicht	im	,nternet	in	aLtueller	)assung�

9erXertung	unE	9erf§llung�	[u	WerXerten	�sonsti-
ge	9erXertung�	unE

•  nicht verwertbare Abfälle umweltverträglich zu 
beseitigen (Beseitigung).

•  Die Rangfolge der Ziele ergibt sich aus der Reihen-
folge der o.a. Nennung. 

Zur Erreichung der Ziele wird das Land insbesondere 
unterstützen
ļ	 	Eas	schaEstoff-	unE	abfallarme	soXie	m¢glichst	

Llimaneutrale	 +erstellen�	 %e-	 unE	 9erarbeiten	
unE	in	9erLehr	bringen	Won	Er[eugnissen�

•  die Erhöhung der Gebrauchsdauer, Haltbarkeit 
und Reparaturfreundlichkeit von Erzeugnissen,

•  die Steigerung der Wiederverwendung oder 
Mehrfachverwendung von Erzeugnissen,

ļ	 	Eie	 EntXicLlung	 unE	 AnXenEung	 Won	 9erfahren	
[ur	 umXeltWertr�glichen	 9erXertung	 Won	 Abf�l-
len,

ļ	 	Eie	 9erminEerung	 Ees	 SchaEstoffgehalts	 in	 Er-
zeugnissen und Abfällen.

,m	 /.r:*	 sinE	 hier[u	 Regelungen�9orgaben	 be-
inhaltet u.a. 
•  zur Bestimmung der örE (u.a. Zuständigkeiten, 

3Ũichten��
ļ Een	AnEienungspŨichten�
•  zu Aufstellung und Inhalten kommunaler Abfall-

wirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen,
ļ Eer	9erpŨichtung	[ur	Abfallberatung�
• zu kommunalen Abfallsatzungen,
•  zur Abfallwirtschaftsplanung (Abfallwirtschafts-

plan).

2.3.2 Abfallwirtschaftsplan 
Nordrhein-Westfalen (AWP)

Das	.reislaufXirtschaftsgeset[	�c	��	ff�	.r:*�	Wer-
pŨichtet	Eie	/�nEer	[ur	Aufstellung	Won	AbfallXirt-
schaftsplänen (AWP) für ihren Bereich und enthält 
9orgaben	[u	Eeren	 ,nhalten�	Die	/�nEer	 regeln	Eas	
9erfahren	 [ur	 Aufstellung	 soXie	 [ur	 9erbinElich-
keitserklärung von Abfallwirtschaftsplänen. Für das 
Land Nordrhein-Westfalen sind die entsprechenden 
Regelungen	im	/.r:*	�cc	��	ff��	[u	ŧnEen�	0it	Eem	
Abfallwirtschaftsplan (AWP) werden verschiedene 
Anforderungen aus dem KrWG und LKrWG konkre-
tisiert und Rahmenbedingungen für die abfallwirt-
schaftlichen Planungen gesetzt. Die im Abfallwirt-
schaftsplan (AWP) vorgegebenen Ziele wiederum 
sind in den Abfallwirtschaftskonzepten (AWK) der 
örE zu berücksichtigen.

Am 01. Dezember 2015 hat das Landeskabinett den 
neuen Ökologischen Abfallwirtschaftsplan NRW 
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(AWP) verabschiedet, das Inkrafttreten erfolgte mit 
Bekanntmachung am 26. April 2016 (MBl. NRW., 
S. 237) 

Insgesamt stellen Abfallwirtschaftspläne (AWP) 
nach § 30 KrWG folgende Punkte dar:
-  Die Ziele der Abfallvermeidung, der Abfallverwer-

tung�	 insbesonEere	Eie	9orbereitung	[ur	:ieEer-
verwendung und des Recyclings sowie der Abfall-
beseitigung

-	 	Die	 getroffenen	 0a�nahmen	 [ur	 AbfallWermei-
dung und den Ist-Zustand der Abfallbewirtschaf-
tung

-	 	Die	erforEerlichen	0a�nahmen	[ur	9erbesserung	
der Abfallverwertung und Abfallbeseitigung ein-
schließlich einer Bewertung ihrer Eignung zur Ziel-
erreichung

-  Die Abfallentsorgungsanlagen, die zur Sicherung 
Eer	 %eseitigung	 Won	 Abf�llen	 soXie	 Eer	 9erXer-
tung von gemischten Abfällen aus privaten Haus-
haltungen einschließlich solcher, die dabei auch in 
anderen Herkunftsbereichen gesammelt werden, 
im Inland erforderlich sind.

Der Abfallwirtschaftsplan (AWP) weist zudem
- die zugelassenen Abfallentsorgungsanlagen und
-  geeignete Flächen für Deponien, für Abfallent-

sorgungsanlagen sowie für sonstige Abfallbesei-
tigungsanlagen aus. 

Im Zentrum des Abfallwirtschaftsplans für Sied-
lungsabfälle NRW von November 2015 steht lt. dem 
0inisterium	 f§r	 8mXelt�	 1aturschut[	 unE	 9erLehr	
NRW die Umsetzung einer regionalen Entsorgungs-
autarkie. Das bedeutet, dass Siedlungsabfälle sowohl 
[ur	9erXertung	als	auch	[ur	%eseitigung�	Eie	in	1orE-
rhein-Westfalen anfallen, im Land selbst (Grundsatz 
der Autarkie) und möglichst in der Nähe ihres Entste-
hungsortes (Grundsatz der Nähe) zu entsorgen sind. 
Es ist geplant, drei Entsorgungsregionen zu bilden, 
innerhalb derer die Kreise und kreisfreien Städte ihre 
behandlungsbedürftigen Siedlungsabfälle entsorgen 
müssen. Eine geeignete Möglichkeit zur Umsetzung 
Eieses	=ieles	stellen	[�%�	.ooperationen	unE	9erein-
barungen zwischen den verschiedenen Akteuren auf 
freiXilliger	 %asis	 Ear�	 Eenen	 grunEs�t[lich	 9orrang	
eingeräumt wird.

ABBILDUNG 5: ZUSCHNITT DER ENTSORGUNGSREGIONEN (ABFALLWIRTSCHAFTSPLAN NRW)11

11 (Ministerium für Umwelt NRW, 2015)
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Insgesamt wird der Beitrag der Siedlungsabfallwirt-
schaft zum Ressourcen- und Klimaschutz in NRW 
deutlich herausgestellt.  Dies soll in Zukunft noch 
verbessert werden durch:

-	 	Eine	m¢glichst	eũ[iente	1ut[ung	Won	Abf�llen	als	
Rohstoff-	unE	EnergieRuellen�

-  Minimierung und Optimierung von Transporten 
durch möglichst räumlich nahe Entsorgung.

-  Maßnahmen zur Abfallvermeidung

-	 	Eine	 getrennte	 Erfassung	 unE	 9erXertung	 Won	
Bio- und Grünabfällen

-	 	Eine	 getrennte	 Erfassung	 unE	 9erXertung	 Won	
werthaltigen Abfällen

Ein weiteres wichtiges Thema des ökologischen Ab-
fallwirtschaftsplans ist es, die getrennte Erfassung 
unE	9erXertung	Won	%ioabf�llen	[u	intensiWieren	unE	
zu optimieren. 

9or	allem	Eas	energetische	3oten[ial	Eer	%ioabf�lle	
in Form von Biogas soll intensiver genutzt werden. 
Die	energetische	9erXertung	Won	geeigneten	%ioab-
f�llen	mit	anschlie�enEer	stoŪicher	1ut[ung	ist	ein	
wichtiger Schritt, die Bioenergie nachhaltig weiter-
zuentwickeln.

Wie die Bioabfälle gesammelt und verwertet werden, 
entscheiden die Kommunen. Der Abfallwirtschafts-
plan enthält dazu entsprechende Handlungsempfeh-
lungen�	Es	XerEen	Leine	9orgaben	f§r	ein	bestimm-
tes Erfassungssystem gemacht.

Im Oktober 2022 hat die Landesregierung den Ent-
wurf eines Teilplanes „Technische Ergänzung zum 
Teilplan Siedlungsabfälle“ freigegeben. Dieser soll 
Eie	 nach	 Eer	 E8-Richtlinie	 ��������	 [ur	 pnEerung	
Eer	Richtlinie	��������E*	neuen	AnforEerungen	an	
Abfallwirtschaftspläne umsetzen und damit den Ab-
fallwirtschaftsplan für Siedlungsabfälle ergänzen. 

In Nordrhein-Westfalen wurde zudem für gefährli-
che Abfälle ein eigener Teilplan erstellt. Hierzu wur-
de im Jahr 2021 der aus dem Jahr 2008 stammende 
Teilplan für Sonderabfälle fortgeschrieben und wei-
terentwickelt zum Teilplan für gefährliche Abfälle. Es 
werden darin die Ziele der Bewirtschaftung gefähr-
licher	Abf�lle	entsprechenE	Eer	�-stuŧgen	Abfallhie-
rarchie dargestellt. 

Zudem enthält er Informationen über Art, Menge, 
+erLunft	 unE	 9erbleib	 Eer	 in	 1orErhein-:estfalen	
entstandenen und dort entsorgten gefährlichen Ab-
fälle.

2.4  Kommunales Recht 
(kommunale Satzungen)

Wie bereits ausgeführt sieht das LKrWG NRW auf 
kommunaler Ebene in Kreisen eine zweigeteilte Zu-
ständigkeit vor, wobei sowohl der Kreis als auch die 
Lreisangeh¢rigen	 .ommunen	 ¢ffentlich-rechtliche	
Entsorgungsträger (örE) sind. Den kreisangehöri-
gen Kommunen obliegt dabei im Wesentlichen die 
Sammlung der in ihrem Gebiet anfallenden und ih-
nen zu überlassenden Abfälle und dem Kreis insbe-
sonEere	Eie	9erXertung�%eseitigung	Eieser	Abf�lle�	

Sowohl die Kreise als auch die Gemeinden regeln ge-
mäß § 9 Abs. 1 LKrWG die örtliche Abfallentsorgung 
unter	 %er§cLsichtigung	 §bergeorEneter	 9orgaben	
durch Satzung. Hierzu haben sowohl der Kreis Kleve 
als auch alle kreisangehörigen Kommunen entspre-
chende Satzungen über die Abfallentsorgung (und 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
von Abfallentsorgungsanlagen) – Abfallentsorgungs-
satzungen – erlassen. Die jeweils gültigen Fassungen 
dieser Satzungen sind über die Homepage des Krei-
ses Kleve sowie die der kreisangehörigen Kommunen 
abrufbar bzw. einsehbar. Im Übrigen werden diese 
Satzungen in Abhängigkeit von gesetzlichen Ände-
rungen regelmäßig überarbeitet. Anpassungen er-
folgen zudem, wenn es die jeweiligen Gegebenheiten 
erforEern�	beispielsXeise	bei	9er�nEerungen	im	SZs-
tem der Abfallentsorgung. Die (kommunalen) Sat-
zungen regeln die Abfallgebühren und enthalten u.a. 
%estimmungen�9orgaben	 [u	 EntsorgungspŨichten�	
Anschluss- und Benutzungszwang, Abfallarten, Aus-
LunftspŨichten�	Eie	2rganisation	[ur	Sammlung	unE	
Beförderung der Abfälle, die Entsorgung der Abfälle 
und nicht zuletzt allgemeine Bestimmungen zur Ab-
fallvermeidung und -verwertung. 

Die aktuelle Abfallentsorgungssatzung des Krei-
ses Kleve ist zum 01.01.2004 in Kraft getreten. Sie 
trifft	 Regelungen	 insbesonEere	 [u	 Een	 Aufgaben	
des Kreises als auch dem Umfang der Abfallentsor-
gung�	Daneben	beinhaltet	Sie	u�a�	9orgaben	[u	An-
schluss-	unE	%enut[ungs[X�ngen�-rechten�	Eer	=u-
ordnung zu den verschiedenen Entsorgungsanlagen 
des Kreises einschließlich eines Annahmekataloges, 
[ur	,nanspruchnahmepŨicht	Eer	Abfallentsorgungs-
unterlagen des Kreises durch die kreisangehörigen 
Kommunen, zur getrennten Erfassung von Abfällen, 
zu von der Entsorgung ausgeschlossenen Abfällen 
als auch den Entsorgungsentgelten. Nach der Ab-
fallentsorgungssatzung sind insbesondere auch für 
Altpapier�Altpappe	 unE	 %ioabf�lle	 Eurch	 Eie	 Lreis-
angehörigen Kommunen getrennte Erfassungen zu 
gewährleisten. 
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3. DER KREIS KLEVE 

Nachfolgend werden einige Strukturdaten zum Kreis 
Kleve dargestellt, die u.a. für die Ausgestaltung als 
auch weitere Entwicklung der Abfallentsorgungsin-
frastruktur von Bedeutung bzw. zu berücksichtigen 
sind.

ABBILDUNG 6: ÜBERSICHT UND KARTE AUSDEHNUNG KREIS 
./E9E12

12 (Kreis Kleve, 2020)

Der Kreis Kleve ist mit 313.586 Einwohner*innen und 
einer Bevölkerungsdichte von 254,3 Einwohner*innen 
pro km2 ein ländlich strukturierter Kreis. Tabelle 2 
gibt einen Überblick über die Einwohner*innenzahlen 
des Kreises und der 16 kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden. 

7A%E//E	��	E,1:2+1ER,11E1	.RE,S	./E9E	
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Die Prognosen gemäß nachfolgender Aufstellungen 
gehen im Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum Jahr 
2040 von einem Bevölkerungswachstum im Umfang 
rd. 7.607 Personen, also rd. 2,4 % aus. 

Wobei sich die Altersstruktur im Betrachtungszeit-
raum voraussichtlich deutlich verändern wird (demo-
graphische Entwicklung).

7A%E//E	��	%E9�/.ER81*S92RA8S%ERE&+181*	����	%,S	����	)�R	DE1	.RE,S	./E9E13

13 (Wfg-Kreis-Kleve, 2022)
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9on	 Een	 rE�	 ���	 ha	 )l�che	 Ees	 .reises	 .leWe	 sinE	
�����	 �	 SieElungsŨ�che	 unE	 �����	 �	 lanEXirt-
schaftlich genutzte Flächen. 

,m	9ergleich	[um	/anEesEurchschnitt	1R:	ist	mit-

hin eine geringe Besiedlungsdichte, jedoch auch ein 
deutlich höherer Anteil landwirtschaftlich genutzter 
Flächen erkennbar. Nachfolgend eine Übersicht über 
die Struktur der Flächennutzung im Kreis Kleve so-
Xie	im	9ergleich	[um	/anE	1R:�

TABELLE 4: FLÄCHENNUTZUNG NACH ART DER TATSÄCHLICHEN NUTZUNG IN HEKTAR ZUM 31.12.202014

14 (Wfg-Kreis-Kleve, 2022)



31Kreis Kleve Abfallwirtschaft |  Abfallwirtschaftskonzept 2023
Abfallwirtschaft
Kreis Kleve

Für eine Charakterisierung des Kreises Kleve hin-
sichtlich der Bebauung als auch der Haushaltsgrö-
ßen kann auf die Daten des Zensus 2011 zurückge-
griffen	XerEen�	,m	Rahmen	Ees	=ensus	erfolgt	Eurch	
das Statistische Bundesamt sowie die Statistischen 

Landesämter eine Bevölkerungszählung als auch Ge-
bäude- und Wohnungszählung zu einem bestimm-
ten Stichtag. Die aktuellen Daten der Erhebung in 
2022 (Zensus 2022) liegen derzeit leider noch nicht 
vor. 

TABELLE 5: HAUSHALTSGRÖSSE NACH PERSONEN15

Demnach	betr�gt	Eer	Anteil	Eer	�-�-3ersonen-+aushalte	rE�	���	aller	+aushalte�	

15 (it.NRW, 2019)
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TABELLE 6: WOHNGEBÄUDE-STRUKTUR16

Die Bebauung im Kreis Kleve ist mithin zum überwie-
genden Teil durch freistehende Häuser gekennzeich-
net also auch Doppel- und Reihenhäuser – mit ent-
sprechenden Grundstücksgrößen.

16 (it.NRW, 2019)

Die Wirtschaft ist geprägt von einer hohen Anzahl 
mittelständischer Betriebe. Zur Charakterisierung 
der Gewerbestruktur können die nachfolgenden Da-
ten	 §ber	 so[ialWersicherungspŨichtig	 %esch�ftigte	
bzw. Erwerbstätige einen Eindruck vermitteln:
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7A%E//E	��	S2=,A/9ERS,&+ER81*S3)/,&+7,*	%ES&+p)7,*7E	,1	����	,0	.RE,S	./E9E	81D	/A1D	12RDR+E,1-:ES7)A/E117

17 (Wfg-Kreis-Kleve, 2022)
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4. ABFALLWIRTSCHAFT IM KREIS KLEVE

4.1 Entwicklung der Abfallwirtschaft im Kreis Kleve

Der nachfolgenden Übersicht können die entscheidenden Entwicklungsschritte der Abfallwirtschaft im Kreis 
.leWe	im	9erlauf	Eer	let[ten	-ahr[ehnte	entnommen	XerEen�

TABELLE 8: ZEITLICHE ENTWICKLUNG DER ABFALLWIRTSCHAFT
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4.2 Aufgabenteilung zwischen Kreis und 
Kommunen

Wie bereits dargestellt sehen die Regelungen des 
.r:*	i�9�m�	Eem	/.r:*	eine	Aufgabenteilung	[Xi-
schen	 Een	 ¢ffentlich-rechtlichen	 Entsorgungstr�-
gern (Kreis und kreisangehörige Kommunen) vor. Die 
Städte und Gemeinden (kreisangehörige Kommunen) 
sinE	Eemnach	f§r	Eas	Ein�sammeln	Eer	in	ihrem	*e-
biet anfallenden und ihnen zu überlassenden Abfälle 
sowie den Transport zu den vom Kreis ausgewiese-
nen Abfallentsorgungsanlagen oder Müllumschlag-
stationen zuständig. Neben Holsystemen (klassische 
„Müllabfuhr“) betreiben einige Kommunen für be-
stimmte	 Abf�lle	 hier[u	 auch	 eigene	:ertstoffh¢fe	
(„Bringsystem“) bzw. nutzen dazu die Entsorgungs-
[entren	Eer	..A	*mb+�	Die	3Ũicht	[ur	Einsammlung	
durch die kreisangehörigen Kommunen umfasst auch 
das Einsammeln der im Gemeindegebiet fortgewor-
fenen und verbotswidrig abgelagerten Abfälle. Die 
nähere Ausgestaltung des konkreten Abfallsystems 
regeln die Kommunen individuell über entsprechende 
Satzungen (Abfallentsorgungssatzungen).

Dem Kreis obliegt insbesondere die ordnungsgemä-
�e	unE	m¢glichst	hochXertige	soXie	schaElose	9er-
wertung sowie Beseitigung der von den Kommunen 
gesammelten und zu übergebenden Abfälle. Hierzu 
sind entsprechende Annahmemöglichkeiten inner-
halb (und ggfs. außerhalb) ihres Kreisgebietes anzu-
bieten	unE	sie	sinE	Eann	f§r	Eie	Entsorgung	�9erXer-

tung und Beseitigung) der Abfälle zuständig. Hierzu 
zählt auch im Bedarfsfall der Transport der Abfälle 
Won	Een	Annahme-�8mschlagstellen	[u	einer	au�er-
halb des Kreises gelegenen Entsorgungsanlage. Glei-
ches gilt für Abfälle zur Beseitigung aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushalten.

In der Satzung zur Abfallentsorgung im Kreis Kle-
We	 �XXX�LLagmbh�Ee�serWice-information�	 set[t	
der Kreis die Anforderungen des Abfallwirtschafts-
Lon[eptes	soXie	Eer	abfallrechtlichen	9orgaben	um	
und regelt u.a., welche Abfälle von den Kommunen 
getrennt erfasst und zu welchen Abfallentsorgungs-
anlagen diese zu liefern sind. Das daraus resultieren-
de, vielschichtige Erfassungssystem ist in Kapitel 4.4 
näher beschrieben.

In das Aufgabenfeld des Kreises fällt zudem die Ab-
fallberatung, auf die in einem eigenen Abschnitt ein-
gegangen wird.

4.3 Organisation der Abfallwirtschaft auf 
Kreisebene

Im Januar 1993 hat der Kreis Kleve die Kreis-Kleve-
Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) 
gegründet. Der Kreis hält 100% aller Gesellschafts-
anteile. Private Gesellschafter sind nicht beteiligt 
(Abbildung 8). 

ABBILDUNG 8: ORGANIGRAMM DER KKA GMBH

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Abfallwirtschaft Deponien Kaufm. Abteilung

	Stoffstrom-	 Abfall-	 Entsorgungs-	 Deponie-	 Allgemeine	 Rechnungs-
management beratung zentren betrieb Verwaltung wesen

Aufsichtsrat
Abfallwirtschaft
Kreis Kleve
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Der Kreis Kleve hat zum 1. Januar 1994 alle bisher beim Kreis angesiedelten Aufgaben der Abfallwirtschaft – 
mit Ausnahme der hoheitlichen Funktionen – auf die KKA GmbH übertragen. Damit einhergehend wurden auch 
die abfallwirtschaftlichen Anlagen übertragen bzw. durch die KKA erworben. 

Die Übertragung erfolgte durch den Gesellschaftervertrag (Ausschnitt siehe Abbildung 9) und den Übertra-
gungsvertrag durch den Kreistag.

A%%,/D81*	��	A8S=8*	A8S	DE0	*ESE//S&+A)7ER9ER7RA*

Der	 .reis	 .leWe	 ist	 Xeiterhin	 ¢ffentlich-rechtlicher	
Entsorgungsträger. Die KKA GmbH wurde damit be-
auftragt, die Abfallentsorgung im Kreis Kleve organi-
satorisch und verwaltungstechnisch eigenständig zu 
gestalten	unE	auch	[uL§nftig	sicher[u�stellen�	

Um dies zu gewährleisten, hat die KKA GmbH 1994 
alle abfallwirtschaftlichen Anlagen vom Kreis erwor-
ben. 

Die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen 
ŧnan[iellen	0ittel	XerEen	Won	Eer	..A	*mb+	aus-
schließlich über die den Anliefernden in Rechnung ge-
stellten Entgelte aufgebracht. Bei der Berechnung 
dieser Entgelte ist die KKA GmbH aufgrund des 
Übertragungsvertrages zwischen dem Kreis Kleve 
und der KKA GmbH an §6 des Kommunalabgaben-
gesetzes gebunden, d.h. sie müssen kostendeckend 
berechnet werden. 
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4.4 Abfallwirtschaft im Kreis Kleve

Die Abbildung 10 gibt einen Überblick über die ak-
tuelle	 2rganisation	 Eer	 ¢ffentlich-rechtlichen	 �E�h�	
kommunalen) Abfallwirtschaft im Kreis Kleve. Eine 

detaillierte Beschreibung des kompletten Systems 
ist dem Kapitel 5 zu entnehmen.

A%%,/D81*	���	S&+E0A	�))E17/,&+E	A%)A//:,R7S&+A)7	.RE,S	./E9E
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Die Abfallwirtschaft ist im Kreis Kleve folgenderma-
ßen organisiert:
•  Die Städte und Gemeinden sammeln den Rest, 

Papier-, Bio- und Sperrmüll (s. Tabelle 9) bei 
den Bürger*innen – und z.T. auch bei den (Klein) 
Gewerbebetrieben – getrennt ein (i.d.R. „Hol-
sZstemĹ	 Ĵ	 *raue	 7onne�	 *r§ne�%laue	 7onne�	
Braune Tonne, teils Straßensammlung des Sperr-
mülls). Meist haben sie mit dieser Aufgabe priva-
te Entsorgungsunternehmen beauftragt. 
Zusätzlich werden diese Abfälle an kommunalen 
:ertstoffh¢fen�	soXeit	betrieben�	angenommen	
�Ļ%ringsZstemĹ��	 Auf	 %asis	 entsprechenEer	 9er-
einbarungen nutzen auch einige kreisangehörige 
Kommunen die Entsorgungszentren der KKA für 
ein solches Bringsystem.

•  Die Kommunen des Südkreises liefern die gesam-
melten Abfälle am Entsorgungszentrum Pont 
(Geldern-Pont) der KKA GmbH an. 

•  Die Kommunen des Nordkreises liefern die Abfälle 
(außer Bioabfall) am Entsorgungszentrum Moy-
land (Bedburg-Hau) der KKA GmbH an. 

• Bioabfälle werden überwiegend direkt an der 
Kompostanlage in Goch angeliefert und dort ver-
wertet.

•  Bürger*innen und Betriebe haben zudem die Mög-
lichkeit, Übermengen oder spezielle Abfälle wie 
z.B. Elektroaltgeräte	 �Leine	 SchaEstoffe�	 EireLt	
an den Entsorgungszentren der KKA GmbH anzu-
liefern.

• Schadstoffe aus privaten Haushalten können zu 
spe[iellen	7erminen	an	einem	SchaEstoffmobil	in	
der jeweiligen Kommune des Wohnortes kosten-
los abgegeben werden. Diese werden direkt im 
Auftrag der KKA zu einem Sonderabfallzwischen-
lager bzw. zu einer Sonderabfallverwertung ge-
bracht.

•  Die Entsorgung von Schadstoffkleinmengen aus 
Gewerbebetrieben erfolgt ebenfalls an einem 
SchaEstoffmobil	��Y	K�hrlich	abXechselnE	an	Een	
Entsorgungszentren in Pont und Moyland)

•  Die an den Entsorgungszentren der KKA GmbH 
angelieferten Restabfälle (Hausmüll und Sperr-
müll) werden zur thermischen Behandlung zur 
Müllverbrennungsanlage der Entsorgungsge-
sellschaft Niederrhein (EGN) in Krefeld oder der 

*09A	2berhausen	gebracht�
•  Die angelieferten Wertstoffe werden im Auftrag 

der KKA GmbH zu verschiedenen Sortier- und 
9erXertungsanlagen	transportiert	unE	Eort	einer	
9erXertung	[ugef§hrt�

• Bauabfälle sind in der Regel von der kommuna-
len Sammlung ausgeschlossen. Diese müssen zu 
den Entsorgungszentren der KKA GmbH, oder – 
wenn es sich um größere Mengen handelt – direkt 
zu einer von der KKA GmbH festgelegten Ent-
sorgungseinrichtung gebracht werden. Die ange-
nommenen Abfälle werden einer entsprechenden 
9erXertung�	 Aufbereitung	 oEer	 %eseitigung	 [u-
geführt. Inerte oder auch nicht verwertbare ‚Son-
Eerabf�lleĶ	 Xie	 bspX�	 asbesthaltige	 %austoffe	
und alte Dämmwolle werden deponiert. Die KKA 
GmbH trägt Sorge dafür, dass die angelieferten 
Bauabfälle entsprechend der normierten Abfall-
hierarchie möglichst hochwertig entsorgt werden 
(Wiederverwendung vor Recycling vor energeti-
scher	9erXertung	Wor	%eseitigung��	

• Verkaufsverpackungen	 fallen	 gem��	 Eem	 9er-
pacLungsgeset[	 �9erpacL*�	 in	Eie	=ust�nEigLeit	
der privatwirtschaftlich organisierten Dualen 
Systemträger (Duale Systeme, bspw. Der Grüne 
Punkt, etc.). Den über Lizenzentgelte der Her-
stellerinnen�,nWerLehrbringerinnen	 solcher	 9er-
LaufsWerpacLungen	 ŧnan[ierten	 Dualen	 SZste-
men	 obliegt	 Eie	 Erfassung	 unE	 9erXertung	 Eer	
9erLaufsWerpacLungen�	 Es	 hanEelt	 sich	 hierbei	
nicht um kommunale Sammelsysteme, wenn-
gleich	 Eie	 Sammlungen	 Eer	 9erLaufsWerpacLun-
gen mit den Kommunen abzustimmen sind. Die 
Sammlungen	Won	/eichtstoffWerpacLungen	�meist	
aus	.unststoffen	unE	9erbunEstoffen�	Aluminium	
oEer	:ei�blech�	 erfolgen	§ber	Eie	*elbe	7onne�
Een	*elben	SacL�	=ur	Erfassung	Won	9erpacLun-
gen aus Glas (Behälterglas, kein Flachglas) stehen 
den Haushaltungen im Kreisgebiet jeweils 3 Glas-
sammelkörbe (farblich getrennte Sammlung) zur 
9erf§gung�	Die	9erpacLungen	aus	3apier�	3appe	
und Kartonagen (PPK) werden auf Basis entspre-
chenEer	 9ereinbarungen	 mit	 Een	 Dualen	 SZste-
men gemeinsam mit dem kommunalen Altpapier 
in den Papiertonnen (Grüne Tonne oder Blaue 
Tonne) gesammelt.  
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4.5 Entsorgungsanlagen im Kreis Kleve

Im Kreis Kleve werden von der KKA GmbH an zwei Standorten Entsorgungsanlagen betrieben, die Entsorgungs-
zentren in Geldern-Pont und in Bedburg-Hau Moyland. Diese Anlagen dienen ausschließlich der Annahme und 
8mlaEung	Won	Abf�llen	aus	Eem	.reis	.leWe�	Am	StanEort	in	*elEern-3ont	beŧnEet	sich	[uEem	Eie	ehemalige�	
nunmehr	nicht	mehr	betriebene	unE	in	Eer		Stilllegungsphase	beŧnEliche	SieElungsabfallEeponie�	

4.5.1 Entsorgungszentrum Pont

Entsorgungszentrum Pont
Niersbroecker Weg 11, 47608 Geldern-Pont 

ABBILDUNG 11: ENTSORGUNGSZENTRUM PONT
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Nachfolgende Tabelle bietet einen Überblick über alle relevanten Anlagenteile, deren Inbetriebnahme und 
Kapazitäten.     

TABELLE 10: STECKBRIEF DES ENTSORGUNGSZENTRUMS PONT
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ABBILDUNG 12: LUFTAUFNAHME DES ENTSORGUNGSZENTRUMS PONT, 2020
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4.5.2 Entsorgungszentrum Bedburg-Hau Moyland

Entsorgungszentrum Moyland
Alte Bahn 133, 

47551 Bedburg-Hau Moyland 

ABBILDUNG 13: ENTSORGUNGSZENTRUM MOYLAND

TABELLE 11: STECKBRIEF DES ENTSORGUNGSZENTRUMS MOYLAND

Nachfolgende Tabelle bietet einen Überblick über alle relevanten Anlagenteile, deren Inbetriebnahme und 
Kapazität.
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4.6 Entsorgungsanlagen für den Kreis Kleve

Die Abfälle, die in den Entsorgungszentren umgela-
den werden, werden verschiedenen Behandlungs-, 
9erXertungs-	 oEer	 %eseitigungsanlagen	 [ugef§hrt�	
Diese sind vertraglich oder durch Kooperationsver-
einbarung an die KKA GmbH gebunden.

Nachfolgende Übersicht stellt die wichtigsten Part-
ner heraus.

7A%E//E	���	%E+A1D/81*-�	9ER:ER781*S-	81D	

BESEITIGUNGSANLAGEN

4.7 Abfallaufkommen im Kreis Kleve 
bis 2021

In die Betrachtungen einbezogen werden an dieser 
Stelle zunächst die Siedlungsabfälle. Siedlungsab-
fälle sind Abfälle aus privaten Haushalten und ver-
gleichbaren	 Einrichtungen	 �u�a�	 3raYen�	 9erXaltun-
gen�	 Schulen�	 etc���	 Sperrm§ll�	 0arLtabf�lle�	 %io-�
*r§nabf�lle	soXie	getrennt	erfasste	:ertstoffe	Xie	
*las�	3apier	unE	.unststoffe�	+ol[�	0etalle�	EleLtro-
altgeräte.

1achfolgenE	hier[u	eine	*raŧL�	Eer	f§r	Een	=eitraum	
1989 bis 2021 die Entwicklungen der Abfallmengen 
aus privaten Haushalten und vergleichbaren Einrich-
tungen einschließlich ähnlicher Abfälle aus gewerb-
lichen Bereichen entnommen werden können:

• Restmüll
ļ %ioabfall�*r§nschnitt
ļ	 	:ertstoffe	�3apier	unE	3appe�	/eichtWerpacLun-

gen, Glas, Altholz, Elektroaltgeräte, Metalle)
• Summe der Siedlungsabfälle

A%%,/D81*	���	A8).200E1	S,ED/81*SA%)p//E	.RE,S	./E9E

Im Wesentlichen bleibt festzustellen, dass sich im Be-
trachtungszeitraum die Summe dieser Siedlungsab-
fälle auf relativ konstantem Niveau, jedoch insgesamt 
leicht sinkendem Trend bewegt hat. Wobei jedoch 
auch zu berücksichtigen ist, dass im gleichen Zeitraum 
die Einwohnerzahl des Kreises Kleve zugenommen hat 
– mithin der „pro-Kopf-Anfall“ des Siedlungsabfal-
les abgenommen hat. Ferner ist erkennbar, dass sich 
jedoch die betrachteten einzelnen Abfallfraktionen 
deutlich verändert haben. In den mehr als 30 Jahren 
seit 1989 ist das Aufkommen des Restmülls deutlich 
gesunken, von initial 133.108 Mg im Jahr 1989 auf 
nunmehr knapp 62.835 Mg im Jahr 2021. 

Die größten Mengenänderungen erfolgten hierbei 
Anfang der 1990er Jahre. Zu einem wesentlichen 

7eil	 ist	Eies	auf	Eas	 ,nLrafttreten	Eer	9erpacLungs-
verordnung (1991) und die damit für die Wirtschaft 
einhergehenEe	 9erpŨichtung�	 in	 8mlauf	 gebrach-
te	 9erpacLungen	 nach	 *ebrauch	 [ur§cL[unehmen	
und zu verwerten, zurückzuführen. Seither werden 
9erLaufsWerpacLungen	aus	Altglas�	Altpapier	 soXie	
/eichtstoffWerpacLungen	 aus	 .unststoffen�	 0etal-
len sowie Getränkekartons durch die Dualen System-
träger außerhalb der Zuständigkeit der kommunalen 
Abfallentsorgung erfasst und verwertet (im Kreis 
.leWe	nahe[u	ausschlie�lich	+olsZsteme	*r§ne�%laue	
Tonne, Gelber Sack bzw. Gelbe Tonne, Glassammel-
L¢rbe��	Durch	Eie	getrennte	Erfassung�9erXertung	
Eieser	 :ertstoffe	 reEu[ierte	 sich	 Eie	 Restabfall-
menge	erheblich�	phnliche	EffeLte	ergaben	sich	u�a�	
letztlich auch aus den getrennten Erfassungen von 
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Elektroaltgeräten nach dem ElektroG (seit 2005), 
%atteriegeset[	�[uWor	%atterieWerorEnung�	������	

Ebenfalls erheblich beigetragen hat die im Kreisge-
biet seit 1989 eingeführte und über die Folgejahre in 
den Kommunen stetig ausgeweitete getrennte Er-
fassung	Won	%io-�*r§nabf�llen	§ber	Eie	%raune	7on-
ne bzw. auch ergänzende Bringsysteme.

In diesem Gesamtkontext ist auch die Einführung der 
getrennten	:ertstoffsammlung	im	-ahre	����	�gr§-
ne�blaue	3apiertonne�	unE	Eeren	:eiterentXicLlung	
über die Jahre hinweg zu nennen, die ebenfalls zu 
einer Reduzierung des Aufkommens der zu besei-
tigenden Restabfälle  aus den privaten Haushalten 
beitrug und unverändert beiträgt.  

Die	 gegenl�uŧgen	 EntXicLlungen	 bei	 Een	 0engen	
Ees	Restm§lls	einerseits	unE	Een	:ertstoffen	soXie	
Een	 %io-�*r§nabf�llen	 anEererseits	 sinE	 in	 Abbil-
dung 14 deutlich erkennbar. 

=u	 einer	 Xeiteren	 ReEu[ierung	 Ees	 in	 Een	 9erant-
Xortungsbereich	 Eer	 ¢ffentlich-rechtlichen	 Entsor-
gungsträger fallenden Siedlungsabfallaufkommens 

hat sich und wird sich auch noch verstärkt die 2017 
in Kraft getretene Gewerbeabfallverordnung aus-
wirken. Danach sind den Gewerbebetrieben höhere 
Trennvorgaben maßgeblicher Abfälle auferlegt ein-
schlie�lich	Eer	9erpŨichtung	[ur	9orbehanElung	unE	
9erXertung�	�berlassungspŨichten	an	Eie	¢ffentlich-
rechtlichen Entsorgungs-träger und damit den Kreis 
Kleve (die KKA) sowie die Kommunen bestehen i.d.R. 
nur für den Anteil der Abfälle, der dem Hausmüll aus 
priWaten	 +aushalten	 entspricht	 b[X�	 mangels	 9er-
wertungsmöglichkeit der Beseitigung bedarf. 

Nicht zuletzt dürften auch die über die Jahre ver-
st�rLten	 ALtiWit�ten	 u�a�	 Eer	 ¢ffentlich-rechtlichen	
Entsorgungsträger im Hinblick auf Abfallvermei-
dung, Wiederverwertung und Recycling einschließlich 
der damit einhergehenden getrennten Erfassung von 
Abf�llen�:ertstoffen	Eieser	EntXicLlung	[utr�glich	
gewesen sein.  

Der nachfolgenden Tabelle können die Entwicklun-
gen der Siedlungsabfälle für den Zeitraum der Jahre 
2015 bis 2021 entnommen werden einschließlich des 
jeweiligen Aufkommens in kg je Einwohner:

TABELLE 13: ENTWICKLUNGEN DER SIEDLUNGSABFÄLLE

Bis zum Jahr 2019 bewegten sich die betrachteten 
Mengen auf einem recht konstanten Niveau, wo-
bei dann insbesondere im Jahr 2020 eine erhebliche 
Steigerung zu verzeichnen war, die sich auch in das 
Jahr 2021 hineinzog. Diese temporäre Steigerung 
ist jedoch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit 
der Corona-Pandemie in Zusammenhang zu sehen. 
9iele	0enschen	 nut[ten	 anfangs	 Eer	 3anEemie	 Eie

ĻlocL-EoXn-=eitenĹ	 [u	 RenoWierungs-	 unE	 9ersch¢-
nerungsarbeiten einschließlich dem „Entrümpeln“ im 
häuslichen Umfeld. Des Weiteren befanden sich in 
nicht unerheblichem Umfang Arbeitnehmende im Ho-
meoũce�	in	)olge	[eitXeiser	Schlie�ungen	Won	.itas�	
Schulen	etc�	hielten	sich	im	9ergleich	[u	Een	9orKahren	
deutlich mehr und auch länger Menschen in ihren Woh-
nungen auf, was in Konsequenz zu einem vermehrten 



49Kreis Kleve Abfallwirtschaft |  Abfallwirtschaftskonzept 2023
Abfallwirtschaft
Kreis Kleve

Anfall insbesondere des Restmülls führt. Insoweit 
ist davon auszugehen, dass sich diese Abfallmengen 
wieder reduzieren werden, was auch bereits an den 
Daten des Jahres 2021 erkennbar ist, die sich wieder 
den Werten der Jahre vor der Pandemie annähern. 

Die wesentlichen Abfallfraktionen und de-
ren Aufkommen im Kreis Kleve für das Jahr 
2021 sind in nachfolgender Tabelle vorgestellt.

7A%E//E	���	A%)A//)RA.7,21E1	81D	DERE1	A8).200E1	,0	.RE,S	./E9E	����

Unberücksichtigt bleiben hier zunächst die inerten 
Baurestmassen (Bauschutt, Bodenaushub, Straßen-
aufbruch). Diese stellen zwar den größten Anteil am 
gesamten gewerblichen Abfallaufkommen dar, wer-
den aber überwiegend außerhalb der kommunalen 
Abfallwirtschaft, privatwirtschaftlich verwertet.

4.8 Prognose der Abfallmengen bis 2033

EntsprechenE	 Eer	 rechtlichen	 9orgaben	 [um	 Ab-
fallwirtschaftskonzept (LKrWG) ist eine 10jährige 
Entsorgungssicherheit nachzuweisen und mithin 
auch eine Prognose des zukünftig zu erwartenden 
Abfallaufkommens anzustellen. Hinsichtlich dieser 

Prognose ist nachfolgend eine Darstellung der Ab-
fallmengen 2018 (Ist-Mengen) sowie der erwarteten 
Mengen für die Jahre 2025 und 2033 gewählt.  Als 
„Basisjahr“ wurde auf das Jahr 2018 abgestellt, um 
Corona-Pandemie bedingte Sonderentwicklungen 
„auszuklammern“, jedoch auch um einen in etwa 
gleichbleibenden Abstand zwischen den betrachte-
ten Jahren zu gewährleisten.   

Ein Kriterium für die Prognose der zukünftigen Abfall-
mengen ist die demographische Entwicklung. Detail-
liert ist hierzu unter Gliederungspunkt „3. Der Kreis 
Kleve“ ausgeführt. Auf Basis der Prognosedaten von 
IT.NRW wurde von folgenden Werten ausgegangen, 
wobei festzustellen bleibt, dass im Kreisgebiet Kleve 
von einer Bevölkerungszunahme auszugehen ist:
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Ferner ist die Entwicklung der Haushaltsgrößen 
von Relevanz, da typischerweise bei abnehmenden 
Haushaltsgrößen der pro-Kopf-Anfall von Abfällen 
zunimmt, beispielsweise aufgrund dessen, dass ver-
mehrt	 Lleinere	 �9erpacLungs�einheiten	 eingeLauft	
XerEen	 unE	 entsprechenE	 [uminEest	 Eie	 9erpa-
ckungsanteile zunehmen. Für das Kreisgebiet Kleve 
werden laut IT.NRW im Zeitraum 2018-2040 Zu-
nahmen bei den 1-2-Personenhaushalten um 7,1 % 
(98.200 > 105.200) angenommen und bei den 3-und-
mehr-Personenhaushalten  Abnahmen um rd. 7 % 
(45.500 > 42.300).

Darüber hinaus sind noch diverse weitere Entwick-
lungen�)aLtoren	 bei	 solchen	 3rognosen	 [u	 ber§cL-
sichtigen. Beispielhaft seien hier neben einer gesell-
schaftlichen Bewusstseinsänderung zum Abfall auch 
mögliche Erfolge in der Sensibilisierung durch die Ab-
fallberatung im Hinblick auf Abfallvermeidung oder 
auch optimierter Abfalltrennung genannt. Ebenso 
sinE	 KeEoch	 pnEerungen	 rechtlicher	 9orgaben	 als	
auch abfallwirtschaftlicher Zielsetzungen hier zu 
nennen	neben	geplanten	9er�nEerungen		Eer	Abfall-
wirtschaft innerhalb des Kreisgebietes Kleve. 

18 (it.NRW, 2019)

Insgesamt sei hierzu im Wesentlichen auf die Aus-
führungen im Abschnitt „5. Entsorgungssicherheit 
und zukünftige Entwicklung der Abfallwirtschaft im 
Kreis Kleve“ verwiesen, die sich u.a. detailliert auf die 
verschiedenen Abfallfraktionen beziehen. 

Die dortigen Ausführungen sind insgesamt in die 
nachfolgende Prognose der Abfallmengen für das 
.reisgebiet	 .leWe	 eingeŨossen�	 Xobei	 Eie	 AusXahl	
der prognostizierten Abfallströme bewusst auf die-
se Mengen begrenzt wurde, da insgesamt festzuhal-
ten ist, dass insbesondere eine realistische Mengen-
prognose der ablagerungsfähigen Abfälle und der 
sonstigen überlassenen, gewerblichen Abfälle kaum 
möglich ist. Deren Entwicklung ist stark preis- und 
konjunkturabhängig und kann selbst von einzelnen 
großvolumigen Bau- oder Sanierungsmaßnahmen im 
.reisgebiet	starL	beeinŨusst	XerEen�	

Nicht zuletzt sind in die Gesamtbetrachtungen 
auch die Prognosen für Haushaltsabfälle aus dem 
Ökologischen Abfallwirtschaftsplan Nordrhein-
Westfalen, Teilplan Siedlungsabfälle mit einbezogen 
worden. 



51Kreis Kleve Abfallwirtschaft |  Abfallwirtschaftskonzept 2023
Abfallwirtschaft
Kreis Kleve

3rognose	Abfallmengen	���������������

TABELLE 16: PROGNOSE ABFALLMENGEN BIS 2033

Zusammengefasst nimmt gemäß dieser Prognose die Summe der Siedlungsabfälle insgesamt leicht zu, wobei 
die Menge in Kg bezogen auf die Bevölkerungszahl abnimmt. Weiterhin ist ersichtlich, dass damit gerechnet 
XirE�	Eass	Eie	Abf�lle	[ur	%eseitigung	insgesamt	r§cLl�uŧg	sein	XerEen	unE	Eaf§r	Eer	Anteil	Eer	Abf�lle	[ur	9er-
wertung zunimmt.
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5. ENTSORGUNGSSICHERHEIT 
UND ZUKÜNFTIGE 
ENTWICKLUNG DER 
ABFALLWIRTSCHAFT 
IM KREIS KLEVE

5.1. Vorrang der Abfallvermeidung

Eine zentrale Rolle für Abfallvermeidung spielt die 
europ�ische	 Abfallrahmenrichtlinie	 ���������E*��	
Xelche	����	in	noWellierter	)orm	Wer¢ffentlicht	Xur-
de. In ihr wurde die Bedeutung der Abfallvermeidung 
als	oberste	3riorit�t	bei	Een	Ļ0a�nahmen	Eer	9er-
meidung und Abfallbewirtschaftung“ bzw. in der 
Abfallhierarchie im europäischen Rechtsrahmen für 
den Umgang mit Abfällen vertieft. So wurde mit der 
Ļ9orbereitung	[ur	:ieEerWerXenEungĹ	eine	Xeitere	
Stufe in der Abfallhierarchie vorgesehen (daneben 
XurEe	 Eie	 Stufe	 Ļ9erXertenĹ	 Xeiter	 Eifferen[iert��	
Durch	Eiese	pnEerungen	XurEe	Eie	 [uWor	Ereistuŧ-
ge	Abfallhierarchie	���������E*	b[X�	�������E:*�	
Eurch	Eie	1oWellierung	f§nfstuŧg�	��	9ermeiEung�	��	
9orbereitung	 [ur	 :ieEerWerXenEung�	 ��	 RecZcling�	
��	 sonstige	 9erXertung	 �[�%�	 energetische	 9erXer-
tung), 5. Beseitigung. Abfälle sind demnach vorran-
gig zu vermeiden. Wenn dieses nicht möglich ist, sind 
sie für die Wiederverwendung vorzubereiten etc. Die 
genannte	�-stuŧge	Abfallhierarchie	ŧnEet	sich	Xei-
ter in § 6 des KrWG sowie in § 1 des LKrWG.

5.2. Aufgabe der Abfallberatung

Auf der Grundlage des KrWG und des LKrWG NRW 
sind die Kreise und kreisfreien Städte zur ortsnahen 
Information und Beratung über Möglichkeiten der 
9ermeiEung�	 Eer	 9erXertung	 unE	 Eer	 %eseitigung	
Won	 Abf�llen	 WerpŨichtet�	 Einer	 Eer	 SchXerpunLte	
hierbei kommt der Thematik der Abfallvermeidung 
einschließlich der Wiederverwendung zu.

Diese Beratungstätigkeit wird im (und für den) Kreis 
Kleve in enger Abstimmung mit den kreisangehöri-
gen Städten und Gemeinden durch die Abfallbera-
tung der KKA GmbH wahrgenommen. Im Rahmen 
dieser Aufgabenstellung werden laufend mündliche, 
schriftliche und telefonische Anfragen zu unter-
schiedlichen Themen der Abfallentsorgung beant-
wortet. Zudem jedoch auch proaktiv vielfältige Infor-
mationen einschließlich entsprechender Materialien 
unter Berücksichtigung der Zielsetzungen aus der 
Abfallhierarchie erteilt sowie bereitgestellt (online 
unter	 XXX�LLagmbh�Ee�	 themenorientierte	 )lZer	
unE	 ,nformationsschriften	soXie	 -aLtionen�	3resse-
artikel, social-media-Aktionen, digitaler Newsletter, 

etc.). Bezüglich der Abfallvermeidung sind hierbei 
auch	Eie	entsprechenEen	,nformationen�ALtionen	[u	
Abfalltrennung, Wiederverwendung, Recycling ziel-
führend, da dies im Ergebnis ebenfalls zur Abfallver-
meidung und damit einer Schonung von Ressourcen 
beiträgt.

Die Abfallberatung der KKA hat außerhalb der Be-
antXortung	einer	9iel[ahl	 �ca�	����	p�a��	 Won	§ber-
wiegend telefonischen Anfragen ein vielfältiges 
Angebot für die unterschiedlichsten Zielgruppen 
entwickelt. Dies ist zudem dynamisch, da bei Bedarf 
oder auch auf Nachfrage gerne weitere Themen-
schwerpunkte festgelegt bzw. maßgeschneiderte 
Aktivitäten und Programme angeboten werden.

Eine wichtige Zielgruppe sind Kindertageseinrich-
tungen und Schulen. Im Rahmen der pädagogischen 
Angebote	XerEen	)§hrungen�EYLursionen�	,nforma-
tionsmaterialien und insbesondere durch Aktionen 
und Unterrichtseinheiten zum Thema Abfallvermei-
dung (sowie hiermit einhergehend Klima- und Um-
weltschutz) angeboten, die zwischenzeitlich auch 
fester Bestandteil der Umweltbildung in verschiede-
nen Einrichtungen geworden sind.

%eispielhaft	nachfolgenE	einige	ALtionen�Angebote	
der Abfallberatung, die in den letzten Jahren entwi-
ckelt und durchgeführt wurden:

Für Kindertagesstätten
• Aktion: ‚Paulchen, der Kompostwurm, auf Nah-

rungssuche‘ oder: Die Natur kennt keine Abfälle – 
und wir Menschen?

• Aktion: Papier - selbst recycelt! Woraus wird Papier 
gemacht?

• Aktion: 1, 2 oder 3 – letzte Chance, vorbei! Müll sor-
tieren in einer temporeichen Spielaktion

• Kindergartenkiste: umfangreiches Informations- 
und Spielmaterial zum Thema Abfall zur kostenlo-
sen Ausleihe

• Broschüre „Lebensmittel wertschätzen und Le-
bensmittelabfälle vermeiden“: Experimente und 
Anregungen zum Thema Lebensmittel, nicht nur für 
Kindertagesstätten.

• Lebensmittelretter*innen-Kiste: umfangreiches In-
formations- und Spielmaterial zum Thema Lebens-
mittel zur kostenlosen Ausleihe

Für Grundschulen:
• Aktion: Farbige Abfalleimer für alle Grundschul-

klassen
ļ	8nterrichtseinheit�	 Ļ,ch	XerEe	0§llproŧĹ	mit	 tem-

poreicher Spielaktion
• Unterrichtseinheit: Papier: „Auf dem Holzweg“
• Papierschöpfset: alle notwendigen Materialien zur 

eigenen Herstellung von Recyclingpapier, zur kos-
tenlosen Ausleihe aber auch als angeleitete Unter-
richtsstunEe�ALtion	angeboten�
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ABBILDUNG 15: LEBENSMITTELRETTER*INNEN-KISTE FÜR 
DIE KITA

ABBILDUNG 16: WURMKISTE KITA MIT PAULCHEN,
DEM KOMPOSTWURM

Für weiterführende Schulen
• Arbeitsblätter zum Thema Abfallwirtschaft
• Aktion „Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ im Rahmen von Let’s clean up Europe
• Korken für Kork-Sammelaktion
ļ	9erXenEen	statt	WerschXenEen�	:anEerausstellung	[u	WerschieEenen	thematischen	SchXerpunLten
• Teilnahme an der Europäischen Woche der Abfallvermeidung
ļ	%egleitung	unE	0itgestaltung	EiWerser	3roKeLttage�3roKeLtXochen	[u	Een	7hemen	8mXelt�	AbfallWermeiEung	

und Nachhaltigkeit auf Anfrage

ABBILDUNG 17: BEISPIELBILD FRÜHJAHRSPUTZ
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Für alle Interessierten/Erwachsene/
Gewerbebetriebe
ļ	9ortr�ge	 runE	 um	 Eie	 7hemen	 0§lltrennung	 unE	

Abfallvermeidung in Wohnquartieren, Bildungsein-
richtungen	�9+S�	)RS�

• Integrationskurse für Migrant*Innen
• Aktion „Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ im Rahmen 

von Let’s clean up Europe
ļ	9erschieEenste	 ,nformationsmaterialien�	 auch	

fremdsprachig
• Internettauschbörse „Tauschen und verschenken im 

Kreis Kleve“
• Website zum Thema Lebensmittelverschwendung
• Deponieführungen bzw. Führungen an den Entsor-

gungszentren
• Informationsmaterial zum Thema Gewerbeabfall-

verordnung
• Informationsmaterialien zum Thema Mehrweg-
pŨicht	f§r	Speisen-	unE	*etr�nLe	[um	au�er	+aus	
9er[ehr

• Präsenz auf (Umwelt) Märkten

A%%,/D81*	���	S7A1D	DER	..A	%E,0	80:E/7)ES7,9A/	A8)	
DER WASSERBURG RINDERN

5.3. Anforderungen an die Darstellung von 
Abfallvermeidungsmaßnahmen

Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) 
in NRW nach § 5 LKrWG sind „die Kreise und die 
kreisfreien Städte“. Unter die Kreise fallen auch 
diekreisangehörigen Städte und Gemeinden. Die 

19 �/A189�	�����

folgenden Anforderungen an die Darstellung von Ab-
fallvermeidungsmaßnahmen richten sich folglich an 
diese Akteure.

Die	 .reise	 unE	 Lreisfreien	 St�Ete	 als	 ¢ffentlich-
rechtliche Entsorgungsträger haben in NRW nach § 
��	.r:*	 in	9erbinEung	mit	c	�	/.r:*19 NRW die 
3Ũicht�	ein	Abfallwirtschaftskonzept (AWK) für ihre 
Gebiete zu formulieren bzw. aufzustellen, es fortzu-
schreiben sowie im Abstand von fünf Jahren und bei 
wesentlichen Änderungen der zuständigen Behörde 
anzupassen sowie erneut vorzulegen.

Bei der Festlegung von kommunalen AWKs sind die 
Festlegungen eines bestehenden Abfallwirtschafts-
plans als auch die Zielsetzungen nach § 1 des LKrWG
zu berücksichtigen (§ 6 Abs. 1 LKrWG). Die Abfall-
wirtschaftskonzepte haben hiernach Darstellungen 
der getroffenen und geplanten Maßnahmen zur Ver-
meidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, zum 
Recycling, zur sonstigen Verwertung und zur Besei-
tigung der den örE zu überlassenden Abfälle zu be-
inhalten�	 insbesonEere	 f§r	 Ũ�chenEecLenEe	 Ange-
bote	[ur	getrennten	Erfassung	unE	9erXertung	Won	
%ioabf�llen	 soXie	 3apier-�	 0etall-	 .unststoff-	 unE	
Glasabfällen.

Im Rahmen der Novelle des KrWG wurde der § 21 da-
hingehend erweitert, dass in den Abfallwirtschafts-
konzepten auch die getroffenen Maßnahmen der Ab-
fallvermeidung darzustellen sind. Zudem sind gemäß 
§ 21 KrWG dabei die Maßnahmen des Abfallvermei-
dungsprogramms des Bundes unter Beteiligung der 
Länder nach § 33 KrWG zu berücksichtigen.

Der § 6 LKrWG ergänzt, dass das aufgestellte Ab-
fallwirtschaftskonzept neben der Darstellung 
Eer	 getroffenen	 0a�nahmen	 [us�t[lich	 auch	 eine	
Darstellung der geplanten Maßnahmen zur Ab-
fallvermeidung enthalten soll.  

5.4 Getroffene/umgesetzte und geplante 
Maßnahmen zur Abfallvermeidung

Im Kontext zu den o.a. Ausführungen werden nach-
folgend bereits realisierte Maßnahmen im Hinblick 
auf Abfallvermeidung und Wiederverwendung, er-
gänzt um zukünftige Entwicklungen bzw. geplante 
Maßnahmen dargestellt.
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Zurverfügungstellung 
von online-
Informationen zu Ab-
fallvermeidung 
im Allgemeinen

Auf der Homepage der KKA (www.kkagmbh.de) werden umfängliche Informationen 
auch in versch. Fremdsprachen zur Abfallvermeidung und Wiederverwertung be-
reitgestellt. Dies reicht von Hinweisen zur (richtigen) Abfalltrennung über spezielle 
7hemen	mit	%e[ug	[ur	AbfallWermeiEung	Xie	Eem	Eigitalen	7ausch-	unE	9erschenLe-
markt, IT-Spenden über Labdoo, Mehrweg, Lebensmittelverschwendung bis hin zu 
Kontaktadressen von Repair-Initiativen, Tafeln und Sozialkaufhäuser. Zudem stehen 
[u	EiWersen	Eieser	7hemen	,nformationen	[um	DoXnloaE	[ur	9erf§gung�	8mf�nglich	
sinE	auch	Eie	0aterialien�Angebote	f§r	.inEertagesst�tten	unE	Schulen	in	Eieser	
Hinsicht. Ergänzt wird dies um wechselnde Abfalltipps und Informationen zu geziel-
ten Sonderaktionen der Abfallberatung.
Dieses	Angebot	XirE	auch	[uL§nftig	fortgef§hrt	unE	LonseRuent	erg�n[t�ausge-
baut.

Digitaler News-
letter sowie Info über 
Social-Media sowie 
Presse

Regelmäßig wird über einen digitalen Newsletter (über die Homepage abonnierbar) 
sowie wöchentlich mehrfache „posts“ auf facebook zu Themen auch der Abfallver-
meidung informiert (z.B. mit Abfall- und Recyclingtipps, Möglichkeiten und Ideen zu 
Wiederverwendung und Abfallvermeidung, u.a.). Ergänzt wird dies durch regelmä-
�ige	3resse-,nformationen�	Eie	Een	regionalen	3rintmeEien	[ur	9erf§gung	gestellt	
werden.
In Zukunft soll mit geeigneten Aktionen die Anzahl der Newsletter-Abos als auch 
der Social-Media-Kontakte erhöht werden. Zudem ist beabsichtigt, neben facebook 
auch weitere Social-Media-Plattformen zu nutzen.

(Werbe)
PKW-Anhänger

8m	Eie	regionale	�ffentlichLeit	[u	Een	7hemen	AbfallWermeiEung	unE	:ieEerWer-
Xertung�	Eigitaler	7ausch-	unE	9erschenLemarLt�	/ebensmittelWerschXenEung�	
u�s�X�	aufmerLsam	[u	machen	ist	auch	Eie	Anschaffung	eines	.offer-3.:-Anh�n-
gers geplant.
Die Flächen sollen dann (in Abständen auch wechselnd) mit entsprechenden the-
menbe[ogenen	0otiWen	auff�llig	beLlebt	XerEen�	=uEem	soll	Eann	Eieser	Anh�nger	
an wechselnden, möglichst stark frequentierten Örtlichkeiten im Kreisgebiet aufge-
stellt werden.
Zudem soll der Anhänger als Lager- und Transportmöglichkeit für einen KKA-Stand 
genutzt werden im Zuge der Intention, zukünftig vermehrt eine Präsenz der Abfall-
beratung bzw. Abfallberatungs-themen z.B. auf Märkten u.ä. zu zeigen.

Pädagogische 
Angebote	�	
ALtionen	�	
Materialien 
für Schulen und Kitas

Durch die Abfallberatung werden seit Jahren für Kindertagesstätten, Grundschulen 
und weiterführende Schulen Aktionen sowie Unterrichtseinheiten im Rahmen der 
Umweltbildung angeboten – und auch stark nachgefragt. Zudem werden umfäng-
liche Informationsmaterialien entwickelt sowie für die genannte Zielgruppe bereit-
gestellt�	u�a�	auch	Arbeitsbl�tter�	themenspe[iŧsche	Ausleihmaterialien�	3apier-
schöpfsets etc. Im Mittelpunkt stehen dabei neben der „richtigen Abfalltrennung“ 
insbesondere die Themen Abfallvermeidung und Lebensmittelverschwendung. Unter 
Eem	3unLt	����	�s�o��	ist	eine	AuŨistung	WerschieEener	realisierter	ALtiWit�ten	f§r	
Schulen und Kitas ersichtlich.
Dieses sich auch wachsender Beliebtheit erfreuendes Angebot soll in den nächs-
ten Jahren konsequent fortgeführt und auch weiterentwickelt werden. Konkret im 
Entwicklungsstadium steht derzeit auch eine APP zur u.a. Abfalltrennung, die von 
interessierten	.inEern�-ugenElichen	abgerufen	XerEen	Lann	KeEoch	auch	in	Een	
Unterrichtseinheiten integriert werden kann.

Erwachsenenbildung )§r	%ilEungstr�ger�	9ereine	oEer	anEere	2rganisationen�	Eigent§mergemein-
schaften	etc�	besteht	Eas	Angebot	[u	9ortragsWeranstaltungen	Eer	..A�	Xas	auch	
regelmäßig nachgefragt wird. Grundsätzlich können hierbei diverse Themen der Ab-
fallwirtschaft Gegenstand sein, wobei jedoch der Abfallvermeidung und der Wieder-
WerXenEung	steigenEe	%eEeutung�1achfrage	[uLommt�
Auch dieses Angebot soll in den nächsten Jahren forciert und intensiver beworben 
werden.
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„Wanderausstellung“ Seitens	Eer	..A	XurEe	Eie	Ausstellung	Ļ9erXenEen	statt	9er�sch�XenEenĹ	Lon[i-
piert, die wechselnd in weiterführenden Schulen aufgestellt wurde. Oftmals wird 
diese auch mit einer durch die KKA angebotenen Unterrichtseinheit kombiniert. 
Diese „Wanderausstellung“ steht jedoch auch anderen Institutionen grundsätzlich 
[ur	9erf§gung�
Sie zeigt Abfall- und Umweltprobleme unseres Konsumverhaltens und vor allem 
zeigt sie, wie einfach es ist, Alternativen zu nutzen.
Abfallvermeidung und die Lebensmittelverschwendung sind Themenschwerpunkte. 
Zielsetzung der nächsten Jahre ist es, diese Ausstellung thematisch zu ergänzen und 
ggfs. unter Nutzung weiterer Medien um zu gestalten.

Aktionen zum Thema 
Abfallvermeidung

,n	Eer	K§ngeren	9ergangenheit	hat	Eie	..A	3r�sen[	auf	�8mXelt�0�rLten�	StaEt-
festen�	u����	ge[eigt�	+ier[u	XurEe	ein	ĻStanE-ERuipmentĹ	angeschafft�	An	Eiesem	
Stand werden umfängliche Informationen u.a. zur Abfallvermeidung, zu Mehrweg-
alternativen sowie zur Lebensmittelverschwendung angeboten und in Gesprächen 
intensiviert. Begleitet wird dies auch durch Mitmach-Aktivitäten. Aufgrund der posi-
tiven Erfahrungen soll dieses Angebot zukünftig ausgebaut werden.

Exkursionen Auf	Anfrage	haben	9ereine	oEer	anEere	2rganisationen�	,nstitutionen	soXie	Schu-
len die Möglichkeit, die Entsorgungszentren der KKA begleitet zu besichtigen. Dabei 
werden auch die Themen Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Recycling etc. 
grundsätzlich angesprochen bzw. vorgestellt. Dieses Angebot wird regelmäßig ge-
nutzt.
Für die Zukunft ist dem Grunde nach angedacht, ggfs. auch Exkursionen z.B. zu 
thermischen	9erXertungsanlagen�	Abfall-sortieranlagen�	.ompostXerLen	o���	an[u-
bieten�[u	organisieren�	in	Eeren	Rahmen	Eann	ebenfalls	0¢glichLeiten	�unE	1otXen-
digkeiten) der Abfallvermeidung (Wiederverwendung) sowie des Ressourcen-schut-
zes thematisiert werden sollen.

Werbung für 
gemeinnützige 
Repair-Initiativen und 
Sozialkaufhäuser

Gemeinnützige Repair-Initiativen sowie auch Sozialkaufhäuser o.ä. Einrichtungen 
tragen durch ihr Engagement zur Abfallvermeidung und Wiederverwendung bei.
Dieses Engagement gilt es zu unterstützen. Insoweit werden die im Kreisgebiet be-
ŧnElichen	,nitiatiWen	auf	Eer	+omepage	Eer	..A	mit	entsprechenEen	.ontaLtEaten	
gelistet und damit beworben.
=uEem	XurEen	Eie	Repair-,nitiatiWen	in	Eer	9ergangenheit	mit	Lleineren	SpenEen	
unterstützt.
*runEs�t[lich	besteht	Eie	,ntention	f§r	Eie	=uLunft�	hier	intensiWere	8nterst§t[ung-�
Kooperationsmöglichkeiten zu eruieren.

Online-Tausch- und 
9erschenLeb¢rse

9or	einiger	=eit	XurEe	ein	Eigitaler	7ausch-	unE	9erschenLemarLt	implementiert	
(www.verschenken-im-kreis-kleve.de).
Hierbei handelt es sich um eine Online-Tauschbörse für kostenlose bewegliche 
Sachen, die sonst als Sperrmüll entsorgt werden müssten. Dazu kann ein Anbieter 
)otos	unE	%eschreibungen	in	Een	9erschenLemarLt	online	stellen�	Ein	,nteressent	
kann sich die eingestellten Angebote ansehen, sie sortieren und bei Interesse, den 
Anbieter auf von diesem angebotenen Wege kontaktieren.
Der	Eigitale	7ausch-	unE	9erschenLemarLt	ist	nicht	Lommer[iell�	[uEem	sinE	EiWerse	
kritische Waren ausgeschlossen.
Leider wird dieses Angebot in noch zu geringem Umfang genutzt, was evtl. auf den 
Bekanntheitsgrad oder ggfs. auch alternative Plattformen zurückzuführen ist. Inso-
weit soll in den nächsten Jahren der Bekanntheitsgrad und damit die Nutzungsfre-
quenz durch noch zu entwickelnde Werbemaßnahmen erhöht werden.
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Labdoo – sinnvolle 
9erXenEung	Won	
IT-Spenden

Seit November 2021 unterstützt die KKA GmbH das gemeinnützige Hilfsprojekt 
/abEoo�org�e�9�	�www.labdoo.org).
In Deutschland und weiteren 141 Ländern sammelt Labdoo ausgemusterte IT-Ge-
räte um diese Schulen, Flüchtlingsinitiativen oder Waisenhäusern im In- und Ausland 
Lostenlos	[ur	9erf§gung	[u	stellen�	Durch	eine	9iel[ahl	an	so[ialen	+ilfsproKeLten	
kann so benachteiligten Kindern und Jugendlichen der Zugang zu Bildung und digita-
ler Teilhabe ermöglicht werden.
Die gespendeten IT-Geräte werden gesichtet, überprüft, alle Daten sicher gelöscht 
und anschließend unter Linux mit neuer Lernsoftware für verschiedene Altersstufen 
(in unterschiedlichen Landessprachen) ausgestattet.
Das große Engagement der vielen ehrenamtlichen Unter- stützer*innen (von der 
3riWatperson	bis	[um	:irtschafts-unternehmen�	macht	/abEoo�org�e�9�	[u	einem	
vielfach ausgezeichneten Erfolgsprojekt, welches die KKA gerne unterstützt. Hierzu 
XurEen	an	Een	beiEen	Entsorgungs[entren	so	am	StanEort	Eer	9erXaltung	Eer	..A	
Annahmestellen für solche „IT-Spenden“ eingerichtet. Es konnten bereits zahlreiche 
geeignete Laptops, Tablets etc. der Initiative übergeben werden. Nicht zuletzt trägt 
dieses Engagement auch dazu bei, Abfälle zu vermeiden und Ressourcen zu 
schonen.

:asserspenEer	�	
Trinkwasserfüll-
stationen

,m	0�r[	����	hat	sich	Eie	..A	Eer	,nitiatiWe	Reŧll	DeutschlanE	�XXX�reŧll-Eeutsch-
land.de) angeschlossen. Das Konzept besteht darin, dass Mitwirkende mittels eines 
Aufklebers signalisieren, dass man dort kostenfrei Leitungswasser in jedes mitge-
brachte Trinkgefäß abfüllen lassen kann. Unter anderem trägt dies dazu bei, Plastik-
müll zu vermeiden. Die KKA wirbt auch regelmäßig hierfür.
Des Weiteren wurde seitens der KKA auch eine Initiative der Stadtwerke Kevelaer, 
1iersEnergie	*mb+	unE	9erbanEssparLasse	*och-.eWelaer-:ee[e	[ur	Aufstellung	
Won	:asserspenEern	an	Schulen	unterst§t[t�	=ielset[ung	auch	hierbei	ist	Eie	9er-
meiEung	Won	.unststoff�Ũaschen�abf�llen�

0ehrXegpŨicht	nach	
Eem	9erpacL*

1ach	Eem	9erpacLungsgeset[	gilt	ab	����	Eie	sogenannte	0ehrXegpŨicht	in	Wielen	
%etrieben�	Eie	Speisen�*etr�nLe	im	Ļto-goĹ	b[X�	ĻtaLe	aXaZĹ-%ereich	anbieten	unE	
hierbei	u�a�	EinXeg-.unststoffWerpacLungen	nut[en�	Ab	����	m§ssen	i�E�R�	alter-
natiW	0ehrXegWerpacLungen	angeboten	XerEen�	=ielset[ung	ist	Eie	9ermeiEung	Won	
9erpacLungsabf�llen�
Die	..A	hat	[u	Eieser	9orgabe	eine	gesonEerte	,nformationsseite	mit	umf�ng-
lichen Informationen, auch zum Download, erstellt. Des Weiteren wurde eine In-
formationsveranstaltung (in Kooperation mit der DEHOGA Nordrhein, Kreishand-
werkerschaft Kleve, Wirtschafts-förderung Kreis Kleve GmbH) für interessierte 
*eXerbebetriebe	unE	2rganisationen	Eurchgef§hrt�	in	Eer	Eie	rechtliche	9orgabe�	
Handlungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten, verschiedene Mehrwegsysteme etc. 
vorgestellt wurden.
Ergänzend dazu wurde mit den kreisangehörigen Kommunen eine themenbezogene 
Arbeitsgruppe	gebilEet�	+ier§ber	XurEen	betroffene	*eXerbebetriebe	auf	Lommu-
naler Ebene nochmals detailliert informiert. Auch bei Präsenzen der KKA mit einem 
Informationsstand an einem Umweltmarkt sowie einem Stadtfest war „Mehrweg“ 
Thema. Die Arbeitsgruppe bzw. der Arbeitskreis Mehrweg mit den Kommunen ist 
noch existent und wird das Thema Mehrweg weiter bearbeiten. Hierbei sollen auch 
Überlegungen angestellt werden, ob und ggfs. wie beispielsweise Mehrwegalterna-
tiWen	bei	gr¢�eren	regionalen	9eranstaltungen	�0�rLte�	StaEtfeste�	o����	implemen-
tiert werden können.
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Label „Einmal ohne 
Bitte“

,m	.onteYt	b[X�	in	Erg�n[ung	[ur	0ehrXegpŨicht	nach	Eem	9erpacL*	hat	sich	
die KKA dem Label „Einmal ohne, bitte“ (www.einmalohnebitte.de) als sogenann-
te „Städtepartnerin“ angeschlossen. Mit diesem Label können Betriebe, bei denen 
verpackungsfrei eingekauft werden kann, darauf hinweisen, dass dort mitgebrachte 
Mehrweggefäße gerne befüllt werden (sowohl beim warmen Mittagessen, als auch 
in	Eer	%�cLerei	oEer	an	Eer	.�se-	unE	:ursttheLe��	Dies	XirE	u�a�	Eurch	AufLleber�
Flyer kenntlich gemacht. Zudem sind mitwirkende Betriebe auf einer Online-Karte 
[u	ŧnEen�	Diese	ALtion	tr�gt	[ur	9ermeiEung	Won	Abf�llen	bei�	inEem	Eie	Ļ+emm-
schwelle“ eigene Gefäße mitzunehmen und befüllen zu lassen, gesenkt wird.
Die KKA bewirbt das Label und über die KKA können sich interessierte Betriebe da-
ran beteiligen. Weiterhin wird auf der Homepage der KKA dazu informiert. Zielset-
zung für die Zukunft ist es, die Anzahl der Mitwirkenden zu erhöhen.

Lebensmittel-
verschwendung bzw. 
9ermeiEung	Won	
Lebensmittelabfällen

=ur	7hematiL	/ebensmittelWerschXenEung	b[X�	9ermeiEung	Won	/ebensmittelab-
fällen hat die KKA eine eigene und sehr umfängliche Internetpräsenz erstellt 
(lebensmittel.kkagmbh.de). Neben Daten zur Lebensmittelverschwendung sind dort 
f§r	WerschieEene	=ielgruppen	�priWate	+aushalte�	+anEel�3roEuLtion�	*astronomie�	
*emeinschaftsWerpŨegung	soXie	.itas�Schulen�	%ilEungseinrichtungen	Wielf�ltigste	
,nformationen	an	[entraler	Stelle	[u	ŧnEen	�7ipps	[u	EinLauf�	/agerung�	ResteWer-
wertung, Rezepttipps, externe Informationen und Links, Unterrichts- vorschläge, 
Arbeitsblätter, etc.). Ergänzend hierzu ist diese Thematik auch Gegenstand der 
„Wanderausstellung“ der KKA, Inhalt der pädagogischen Angebote der KKA sowie 
auch Bestandteil im Zusammenhang dem Informationsstand der KKA auf Märkten 
etc.
Einen	%eitrag	[ur	AbfallWermeiEung	b[X�	Eer	9ermeiEung	Won	/ebensmittelabf�llen	
leisten auch die „Tafeln“. Auf der Homepage der KKA werden diese Einrichtungen 
mit Kontaktdaten gelistet und damit auch hierfür geworben.

Frühjahrsputz 
im Kreis Kleve, 
RhineCleanUp, 
World-Cleanup-Day 
u.ä., Europäische 
Woche der 
Abfallvermeidung

Einmal jährlich ruft die KKA zum „Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ auf. Dazu wer-
Een	Eie	WerschieEenen	¢rtlichen	ReinigungsaLtionen	Won	3riWatpersonen�	9ereinen�	
Schulen und sonstigen Organisationen in deren regionalem Umfeld zentral auf der 
+omepage	Wer¢ffentlicht	unE	Eamit	beXorben�	=uEem	ist	hiermit	ein	:ettbeXerb	
WerbunEen�	unter	Een	0itXirLenEen	XerEen	3reisgelEer	ausgelobt	-	mit	Eer	=ielset-
zung einer Steigerung solcher Aktivitäten. Für diese Aktion wurde auch ein eigenes 
Logo entwickelt. Auch wenn diese jährliche Aktion primär dem sog. „Littering“ ent-
gegenwirken soll, sind damit auch seitens der KKA regelmäßig Informationen mit 
Bezug zur Abfallvermeidung verbunden.
Im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung wurden durch die KKA 
verschiedene Informationen und Tipps u.a. durch Presseinformationen sowie „posts“ 
im Bereich Social-Media getätigt. Im Übrigen werden in dieser Hinsicht auch jeweils 
Hinweise gegeben auf RhineCleanUp, World-cleanup-day u.ä.

Papiereinsparung 
durch Digitalisierung 
von Büro- und 
9erXaltungs-
prozessen

Zu den Sitzungen der Organe der KKA fallen teils umfängliche Dokumente an (Ein-
ladungen, Sitzungsvorlagen mit Anlagen, Sitzungsprotokolle, regelmäßiger Presse-
spiegel�	etc��	Der	Ļ9ersanEĹ	b[X�	Eie	=urWerf§gungstellung	Eieser	8nterlagen	XurEe	
vor einiger Zeit auf eine digitale Bereitstellung, teils auch über einen „geschlosse-
nen Mitgliederbereich“ – zugänglich über die Homepage der KKA, umgestellt. Eine 
Papierversand erfolgt nicht mehr.
9iele	,nformationen�	auch	Ļ,nformationsŨZerĹ	Eer	..A	XerEen	§ber	Eie	+omepage	
der KKA auch digital bereitgestellt.
Der Rechnungsversand der KKA einschließlich auch der Rechnungseingang wurde in 
Teilen bereits digitalisiert. Dies wird sukzessive erweitert.
An den Entsorgungszentren der KKA wurde im Zuge einer Software-Umstellung der 
3ro[ess	Xeiter	Eigitalisiert�	Damit	entfallen	Eie	:iegescheine�Annahmescheine	als	
„Papier-Durchschreibsatz“. Weiterhin werden den KundInnen nur bei Bedarf bzw. 
1otXenEigLeit	AusErucLe	Eer	:iegescheine�Annahmescheine	ausgeh�nEigt�
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5.4.1 Bioabfälle

Bereits 1981 wurde im Kreis Kleve zunächst ver-
suchsweise mit der getrennten Erfassung kompos-
tierbarer Garten- und Grünabfälle begonnen. 1989 
XurEe	f§r	Eie	im	.reisgebiet	anfallenEen	%io-�*r§n-
schnittabfälle auf Basis vertraglicher Regelungen 
mit einem Entsorgungsunternehmen eine Kompos-
tierungsanlage in Weeze in Betrieb genommen und 
die Biotonne kreisweit eingeführt.

Aufgrund des rasanten Anstieges der erfassten 
Bioabfall-Mengen (siehe Abbildung 19), waren die 
Kapazitäten dieser Kompostierungsanlage sehr 
bald zu klein und im Jahr 1999 wurde in Goch eine 

neue, wesentlich größere Anlage in Betrieb genom-
men.

Die	 Eer[eitige	 Wertragliche	 9ereinbarung	 mit	 Eem	
Entsorgungsunternehmen	 [ur	 Annahme	 unE	 9er-
wertung (Kompostierung) der Bio- und Grünschnitt-
abfälle im Kompostwerk Goch haben noch eine 
Laufzeit bis zum Jahr 2033. Insoweit ist die Entsor-
gungssicherheit für diese Abfallfraktion über längere 
Zeit gesichert.

Nachfolgende Tabelle gewährt einen kleinen Über-
blick über die technischen Daten der Kompostie-
rungsanlage in Goch.

TABELLE 17: TECHNISCHE DATEN KOMPOSTWERK GOCH
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1achfolgenE	eine	schematische	Darstellung	Ees	9erfahrens	in	Eer	.ompostierungsanlage	*och�

7A%E//E	���	S&+E0A7,S&+E	 9ER)A+RE1SDARS7E//81*	 .2032S7,ER81*S:ER.	 �A%%,/D81*	 921	 S&+�10A&.ERS	

80:E/7D,E1S7E	*0%+	)RE81D/,&+ER:E,SE	=8R	9ER)�*81*	*ES7E//7�
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Die	0enge	Eer	nach	Eiesem	9erfahren	WerbleibenEen	
Sortierreste beträgt ca. 6 % der Gesamtmasse. Die-
se	XerEen	einer	thermischen	9erXertung	[ugef§hrt�
Im Kreis Kleve ist festzustellen, dass die Menge der 
erfassten Bio- und Grünschnittabfälle seit Jahren 
auf konstant hohem Niveau liegt. Wobei zu berück-
sichtigen ist, dass aufgrund der ländlichen Struktur 
mit	einem	hohen	Anteil	an	Einfamilienh�usern�Dop-
pelhaushälften auch ein hoher Anteil an Eigenkom-
postierung gegeben ist, deren Mengen nicht über die 
kommunale Abfallsammlung erfasst werden. Ebenso 
sind derzeit ausschließlich Garten- und Grünabfälle 
sowie nicht gegarte Küchenabfälle zur Kompostie-
rung im Kompostwerk Goch vorgesehen. Eine Er-
weiterung der Annahme auch von gegarten Speise-
resten ist in Planung, dazu müssen jedoch noch ggfs. 
Anlagenkomponenten ausgebaut und Genehmigun-
gen	eingeholt	XerEen�	Xas	sich	in	Eer	3hase	Eer	9or-
bereitung	beŧnEet�	1icht	[ulet[t	sei	erg�n[enE	Ea-
rauf hingewiesen, dass beispielsweise insbesondere 
sperrige	*r§nabf�lle	h�uŧg	anEerXeitig�	au�erhalb	
der kommunalen Sammlungen entsorgt werden.

A%%,/D81*	���	%,2A%)p//E	,0	.RE,S	./E9E

Für die Jahre 2020 und 2021 entspricht dies einer Er-
fassungsmenge	Won	������	0g�E	b[X�	������	0g�E�

Der Abfallwirtschaftsplan NRW20 (AWP) sieht bei 
der Erfassung von Bioabfällen noch Steigerungsbe-
darf. Es werden Leitwerte bis 2016 und Zielwerte 
bis 2021 für die Erfassungsmengen von Bioabfällen 
vorgegeben, die durch die Einführung bzw. Intensivie-
rung der Nutzung der Biotonne erreichbar sein sollen.

,n	l�nElichen	Regionen	��	���E�Lm2) sollen demnach 
im	-ahr	����	���	Lg�E	soXie	im	-ahr	����	ŧnal	���	
Lg�E	%ioabfall	erfasst	unE	WerXertet	XerEen�

TABELLE 19: LEIT- UND ZIELWERTE FÜR DIE GETRENNTE 

ER)ASS81*	921	%,2-	81D	*R�1A%)p//E121

20 (Ministerium für Umwelt NRW, 2015)

21 (Ministerium für Umwelt NRW, 2015) S. 103 Tab. 5-1

Die Erfassungsmengen im Kreis Kleve liegen mithin 
unterhalb dieses Leitwertes und auch des Zielwer-
tes. Wobei zu berücksichtigen ist, dass nach einer 
Auswertung von IT.NRW (Pressemitteilung vom 
28.09.2021) die Menge der organischen Abfälle in 
NRW (Biotonne sowie biologisch abbaubare Abfälle 
aus	*arten-	unE	3arLabf�llen�	bei	�����	Lg�E	b[X�	lt�	
Statistischem	%unEesamt	f§r	1R:	bei	���	Lg�E	lag�	
Xas	im	.reis	.leWe	KeEenfalls	§bertroffen	XirE�

Entsprechend den Empfehlungen des AWP können 
die Leit- und Zielwerte insbesondere durch zwei 
Maßnahmen erreicht werden:
1. Einführung bzw. Intensivierung der Biotonne
2. Ausweitung der Sammlung auf gegarte Speise-

reste bzw. Nahrungs- und Küchenabfälle

Hinsichtlich der Umsetzbarkeit im Kreis Kleve dazu 
folgendes:
=u	��	,m	 .reis	 .leWe	 ist	 Eie	 %iotonne	 bereits	 Ũ�-

chendeckend eingeführt, und zwar in 15 
kreisangehörigen Kommunen als sogenann-
te	 Ļ3ŨichttonneĹ	 unE	 in	 �	 .ommune	 auf	 An-
forderung (Wunsch). Insgesamt ist der An-
teil von Eigenkompostierer*innen jedoch recht 
hoch und wird mit einem Anteil von min-
destes 30 % der Haushalte geschätzt. Auch 
der AWP sieht die Eigenkompostierung als 
eine ökologisch sinnvolle Ergänzung an.
Nach § 17 Abs. 1 KrWG besteht eine Befrei-
ungsmöglichkeit aber nur, wenn die privaten 
+aushalte	Eie	9erXertung	 Ļauf	Een	Won	 ihnen	
im Rahmen ihrer privaten Lebensführung ge-
nutzten Grundstücken“ vornehmen (Eigenkom-
postierung). Dabei müssen die Anforderungen 
an	 eine	 orEnungsgem��e	 unE	 schaElose	 9er-
wertung erfüllt werden. Bei der Eigenkom-
postierung muss daher auch eine sinnvolle 
9erXertung	 Ees	 proEu[ierten	 .ompostes	 ge-
währleistet sein, also eine entsprechende Gar-
tenŨ�che	 WorhanEen	 sein�	Die	Regelungen	 [ur	
Eigenkompostierung bzw. damit einhergehen-
Een	 %efreiung	 Won	 Eer	 %raunen	 7onne	 ŧnEen	
sich in den jeweiligen kommunalen Abfallent-
sorgungssatzungen und deren Umsetzung ein-
schließlich Kontrolle obliegt den Kommunen.
Bei einem Befreiungsgrad von mindestens 30 % 
ist die Frage berechtigt, ob diese Anforderungen 
in allen Fällen erfüllt und umgesetzt werden.
Eine restriktive Handhabung der Befreiungen 
würde aber auch erst mittel- oder langfristig zu 
einem höheren Anschlussgrad führen, da dies 
mit	einem	erh¢hten	9erXaltungsaufXanE	�unE	
-kosten) verbunden wäre und bei den Haushal-
ten teils zu höheren Gebühren führen würde.
Gezielte Maßnahmen der Abfallberatung ha-
ben	 in	 Eer	 9ergangenheit	 aber	 auch	 ge[eigt�	
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dass sich bei entsprechender Information und 
Beratung die Anschlusszahlen steigern lassen.

Zu 2. Gegarte Nahrungs- und Speiseabfälle sind 
im Kreis Kleve derzeit noch von der Biotonne 
ausgeschlossen, da sie in der aktuellen Kom-
postierung u.a. verfahrenstechnisch eher un-
erwünscht sind. Da sie jedoch auch in der Eigen-
kompostierung problematisch sind, werden sie 
z.Zt. meist noch als Restabfall entsorgt. Hier 
kann durch entsprechende Erweiterung der 
Anlagengenehmigung und im Bedarfsfall ver-
fahrenstechnische Anpassungen des Kompost-
werkes gegengesteuert werden, sofern dies 
durch die Genehmigungsbehörden mitgetra-
gen wird. In dieser Hinsicht ist das mit der Kom-
postverwertung seitens der KKA beauftragte 
Entsorgungsunternehmen auch bereits tätig 
geworden. Das Ergebnis bleibt abzuwarten.
Diese Abfälle beinhalten zudem ein hohes Bio-
gaspotential, dessen Nutzung aber eine ent-
sprechenEe	 7echniL	 �[�%�	 9erg�rungsanlage�	
voraussetzt. Der AWP NRW führt aus, dass 
bei	 Eer	 9erXertung	 Won	 %ioabf�llen	 eine	 Wer-
stärkte Biogasnutzung anzustreben ist, da 
bei	 einem	 ¢Lologischen	 9ergleich	 Eiese	 )orm	
Eer	 .asLaEennut[ung	mit	 9erg�rung	 unE	 an-
schlie�enEer	 Rotte	 Eer	 %ioabf�lle	 9orteile	
gegenüber der ausschließlichen Kompostie-
rung	im	%ereich	Ees	7reibhausgaseffeLtes	aus-
Xeist�	 %ei	 Eer	 1euplanung	 Won	 9erXertungs-
anlagen bzw. der Neuvergabe von Aufträgen 
soll die Festschreibung der Biogasnutzung 
als Mindeststandard vorgegeben werden.
Auch in dieser Hinsicht, der Möglichkeiten einer 
zukünftigen energetischen Nutzung von Bio-
abf�llen	§ber	eine	9erg�rung	o����	 sinE	8nter-
suchungen und Überlegungen bei der KKA an-
hängig.

Darüber hinaus bestehen für die kreisangehörigen 
Kommunen, jedoch auch für den Kreis Kleve bzw. die 
KKA weitere Möglichkeiten, die Erfassungsmengen 
zu steigern, z.B.:

• Die Angebote zur kostenfreien Anlieferung sper-
riger Grünabfälle aus privaten Haushalten könn-
ten ausgeweitet werden. Dadurch würde sich 
auch der Anteil des in der Kompostierung erfor-
derlichen Strukturmaterials erhöhen.

• Eine Senkung der Gebühren für die Biotonne 
durch z.B. Quersubventionierung, die ausdrück-
lich nach § 9 Abs. 2 LKrWG-NRW zugelassen ist. 
Dies würde jedoch zu einer Erhöhung der Rest-
abfallgebühren führen.

• Weitere Forcierung der Thematik im Rahmen 
der Abfallberatung, beispielsweise Informations-
kampagnen zur Sinnhaftigkeit der getrennten 
Bioabfallerfassung als auch zu einer verbesser-
ten	Abfalltrennung	im	Allgemeinen�	im	Restabfall	
�*raue	7onne�	beŧnEen	sich	im	Regelfall	noch	or-

ganische Abfälle, die auch bereits jetzt über die 
%raune	7onne	entsorgt	XerEen	L¢nnen�E§rfen�

Zur Sicherung der Kompostqualität und damit der 
Reduzierung von Einträgen in die Umwelt ist es ent-
scheiEenE�	 Eass	 Leine	 St¢rstoffe	 im	 %ioabfall	 Wor-
hanEen	sinE�	+ier[u	[�hlen	Wor	allem	.unststoffe�	Eie	
Eurch	 .unststoffbeutel�	:inEeln�	 %lument¢pfe	 unE	
verpackte Lebensmittel über die Sammlung in die 
Kompostanlage gelangen, jedoch auch Glas, Metalle 
unE	anEere	St¢rstoffe�

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und den 
.unststoffgehalt	[u	minimieren	XurEen	in	Eer	ĻLlei-
nen“ Novelle der Bioabfallverordnung von 2022 
neue Anforderungen für Sammler, Aufbereiter und 
%ehanEler	 Won	 %ioabf�llen	 Eeŧniert�	 Eie	 ab	 Eem	
01.05.2025 in Kraft treten.

Insbesondere wurden dort Kontrollwerte festgelegt 
f§r	Eie	Abgabe�9erXenEung	Won	%ioabf�llen	Worge-
geben. Bei festen Bioabfällen liegt dieser Kontroll-
Xert	 f§r	 .unststoffanteile	 bei	 ���	�	 in	 Eer	 )risch-
masse mit einem Siebdurchgang > 20 mm und bei 
festen Bioabfällen aus Haushalten und Kleingewerbe 
bei 1 %.

Um diese Kontrollwerte einhalten zu können, haben 
Aufbereiter und Bioabfallbehandlungsanlagen bei 
jeder Anlieferung Sichtkontrollen durchzuführen. Er-
geben sich bei diesen Sichtkontrollen Anhaltspunk-
te	 Eaf§r�	 Eass	 bei	 %ioabf�llen	 ein	 )remEstoffanteil	
von 3 %, bezogen auf die Frischmasse überschrit-
ten wird, kann die Anlieferung abgewiesen werden 
bzw. die Rücknahme der Bioabfälle verlangt wer-
den. Bei bereits übernommenen Bioabfällen ist bei 
Überschreitung der Kontrollwerte eine sogenannte 
)remEstoffentfrachtung	Eurch[uf§hren�	=uEem	gel-
ten	erg�n[enEe	%erichtspŨichten�

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Qualität 
der angelieferten Bio-Abfälle im Kreis Kleve mit ei-
nem	St¢rstoffanteil	Won	im	Schnitt	�-��	schon	recht	
gut ist, sich aber immer noch deutlich über den ge-
set[lich	Eeŧnierten	*ren[Xerten	beŧnEet�	Dabei	ist	
zudem festzustellen, dass in denjenigen Kommunen, 
in denen Restabfälle im Rahmen der Sammlung ver-
Xogen	 XerEen	 Eie	 St¢rstoffgehalte	 Eer	 %raunen	
Tonne höher liegen.

Somit sind folglich auch Aktivitäten notwendig und 
ange[eigt�	mit	ausreichenEem	9orlauf	[um	 ,nLraft-
treten Überlegungen anzustellen und Konzepte zu 
entXicLeln�	Eie	[u	einer	ReEu[ierung	Eer	St¢rstoffe	
im Bioabfall beitragen. Die ist nicht nur ökologisch 
geboten, sondern auch im Hinblick auf die Entsor-
gungs-�9erXertungsLosten�	 Denn	 anEernfalls	 sinE	
aufgrunE	 notXenEiger	 St¢rstoffentfrachtungen	
unE�oEer	 infolge	 Eer	 AbXeisung	 Won	 Anlieferungen	
steigende Kosten zu erwarten.
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Die im Abfallwirtschaftsplan NRW enthaltenen Pro-
gnosen, gehen von einer konstanten bis moderat 
steigenden Mengenentwicklung der Bio- und Grün-
abfälle im Zeitraum von 2010 bis 2025 aus. Es wird 
davon ausgegangen, dass die erfasste Menge bis 
[um	-ahr	����	um	���	�	im	9ergleich	[um	%asisKahr	
2010 steigt.22 Diese Annahme wird auch grundsätz-
lich für den Kreis Kleve geteilt. Ungeachtet dessen 
soll jedoch eine deutlich höhere Steigerung (bis 2033 
um	minEestens	 �	�	auf	 ca�	 ���	 Lg�E�	 aLtiW	 ange-
strebt werden.

Hierzu sollen u.a., auch in Abstimmung bzw. im Kon-
sens mit den kreisangehörigen Kommunen
- der Anteil der Eigenkompostierungen reduziert 

werden
-	Eie	 0¢glichLeit	 er¢ffnet	 XerEen�	 gegarte	 Speise-

reste über die Braune Tonne zu erfassen
- organische Fehlwürfe in andere Abfallbehältnisse, 

insbesondere die Graue Tonne reduziert werden
- die Bürger*innen zur Thematik intensiv sensibilisiert 

werden.

Weiterhin ist es Zielsetzung, den Anteil von Stör-
stoffen	 in	 Een	 %io-�*r§nabfallsammelbeh�ltnissen	
Eeutlich	unE	im	9orgriff	auf	Eie	ab	�������	gelten-
den Kontrollwerte der Bioabfallverordnung zu re-
duzieren. Dies ist bei der Bewertung der o.a. ange-
strebten Sammel-Steigerung bzw. des angestrebten 
Sammelziels zu berücksichtigen, da die Reduzierung 
um Fehlwürfe in die Braune Tonne ja ebenfalls zu 
kompensieren ist.

Zu den genannten Zielsetzungen ist die Projektierung 
einer breit angelegten konzertierten Aktion, unter 
Einbeziehung der kreisangehörigen Kommunen an-
hängig, wobei insbesondere (aber nicht nur) auch ein 
Schwerpunkt auf die Information gelegt wird. Ergän-
zend dazu bzw. in Kombination hiermit werden dann 
auch	0a�nahmen	[ur	ReEu[ierung	 Won	St¢rstoffen	
in	 Eer	 %raunen	 7onne	 aufgegriffen�	 beispielsXeise	
ähnlich der Aktion #wirfuerbio (www.wirfuerbio.de).

Darüber hinaus sollen die Untersuchungen bzw. 
Überlegungen zu einer energetischen Nutzung der 
%ioabf�lle�	[�%�	hinsichtlich	einer	9erg�rung�	Wertieft	
und forciert werden.

5.4.2 Papier, Pappe, Kartonagen

1984 wurde im Kreis Kleve die ‚Grüne Tonne‘ zu-
nächst als Mehrfachtonne eingeführt, in der Papier, 
Pappe und Kartonagen (PPK) zusammen mit Glas 
und Metall erfasst wurden. Seit 1993 wird diese Ton-

22 9gl�	�0inisterium	f§r	8mXelt	1R:�	�����	S�	�������

ne	 als	 reine	 ĸ3apier-7onneĶ	 genut[t	 �*r§ne�%laue	
Tonne). Ergänzend zu diesem Holsystem besteht die 
Möglichkeit, Altpapier und Kartonagen (auch unzer-
Lleinert�	an	Een	:ertstoffh¢fen	Eer	.ommunen	unE	
den Entsorgungszentren der KKA GmbH kostenlos 
abzugeben.

A%%,/D81*	���	ER)ASS7E	33.	0E1*E1	.RE,S	./E9E	,1	
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Die Erfassungsmengen des Altpapieres zeigten in 
den letzten Jahren geringe jährliche Schwankun-
gen, wobei seit dem Jahre 2011 ein leicht sinkender 
Trend erkennbar ist. Nach den statistischen Daten 
von IT.NRW errechnet sich für NRW eine PPK-Sam-
melmenge	Won	rE�	����	Lg�E�	Eer	:ert	im	.reis	.leWe	
liegt	mit	rE�	����	Lg�E	KeEenfalls	Ear§ber�

Ca. 33,5 % (Masse bzw. Gewicht) des gesammel-
ten	 3apieres	 entfallen	 auf	 9erLaufsWerpacLungen�	
f§r	 Eeren	Erfassung	unE	9erXertung	grunEs�t[lich	
die Dualen Systemträger zuständig sind. Auf Basis 
entsprechenEer	 9ereinbarungen	 �AbstimmungsWer-
einbarungen	 nach	 Eem	 9erpacL*�	 mit	 Een	 Dualen	
SZstemtr�gern	 XerEen	 Eiese	 3apier-9erpacLungs-
mengen jedoch gemeinsam mit dem kommuna-
len	 Altpapier	 Eurch	 Eie	 .ommunen	 in	 Een	*r§nen�
Blauen Tonnen gesammelt und über den Kreis Kleve 
b[X�	Eer	..A	einer	9erXertung	[ugef§hrt�	9erXer-
tungserlöse werden den Städten und Gemeinden 
weitergereicht und kommen den kommunalen Ge-
b§hrenhaushalten	 [ugute�	 Die	 9ereinbarungen	 mit	
den Dualen Systemträgern zu den Modalitäten der 
gemeinsamen Erfassung (gegen Kostenerstattung) 
als	auch	9erXertung	sinE	laufenE	[u	WerhanEeln�

Die	9erXertung	erfolgt	ohne	Xeitere	9orbehanElung	
oEer	Sortierung	auf	%asis	einer	Wertraglichen	9erein-
barung mit einem regionalen Entsorgungsunterneh-
men direkt in Papierfabriken in den Niederlanden. 
Die	9erXertungsXege	XerEen	 trot[	Eer	momenta-
nen Schwierigkeiten im Papiermarkt als langfristig 
gesichert eingeschätzt.
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Insgesamt wird auch bis zum Jahre 2033 mit einer 
konstanten bis leicht sinkenden Menge des erfassten 
Papieres gerechnet. Obgleich der Anteil von Print-
meEien	 in	Eer	*r§nen�%lauen	7onne	auf	*runE	Eer	
Umbrüche hin zu mehr digitalen Angeboten sicherlich 
sinken wird, gehen wir von einem zumindest gleich-
bleibenEen�	 Xenn	 nicht	 steigenEen	 Anteil	 an	 9er-
Laufs-	unE	9ersanEWerpacLungen	aus�	:obei	gleich-
falls die prognostizierte steigende Bevölkerungszahl 
im Kreisgebiet als auch die Zunahme kleinerer Haus-
haltsgrößen und damit eine Zunahme entsprechen-
Eer	 9erpacLungen	 [u	 ber§cLsichtigen	 sinE�	 =iel	 ist	
hier eine Beibehaltung des bewährten Sammelsys-
tems im Kreis Kleve. Denn eine möglichst sortenrei-
ne und saubere Erfassung ist entscheidend, um die 
Fraktion PPK einem hochwertigen und sinnvollen Re-
cyclingprozess zuzuführen.

ABBILDUNG 21: PAPIERHALLE ENTSORGUNGSZENTRUM 

GELDERN PONT

5.4.3 Metall (kommunal)

9on	����	bis	����	XurEen	in	Eer	gr§nen	0ehrfach-
tonne kleinteilige Metallabfälle mit erfasst. Später 
wurden alle Arten von Metallabfällen auch an den 
Anlagen des Kreises sowie an den Bau- und Wert-
stoffh¢fen	Eer	.ommunen	angenommen�	Seit	����	
erfolgt die getrennte Erfassung sperriger Metallteile 
über die Sperrmüllsammlung bzw. über Direktanlie-
ferungen an den Entsorgungszentren in Bedburg-
+au�0oZlanE	 unE	 *elEern-3ont�	 KeEoch	 auch	 Een	
:ertstoffh¢fen	Eer	.ommunen�

Die gesammelten Metallabfälle werden über ein Ent-
sorgungsunternehmen letztlich spezialisierten Recy-
clingunternehmen zugeführt. Durch die KKA erzielte 
Erlöse aus der Metallvermarktung werden ebenfalls 
zum größten Teil (nach Abzug der Gemeinkosten) 
den kreisangehörigen Kommunen gutgeschrieben 
und tragen zur Senkung der Abfallgebühren bei.

A%%,/D81*	���	0E7A//0E1*E1	.RE,S	./E9E	,1	0*�A

Seit 2003 ist die Erfassungsmenge deutlich rück-
l�uŧg�	Eine	m¢gliche	8rsache	L¢nnten	Eie	ebenfalls	
seit 2003 z.T. deutlich gestiegenen Erlöse für Metall-
schrott sein.

Zu einem Teil hat dies dazu geführt, dass an den 
Sperrmüllterminen, soweit in einigen Kommunen 
noch Straßensammlungen an festen Termin statt-
ŧnEen�	 geXerbliche	 0etallsammlerinnen	 unrecht-
mäßig die werthaltigen Teile mitnehmen und eigen-
st�nEig	 WermarLten�	 9erschieEene	 9ersuche�	 Eie	
Beraubung einzudämmen, haben bundesweit unter-
schiedliche, aber bisher keine durchschlagenden Er-
folge erzielt. Bewährt hat sich hierbei die Einführung 
der sogenannten verdeckten Sperrmüllabfuhr (Ter-
mine	XerEen	nicht	mehr	Wer¢ffentlicht�	sonEern	auf	
Anfrage individuell vergeben), die in einigen Kommu-
nen des Kreises Kleve praktiziert wird.

Bedingt durch die relativ hohen Metallschrottpreise 
werden augenscheinlich auch wohl Altmetalle durch 
*eXerbebetriebe�	 KeEoch	 auch	 %§rgerinnen	 9er-
wertungsunternehmen außerhalb der kommunalen 
Sammlung zugeführt, die für die Anlieferungen teils 
Entgelte zahlen.

Ebenfalls werden weniger Metalle als Direktanliefe-
rung an unseren Entsorgungszentren oder kommu-
nalen	:ertstoffh¢fen	 angeliefert�	 Ea	 hier	 leEiglich	
eine kostenfreie Annahme angeboten wird.

Auf Grund der momentanen Metallpreisentwick-
lung (Stand 2021) kann davon ausgegangen werden, 
dass sich dieses Phänomen zumindest in der nächs-
ten Zeit entspannen könnte, sofern nicht in Zukunft 
massiv steigende Metallpreise zu beobachten sind. 
Ungeachtet dessen sollte diese Entwicklung weiter-
hin aufmerksam beobachtet werden und Konzepte 
gesucht werden, wie dem entgegengewirkt werden 
kann.

9erLaufsWerpacLungen	aus	0etall	sinE	in	Eer	Abb�	��	
nicht	enthalten�	Ea	sie	seit	����	[usammen	mit	9er-
pacLungen	aus	.unststoff	Won	Een	Dualen	SZstemen	
getrennt erfasst werden. Dies wird in Kapitel 5.4.6 
dargestellt.
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Eine weiterhin möglichst hochwertige, sortenreine 
Erfassung der Altmetalle im Kreisgebiet und der Zu-
führung zum Recycling ist unbedingte Zielsetzung. 
Sicherlich sind auch weiterhin Strategien und Best-
Practice Lösungen auszuloten, um eine Beraubung 
der Metalle aus insb. der Sperrmüllsammlung in Zu-
kunft weitestmöglich zu verhindern.

Insgesamt wird auf Grund der Erfahrungen der letz-
ten Jahre mit einer relativ konstanten zu erwarten-
den jährlichen Sammelmenge in einer Größenord-
nung	 Won	 ca�	 ���-���	 0g�a�	 gerechnet�	 AufgrunE	
der stetigen marktbedingten Nachfrage nach Alt-
metallen	 ist	Eie	9erXertung	Xeiterhin	als	gesichert	
einzuschätzen.

5.4.4 Elektro-Altgeräte

Seit 1989 werden bei der Sperrmüllsammlung Käl-
tegeräte getrennt erfasst, um eine geordnete Ent-
sorgung des umweltschädlichen Kühlmittels (falls 
FCKW-haltig) sicherzustellen. Unproblematische 
Geräte, wie z.B. Herde und Waschmaschinen, wur-
den in der Metallfraktion miterfasst.

Im Jahr 2006 trat ein neues Gesetz in Kraft, das die 
Sammlung�	:ieEerWerXenEung	unE	9erXertung	al-
ter	EleLtroger�te	bunEesXeit	einheitlich	regelt�	9on	
dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) 
sind fast alle Elektro- und Elektronikgeräte aus priva-
ten	+aushalten	betroffen�	aber	auch	Wiele	*er�te	aus	
dem gewerblichen Bereich. Mit einbezogen wurden 
auch	 Eie	 *asentlaEungslampen	 �[�%�	 /euchtstoff-
röhren und Energiesparlampen). Seit der Gesetzes-
novelle im Jahr 2015 werden auch Photovoltaikmo-
dule in die Sammlung mit einbezogen. Ebenso ist die 
Zuordnung zu den Sammelgruppen neu geregelt.

Tabelle 20 gibt einen Überblick über die Zugehörig-
keit der Geräte zu den verschiedenen Sammelgrup-
pen. Ebenso wird deutlich, dass sowohl Geräte aus 
den privaten Haushalten wie auch gewerblichen Be-
reich erfasst werden.

7A%E//E	���	129E//,ER81*	E/E.7R2*	����23

23 (KKA-GmbH, 2022)

Zur Erfassung der Elektro-Altgeräte wurden bzw. 
sind im Kreis Kleve sechs Sammel- und Übergabe-
stellen eingerichtet (Bringsystem), und zwar an den 
Entsorgungszentren der KKA GmbH in Geldern-Pont 
und Bedburg-Hau Moyland, sowie an den kommuna-
len	:ertstoffh¢fen	in	Emmerich�	*elEern�	*och	unE	
Kleve. An diesen Sammelstellen können die Endver-
braucher*innen alte Geräte kostenlos anliefern. Gro-
ße Elektrogeräte werden auch über ein Holsystem 
erfasst (Sperrmüllsammlung), Kleingeräte (bis 25 
cm�	L¢nnen	[uEem	am	SchaEstoffmobil	abgegeben	
werden.

ABBILDUNG 23: AUFKOMMEN ELEKTROALTGERÄTE 

.RE,S	./E9E

Das	 *eset[	 WerpŨichtet	 Eie	 +erstellerinnen	 Won	
Elektrogeräten im Rahmen der Produkt-verantwor-
tung, die gesammelten Geräte von den kommunalen 
Sammelstellen abzuholen und einer Wiederverwen-
dung oder einem Recycling zuzuführen. Mit diesen 
Aufgaben werden spezialisierte Recyclingunterneh-
men beauftragt. Für die Kommunen ist dies eben-
falls kostenlos. Die Abholung wird durch die Stiftung 
elektro-altgeräte-register (ear) organisiert und ko-
ordiniert.

Alternativ haben die Kommunen die Möglichkeit, 
die gesammelten Geräte nicht den Hersteller*innen 
zu überlassen, sondern selbst zu vermarkten (diese 
Möglichkeit ist als ‚Optierung‘ bekannt). Dies ergibt 
wirtschaftlich dann Sinn, wenn die erzielbaren Er-
löse die Erfassungskosten übersteigen. Die metall-
haltigen Geräte (s. 5.2.3) hat die KKA GmbH mit 
Inkrafttreten des Gesetzes optiert, von 2011 bis 
2015 wurden alle Geräte, mit Ausnahme der Gasent-
ladungslampen (SG 3) optiert. Seit dem Jahr 2015 
wird auf die Möglichkeit der Optierung aus wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten in Gänze verzichtet.

Da die Kommunen für die nicht optierten Elektro-
Altgeräte von den Hersteller*innen keine Angaben 
über die verwerteten E-Schrottmengen erhalten, be-
ruhen die Daten für 2006 – 2010 (s. Abb. 10) allein 
auf Hochrechnungen, die im Nachhinein jedoch zu 
hoch erscheinen. Die Daten der letzten Jahre wur-
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Een	 Eurch	 eine	 9ereinbarung	mit	 Eem	 Won	 ear	 be-
auftragen Recyclingunternehmen erhoben und ent-
sprechen mithin den tatsächlichen Sammelmengen. 
Insgesamt lässt sich seit dem Jahr 2015 gemäß Ab-
bildung 23 eine Mengensteigerung bei der Rücknah-
me von Elektroaltgeräten im Kreisgebiet Kleve beob-
achten. Wobei die Steigerung in 2020 wohl auch auf 
einen	tempor�ren	EffeLt	im	=usammenhang	mit	Eer	
Corona-Pandemie zu werten ist. Gemäß der Erfah-
rungen aus den Anlieferungen an den KKA-Entsor-
gungszentren war festzustellen, dass nicht wenige 
1euanschaffungen	 �unE	 Eamit	 in	 )olge	 AussonEe-
rungen von Altgeräten) durch Home-Schooling bzw. 
+ome-2ũce	gepr�gt	Xaren�

:ie	bei	Een	0etallen�	ist	auch	bei	Een	EleLtro-�EleL-
tronikaltgeräten die Beraubung ein grundsätzliches 
Problem. Einerseits werden illegal gesammelte Elek-
troaltgeräte oft in Entwicklungsländer exportiert, 
wo die Ausschlachtung der Geräte unter völlig men-
schenunwürdigen Bedingungen erfolgt24. Anderer-
seits werden im Schnitt 22 % der Altgeräte beraubt, 
bevor sie bei den Recyclingbetrieben ankommen. 
Dies stellt keine Ordnungswidrigkeit mehr dar, son-
dern ist eine (Umwelt-)Straftat! Hierbei entsteht der 
größte Schaden im Falle der Beraubung von Kühl-
geräten. Schätzungen zufolge kommt in Europa nur 
jedes zweite Kühlgerät an der Recyclingstelle an. Bei 
ca. 25 % fehlt der Kompressor (Metallwert: ca. 5,- €), 
dies hat zur Folge, dass vor allem bei alten Kühlgerä-
ten das enthaltene FCKW ungeschützt in die Atmo-

ABBILDUNG 24: SAMMELQUOTEN IN T25

24 9gl�	�Sepehr�	�����

25 (Umweltbundesamt, www.umweltbundesamt.de, 2022)

26 9gl�	�E8:,D�	�����

sphäre entweicht. Das CO2-Äquivalent dieser Gase 
entspricht den Emissionen von rund sechs Millionen 
Fahrzeugen.26

Seit der Gesetzesnovelle von 2015 sind nicht nur 
+erstellerinnen	 unE	 ¢ffentlich-rechtliche	 Entsor-
gungsträger zur Rücknahme von Elektroaltgeräten 
WerpŨichtet�	 sonEern	 unter	 bestimmten	 9orausset-
[ungen	 auch	 Eer	 +anEel�	 Dies	 betrifft	 Wornehmlich	
+�nElerinnen	mit	einer	9erLaufsŨ�che	f§r	EleLtro-�
Elektronikgeräte von mehr als 400 m2	 9erLaufsŨ�-
che, die auch unabhängig von einem Neukauf Altge-
r�te	[ur§cLnehmen	m§ssen�	-eEoch	auch	9ertreiber	
von Lebensmitteln (insbes. Supermärkte und Dis-
counter�	mit	einer	9erLaufsŨ�che	Won	mehr	als	���	
m2, die mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikge-
räte anbieten. Diese sind zur Rücknahme von Gerä-
ten	beim	.auf	gleichartiger	1euger�te	WerpŨichtet�	
ansonsten grundsätzlich bei kleineren Altgeräten (< 
25 cm Kantenlänge) auch unabhängig von einem et-
waigen Neukauf.

Diese erweiterten Rückgabemöglichkeiten sind si-
cherlich ebenfalls ein wichtiger Schritt um die durch 
die WEE-Richtlinie ab 2019 vorgegebene Sammel-
quote von 65% des gemittelten Gesamtgewichtes 
Eer	in	Een	Erei	9orKahren	in	9erLehr	gebrachten	EleL-
tro- und Elektronikgeräten zu erreichen. Diese Sam-
melquote wurde leider bisher nicht erreicht, so liegt 
Deutschland im Jahre 2020 nach Berechnungen des 
UBA bei etwa. 44,1%.
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Hier ist also sicherlich auch noch Aufklärungsarbeit 
zu leisten, denn mit gewisser Wahrscheinlichkeit ist 
die Quotenverfehlung zum Teil auch darauf zurück-
zuführen, dass die Bürger*innen ausgediente Elekt-
rogeräte nicht sofort entsorgen, sondern zunächst 
„lagern“ – oder in Einzelfällen schlichtweg falsch ent-
sorgen (z.B. über den Restmüll). Da allerdings kein 
=ugriff	auf	Daten	Eer	 im	.reis	.leWe	 in	9erLehr	ge-
brachten Mengen an Elektro- und Elektronikgerä-
ten möglich ist, lässt sich leider auch keine Aussage 
Ear§ber	treffen�	Xie	Eiese	4uote	f§r	Een	.reis	.leWe	
aussieht. Doch die Erfüllung der Sammelquote allei-
ne erfüllt noch nicht die gesetzlichen Anforderungen. 
9on	Een	erfassten	*er�ten	m§ssen	Ke	nach	*er�te-
kategorie z.B. auch 55-80% zur Wiederverwendung 
vorbereitet oder recycelt werden.

Hierfür ist es natürlich unabdingbar, dass die Bür-
ger*innen auch durch die Abfallberatung der KKA 
dafür sensibilisiert werden, dass es auf Grund der 
9iel[ahl	 an	 r§cLgeXinnbaren	0aterialien	 Won	 enor-
mer Wichtigkeit ist, ausgediente Elektrogeräte ei-
nem ordnungsgemäßen Recycling zuzuführen, auch 
wenn dies für den Einzelnen mit ein wenig Aufwand 
(z.B. Fahrt zur Sammelstelle bzw. Rückgabe im Han-
del) verbunden ist.

Ziele und Entwicklungen bis 2033

Sicherlich ist die vorgenannte Steigerung der ge-
samten Erfassungsquote für Elektroaltgeräte auch 
für die KKA ein Hauptanliegen, dass wir durch ent-
sprechende Sensibilisierung der Bürger*innen zu er-
reichen	hoffen�

Ebenso rechnen wir auf Grund der nunmehr großen 
9iel[ahl	eleLtrischer	unE	eleLtronischer	*er�te	in	Een	
Haushalten und der sich stetig weiter entwickelnden 
Technik mit einer insgesamt in den nächsten Jahren 
tendenziell steigenden Sammelmenge. Allerdings ist 
hierbei zu berücksichtigen, dass die Rücknahmemög-
lichLeiten	b[X�	R§cLnahmeWerpŨichtungen	Ees	+an-
Eels	 Een	 9erbraucherinnen	 [unehmenE	 beXusster	
und zukünftig deutlich verstärkter genutzt werden, 
was sich auf die an den kommunalen Entsorgungs-
[entren�:ertstoffh¢fen	 angeEienten	 EleLtroaltge-
r�te	 ausXirLt�	 AufgrunE	 Eer	 R§cLnahmeWerpŨich-
tungen auf Seiten u.a. der Hersteller*innen ist eine 
Entsorgungssicherheit gegeben.

A%%,/D81*	���	SA00/81*	921	E/E.7R2S&+R277	
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5.4.5 Altholz

Die Abfallfraktion des Altholzes besteht neben dem 
im Sperrmüll enthaltenen Anteilen auch u.a. aus 
%au-�Abbruchhol[�

Seit Mitte der 1990er-Jahre wird Altholz bei der 
kommunalen Sperrmüllsammlung getrennt erfasst. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Direktanliefe-
rung	Won	Althol[	an	Een	Lommunalen	:ertstoffh¢-
fen sowie den Entsorgungszentren der KKA. Da vie-
le Sperrmüllteile (insb. Möbel), zu großen Teilen aus 
Holz bestehen, ist auch deren Anteil im gesamten 
Sperrmüllaufkommen sehr hoch. Insgesamt stellt 
das über die Sperrmüllsammlung gesammelte Holz 
einen Großteil der Gesamtfraktion Holz dar.

In den letzten Jahren wurden meist zwischen 6.200 
und 7.500 Mg p.a. Altholz im Kreis Kleve gesammelt. 
AuffallenE	 sinE	 Eabei	 st�rLere	 SchXanLungen	 im	
Zeitverlauf. Insbesondere auch im Corona Jahr 2020 
war ein erhöhtes Sammelaufkommen zu verzeich-
nen. Dies ist mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf zu-
rückzuführen, dass bspw. in den Lock-down-Phasen 
und damit einhergehenden Einschränkungen viele 
Bürger*innen die Zeit zu teils vorgezogenen Reno-
Wierungs-�Erneuerungsarbeiten	oEer	Aufr�umaLtio-
nen genutzt haben. Dies dürfte auch dafür ursäch-
lich sein, dass die erfasste Menge des Jahres 2021 
Eeutlich	unter	Eer	0enge	Ees	9orKahres	liegt	�����	 	
��������	0g�	����	 	��������	0g��	-eEoch	ist	hierbei	
auch zu berücksichtigen, dass im Zuge der derzeiti-
gen „Energiekrise“ die Nachfrage auch nach Altholz 
als Energieträger stark zugenommen hat und folglich 
davon auszugehen ist, dass einige (nicht dem Sperr-
müll zuzuordnende) Altholzmengen einer entspre-
chenEen	 energetischen	 9erXertung	 au�erhalb	 Eer	
kommunalen Altholzerfassung zugeführt wurden. 
Ebenfalls wird die derzeitige gesamtwirtschaftliche, 
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insbesonEere	 Eurch	 Een	 RusslanE-8Lraine-.onŨiLt	
gepr�gte	Situation	mit	inŨation�ren	EntXicLlungen	
und entsprechender Kaufzurückhaltung zu einem 
Mengenrückgang beim Altholz beigetragen haben.

Einen genaueren Überblick der Mengenentwicklun-
gen bietet das nachfolgende Diagramm.

A%%,/D81*	���	A/7+2/=A8).200E1	,0	.RE,S	./E9E	
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Ziele und Entwicklungen bis 2033

Die separate Erfassung von Altholz hat sich im Kreis 
Kleve bereits seit annähernd 30 Jahren bewährt. 
Zielsetzung ist eine Beibehaltung des bisherigen Sys-
tems mit einer möglichst hochwertigen getrennten 
Sammlung der Fraktion Altholz um diese einer hoch-
Xertigen	9erXertung	 [u[uf§hren�	 )§r	 Eie	 n�chsten	
Jahre wird mit keinen großen bzw. wesentlichen 
Mengenschwankungen bzw. -rückgängen gerechnet. 
Es wird erwartet, dass sich die erfasste Altholzmen-
ge	auch	Xeiterhin	 im	%ereich	 Won	����-����	0g�a	
beXegen	b[X�	auf	einem	1iWeau	Won	ca�	�����	0g�a	
stabilisieren	XirE�	+insichtlich	Eer	9erXertung	beste-
hen vertragliche Beziehungen mit entsprechenden 
Entsorgungs-	b[X�	9erXertungsunternehmen�	Eie	im	
Bedarfsfall verlängert werden. Im Übrigen wird auf-
grund der zunehmenden marktbedingten Nachfrage 
nach Altholz von einer langfristigen Entsorgungssi-
cherheit ausgegangen.

5.4.6 Verkaufsverpackungen

Seit	����	liegt	Eie	9erantXortung	f§r	Eie	Erfassung	
unE	 9erXertung	 Won	 9erLaufsWerpacLungen	 in	 Een	
+�nEen	Eer	Dualen	SZsteme�	es	hanEelt	sich	um	ent-
sprechende Rücknahmesysteme im Rahmen der Pro-
duktverantwortung. Rechtsgrundlage hierzu ist das 
9erpacLungsgeset[	 �9erpacL*��	 +erstellerinnen	
Won	 nach	 Eem	 9erpacL*	 sZstembeteiligungspŨich-
tigen	 9erpacLungen	 haben	 sich	 mit	 Eiesen	 9erpa-
cLungen	 [ur	 *eX�hrleistung	 Eer	 Ũ�chenEecLenEen	
Rücknahme an einem oder mehreren Dualen Syste-

men	 [u	 beteiligen�	 Eie	 XieEerum	 WerpŨichtet	 sinE�	
eine vom gemischten Siedlungsabfall getrennte, 
Ũ�chenEecLenEe	 Sammlung	 Won	 9erpacLungen	 bei	
den privaten Endverbraucher*innen unentgeltlich 
sicherzustellen (Hol- oder Bringsystem bzw. eine 
Kombination hieraus) und für die Sortierung sowie 
9erXertung	Sorge	[u	 tragen�	%etroffen	sinE	EaWon	
9erpacLungen	aus	3apier�3appe�.arton	�33.��	*las	
unE	/eichtWerpacLungen	�/93��
ļ		 	Die	9erLaufsWerpacLungen	Eer	33.-)raLtion	Xer-

den seit vielen Jahren im Kreis Kleve gemeinsam 
mit	Een	Lommunalen	33.-Abf�llen	�*raŧsche	3a-
piere�	=eitungen	etc��	in	Eer	gr§nen�blauen	7onne	
erfasst (s. 5.2.2).

•   Glasverpackungen (Flaschen und Gläser) werden 
nach Farben getrennt erfasst, Weißglas, Braun-
glas und Grünglas (incl. Sonderfarben). In der 
überwiegenden Zahl der Städte und Gemeinden 
in Deutschland wird das Altglas im Bringsystem 
(Depotcontainer) erfasst. Die 16 Kommunen des 
Kreises Kleve gehören jedoch zu den 29 Kommu-
nen in NRW, in denen das Altglas in einem Holsys-
tem erfasst wird. Jeder Haushalt hat hierzu drei 
spezielle Glassammelkörbe in denen die Glasver-
packungen farbgetrennt bereitgestellt und abge-
holt werden. Obwohl das Holsystem deutlich teu-
rer ist als ein Bringsystem, konnte es in der neuen 
Abstimmungs-vereinbarung des Kreises Kleve 
sowie der kreisangehörigen Kommunen mit den 
Dualen Systemen für die nächsten Jahre festge-
schrieben werden.

ļ	 Die	)raLtion	Eer	/eichtWerpacLungen	�/93�	set[t	
sich	 insbesonEere	 aus	 Een	 9erpacLungsLompo-
nenten Nichteisen- und Eisenmetallen (NE- und 
)E-0etall��	.unststoffen	unE	9erbunEmaterialien	
zusammen. Zu Beginn des Dualen Systems wur-
Ee	Eie	/93-)raLtion	in	gelben	unE	grauen	S�cLen	
gesammelt, inzwischen ist die Gelbe Tonne das 
Standardsystem in allen Kommunen im Kreis Kle-
ve, mit Einschränkungen bzw. in Sonderfällen kön-
nen auch noch gelbe Säcke genutzt werden.

A%%,/D81*	���	A8).200E1	/E,&+7-	81D	*/AS9ER-
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Die Dualen Systeme sind rein privatwirtschaftlich 
organisiert	unE	ŧnan[ieren	sich	ausschlie�lich	aus	/i-
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[en[geb§hren�	Eie	Won	Een	9erpacLungsherstellerin-
nen und dem Handel erhoben werden. Die Bürger*in-
nen	 [ahlen	 f§r	 Eie	 *lasL¢rbe	 unE	 gelben	 S�cLe�
Tonnen daher keine kommunalen Abfallgebühren. 
Aus diesem Grund ist dieses System ausschließlich 
Een	 9erLaufsWerpacLungen	 Worbehalten�	 Dennoch	
ist die Quote an Fehlwürfen hier nach wie vor rela-
tiW	hoch�	Der	%unEesWerbanE	SeLunE�rrohstoffe	unE	
Entsorgung	�%9SE�	Ruantiŧ[iert	Eiese	auf	ca�	��	��	
9or	allem	Eie	sogenannten	Ļintelligenten	)ehlX§rfeĹ	
also	stoffgleiche	1ichtWerpacLungen�	Eie	§ber	Eiesen	
Weg entsorgt werden, stellen einen nicht unerheb-
lichen Mengenanteil dar27.

Entwicklungen und Ziele bis 2033

In den letzten 10 Jahren ist ein stetiges Wachstum 
Ees	/93-AufLommens	[u	Wer[eichnen�	0an	Lann	auf	
Grund der Tendenz zu kleineren Haushaltsgrößen so-
wie einem stetig wachsenden Angebot an u.a. auch 
verpackten Lebensmitteln in den Supermärkten da-
von ausgehen, dass sich dieses Wachstum auf klei-
nem Niveau verstetigen könnte. Wenngleich innerhalb 
der EU sowie auch der Bundesrepublik Deutschland 
WerschieEenste	ALtiWit�ten	 unE	9orgaben	anh�ngig	
sinE�	 insbesonEere	 Eem	 Anteil	 b[X�	 9erbrauch	 Won	
EinXegLunststoffen	entgegen[uXirLen�

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt und mit Bezug auf 
Eie	[Xischen	Eem	.reis	.leWe�Een	Lreisangeh¢rigen	
Kommunen sowie den Dualen Systemen auf Basis des 
9erpacL*	abgeschlossenen	Abstimmungs-Wereinba-
rungen ist davon auszugehen, dass die bisherige Er-
fassung	§ber	gelbe	7onnen�*lasL¢rbe	f§r	Een	.reis	
Kleve auf absehbare Zeit bestehen bleibt. Die KKA hat 
auf Grund der privatwirtschaftlichen Struktur des 
SZstems	 [ur	 Erfassung	 Won	 9erLaufsWerpacLungen	
hier nur begrenzten Handlungsspielraum. Jedoch ist 
unstrittig�	 Eass	 eine	 stetig	 steigenEe	9erpacLungs-
menge dem obersten Ziel der Abfallvermeidung ent-
gegenläuft. Daher liegt es im allgemeinen Interesse 
über Abfallvermeidung, die vermehrte Nutzung von 
u.a. Mehrwegalternativen und die korrekte Trennung 
Won	9erpacLungen	im	Rahmen	Eer	Erfassung	auf[u-
klären. Denn eine korrekte Erfassung bereitet auch im 
%ereich	/93�Altglas	Een	:eg	f§r	ein	m¢glichst	hoch-
wertiges, umfassendes Recycling der gesammelten 
Fraktionen. Im Rahmen der Abfallberatung durch die 
..A	ist	Eies	aufgegriffen	XorEen	unE	XirE	Xeiterhin	
forciert.

5.4.7 Stoffgleiche Nichtverpackungen

Als	 stoffgleiche	 1ichtWerpacLungen	 �S19�	 XerEen	
alle	3roEuLte	aus	0etall�	.unststoff	oEer	9erbunE-

27 9gl�	�=eit�	�����

materialien, die aus den gleichen Materialien her-
gestellt sind wie die Leichtverpackungen, aber keine 
9erLaufsWerpacLungen	 sinE�	 be[eichnet�	 Daher	 ge-
h¢ren	sie	bisher	nicht	in	Eie	gelben	S�cLe�7onnen�	ein	
alternatives, getrenntes Sammelsystem analog zu 
Een	9erpacLungen	eYistiert	nicht�

=u	 Een	 S19	 [�hlen	 insbesonEere	 +aushaltsXaren	
(z.B. Töpfe, Pfannen, Schüsseln, Frischhaltedosen), 
Büroartikel (z.B. Locher, Lineal, Kugelschreiber, Sche-
ren) und Spielzeuge (z.B. ‚Quietscheentchen‘, Sand-
kastenspielzeug, Bobbycar, Bälle, Bausteine), soweit 
sie keine elektrischen Bestandteile enthalten.

Im Kreis Kleve besteht für Bürger*innen die Möglich-
Leit	 stoffgleiche	1ichtWerpacLungen�	 soXeit	 es	 sich	
um	 +artLunststoffe	 hanEelt�	 seit	 -anuar	 ����	 an	
Een	Lommunalen	:ertstoffh¢fen	in	.leWe�	Rees�	Em-
merich und Goch sowie an den Entsorgungszentren 
der KKA GmbH in Moyland und Geldern-Pont anzu-
liefern. Auf Grund der kurzen Implementierungsdau-
er kann noch keine abschließende Mengeneinschät-
zung erfolgen. Ungeachtet dessen wird die KKA 
anstreben, eine weitergehende getrennte Erfassung 
unE	Eamit	Eie	0¢glichLeit	eines�-r	hochXertigen	Re-
cZclings�9erXertung	[u	erreichen�

5.4.8 Textilabfälle

Mit der Novellierung des KrWG im Oktober 2020 wur-
Een	 auch	 *etrenntsammlungspŨichten	 Wersch�rft	
b[X�	 ausgeEehnt�	 So	 sinE	 Eie	 ¢ffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträger beginnend mit dem Jahr 
����	WerpŨichtet�	u�a�	7eYtilabf�lle	getrennt	[u	sam-
meln.

Bislang ist im Kreisgebiet Kleve eine solche getrenn-
te Sammlung der Textilabfälle in Händen eines öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers lediglich in 
Eer	StaEt	.leWe	umgeset[t�	Dort	sinE	seit	����	Ũ�-
chendeckend im Stadtgebiet eigene Depotcontainer 
(Altkleider und Schuhe) über die Umweltbetriebe der 
Stadt Kleve AöR aufgestellt. Parallel dazu sind je-
doch dort noch vereinzelt gewerbliche und karitative 
Sammlungen vorhanden.

In allen anderen kreisangehörigen Kommunen be-
steht kein spezielles Angebot einer kommunalen Tex-
tilsammlung. Eine getrennte Sammlung von Alttexti-
lien erfolgt dort ausschließlich über gewerbliche oder 
karitative Einrichtungen bzw. Anbieter.

Die jährliche Sammelmenge der kommunalen Samm-
lung in Kleve an Alttextilien liegt bei rd. 200 Mg. 
Erkenntnisse über die Sammelmengen der gewerb-
lichen�LaritatiWen	 Anbieter	 liegen	 insofern	 nicht	
vor.
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Insgesamt darf mit relativ hoher Wahrscheinlich-
keit davon ausgegangen werden, dass aufgrund der 
o�g�	 heterogenen	 unE	Xohl	 nicht	 Ũ�chenEecLenEen	
Struktur diverse Alttextilien dem Restmüll zugeführt 
XerEen	 unE	 somit	 einer	 hochXertigen	 9erXertung	
entzogen werden.

Entwicklungen und Ziele bis 2033

,m	Sinne	 einer	 hochXertigen	9erXertung�	 Ees	 Res-
sourcen- und Umweltschutzes als auch entspre-
chenE	Eer	o�a�	geset[lichen	9orgabe	[ur	getrennten	

Sammlung von Textilabfällen sind mit ausreichen-
Eem	9orlauf	[um	-ahr	����	entsprechenEe	StruLtu-
ren für solche Sammlungen zu konzipieren als auch 
[u	schaffen�	8n[Xeifelhaft	sinE	hierbei	bestehenEe	
unE	 [ugelassene�genehmigte	 SZsteme	 �geXerblich�	
LaritatiW�	 §ber	 9ereine�	 in	 gebotenem	0a�e	 [u	 be-
rücksichtigen. In 2023 soll dieses Projekt im Konsens 
und enger Zusammenarbeit mit den kreisangehöri-
gen Kommunen angegangen werden. Eine belast-
bare Aussage zu den voraussichtlichen zukünftigen 
kreisweiten Sammelmengen ist jedoch nicht mög-
lich. Insgesamt wird die Sammelmenge aus einer ge-
trennten, kommunalen Erfassung dann ab 2025 auf 
jährlich ca. 1.000 Mg geschätzt.

5.4.9 Zusätzliche, spezielle und regionale Sammelsysteme im Kreis Kleve

7A%E//E	���	=8Sp7=/,&+E�	S3E=,E//E	81D	RE*,21A/E	SA00E/S<S7E0E	,0	.RE,S	./E9E
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Auf die zusätzlichen Sammelsysteme im Kreis Kleve 
werden die Bürger*innen über die kommunalen Ab-
fallLalenEer�	�ffentlichLeitsarbeit	bspX�	in	3ressear-
tikeln und über die Homepage der KKA sowie aus-
gelegte Flyer und Broschüren u.a. an den Standorten 
der KKA hingewiesen.

5.5 Abfallbeseitigung

EntsprechenE	Eer	im	.r:*	Eeŧnierten	Abfallhierar-
chie müssen Abfälle, die weder vermieden, wieder-
verwendet noch verwertet werden können, beseitigt 
werden. Die Abfallbeseitigung dient dem dauerhaf-
ten	 Ausschluss	 nicht	 WerXertbarer	 unE	 schaEstoff-
haltiger Abfälle aus der Kreislaufwirtschaft. Die 
endgültige Beseitigung erfolgt ausschließlich durch 
Ablagerung auf Deponien.

*em��	Eer	9orgaben	f§r	Eie	Ablagerung	Won	Abf�l-
len, dürfen seit 2005 nur noch Abfälle auf Deponien 
verbracht werden, die einen maximalen Anteil or-
ganischer	Stoffe	Won	�	�	enthalten�	Da	Eie	meisten	
Siedlungsabfälle einen deutlich höheren Organikan-
teil	 aufXeisen�	 ist	 eine	 entsprechenEe	 9orbehanE-
lung erforderlich.

A%%,/D81*	���	SA00E/%E+p/7ER	,0	.RE,S	./E9E

5.5.1 Kommunaler Hausmüll, hausmüllähn-
liche Gewerbeabfälle sowie Sperrmüll 
aus Privathaushalten (Hausmüll)

Ein Großteil der Siedlungsabfälle umfasst den nicht 
gefährlichen Hausmüll, die nicht gefährlichen haus-
müllähnlichen Gewerbeabfälle sowie auch den 
Sperrmüll, nachfolgend zusammengefasst als Haus-
müll bezeichnet. Das Aufkommen (die Summe) die-
ser Abfallfraktionen ist im Kreis Kleve seit Beginn der 
getrennten Erfassung werthaltiger Abfälle (vgl. 5.2) 
[un�chst	gesunLen�	Seit	Eem	-ahr	����	ist	eine	9er-
stetigung mit leichten Schwankungen zu beobach-
ten.

ABBILDUNG 29: AUFKOMMEN SIEDLUNGSABFÄLLE IM KREIS 

./E9E	,1	0*�A

Die Entwicklung dieser Abfallfraktionen der vergan-
genen Jahre in Mg:

TABELLE 22: ENTWICKLUNG DER ABFALLFRAKTIONEN IN MG

Die Mengenzunahmen der Jahre 2019-2021 sind mit 
hoher Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit der 
&orona-3anEemie	[u	Xerten�	9ermehrte	Aufenthal-
te im häuslichen Umfeld (home-schooling, home-of-
ŧce�	locL-EoXn-phasen��	KeEoch	auch	ĻAufr�um-	unE	
Renovierungsaktionen“ in den lock-down-phasen 
dürften dafür ursächlich sein. Dies zeichnet sich auch 
bereits bei den bisherigen Mengenentwicklungen im 
Jahr 2022 ab.

Der Hausmüll aus dem Kreis Kleve wird einer ther-
mischen Behandlung (sog. Müllverbrennung) unter-
zogen. Deren Ziel ist es, die brennbaren, organi-
schen Bestandteile der Abfälle zu zerstören, sodass 
nur noch eine deponiefähige Schlacke übrigbleibt. 
Die	Eurch	Eie	9erbrennung	entstehenEe	thermische	
Energie wird als Nutzwärme und für die Erzeugung 
von Strom verwendet.

Die thermische Behandlung der Siedlungsabfälle aus 
dem Kreis Kleve ist vertraglich bis Ende 2029 (zzgl. 
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9erl�ngerungsoptionen�	mit	Eer	E*1	Entsorgungs-
gesellschaft Niederrhein mbH gesichert. Sie erfolgt 
größtenteils in der Müllverbrennungsanlage der EGK 
Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG 
in	 .refelE	 �7eilmengen	 gehen	 auch	 [ur	 *09A	 *e-
meinschafts-Müllverbrennungsanlage Niederrhein 
GmbH in Oberhausen). Hierbei ist insgesamt auch 
eine möglichst regionale Entsorgung auf Grund der 
damit einhergehenden CO2 Einsparungen durch ver-
minderte Transportwege ein Anliegen der KKA. Dies 
wird auch so im Abfallwirtschaftsplan NRW – Teil-
plan Siedlungsabfälle als Zielvorgabe formuliert. Es 
sollten 3 Entsorgungsregionen gebildet werden, die 
einen Kompromiss zwischen einer verbindlichen Zu-
weisung zu einzelnen Abfallentsorgungsanlagen und 
dem freien Wettbewerb darstellen. Für den Kreis 
.leWe	 ist	 Eie	 Eurch	 Ausschreibung	 realisierte	 9er-
bringung nach Krefeld auf Grund der Entfernung 
ökologisch vorteilhafter als die Entsorgung über die 
meisten Anlagen innerhalb der angedachten Entsor-
gungsregion I.

Entwicklungen und Ziele bis 2033

Auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre und 
dem hohen Niveau an getrennt erfassten Abfällen 
im Kreis Kleve wird davon ausgegangen, dass auch 
in den kommenden Jahren das Aufkommen an Sied-
lungsabfällen vergleichsweise konstant bleiben soll-
te. Es ist zwar für das Kreisgebiet ein Bevölkerungs-
zuwachs prognostiziert, der linear einer Steigerung 
der Abfallmengen entsprechen würde. Allerdings 
dürften die beabsichtigten (und bereits weiter oben 
jeweils beschriebenen) Maßnahmen insbesondere 
im Rahmen der Abfallberatung (u.a. zur Abfallver-
meiEung	unE	Xeiteren	9erbesserung	Eer	Abfalltren-
nung�	�ffnung	Eer	%raunen	7onne	auch	f§r	gegarte	
.§chenabf�lle�	 etc���	 geset[liche	 9orgaben	Xie	 eine	
getrennte Textilabfallerfassung etc. dazu beitragen, 
eine Steigerung der Abfallmengen aus dem Bevöl-
kerungszuwachs mindestens zu kompensieren. Es 
ist davon auszugehen, dass sich die Menge des hier 
in Rede stehenden Hausmülls insgesamt bei einem 
Jahreswert von rd. 64.000-65.000 Mg stabilisiert.

Durch	 langfristige	9ertr�ge	 ist	Eie	 thermische	9er-
wertung des anfallenden Hausmülls (Hausmüll, 
hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Sperrmüll) bei ei-
nem Jahreskontingent von bis zu 70.000 Mg bis zum 
-ahre	����	mit	[us�t[lichen	9erl�ngerungsoptionen	
vertraglich gesichert.

Ein spannender, im Moment jedoch schwer zu kalku-
lierenEer	 EinŨussfaLtor	 stellt	 Eabei	 mit	 Sicherheit	
die ab 2024 geplante Einbeziehung der thermischen 
AbfallbehanElung	 in	 Een	 nationalen	 &2�	 =ertiŧLa-
tehanEel	Ear�	Dies	XirE	[u	einer	Eeutlichen	9erteue-
rung	Eer	9erbrennungspreise	f§hren	unE	somit	eine	

Steigerung der Abfallgebühren für die Bürger*innen 
im Kreis nach sich ziehen

5.5.2 Ablagerungsfähige Abfälle

Soweit Abfälle nicht verwertet werden können oder 
aufgrunE	 geset[licher	 9orgabe�	 insbesonEere	 auf-
grunE	 Ees	 SchaEstoffgehaltes	 spe[iellen	 Anlagen	
zugeführt werden müssen, sind diese zu beseitigen. 
Dies	betrifft	Eer[eit	insbesonEere	EiWerse	inerte	Ab-
fälle.

Ab 1979 wurden alle Abfälle, die dem Kreis überlassen 
wurden, auf der Zentraldeponie Geldern-Pont ab-
gelagert. In den 1980er- und zu Anfang der 1990er-
Jahre reduzierte sich die Menge dort abgelagerter 
Abfälle u.a. aufgrund der getrennten Erfassung ver-
wertbarer Abfälle. Seit 2000 wurde Hausmüll, haus-
müllähnlicher Gewerbeabfall und Sperrmüll insbe-
sondere thermisch behandelt (s. 5.3.) und nur noch 
Bauabfälle auf der kreiseigenen Deponie abgelagert. 
Mitte 2005 wurde auch diese Deponierung der Bau-
abfälle eingestellt, soweit sie mehr als 3 % Organik 
beinhalteten. Ab Mitte 2009 wurde dann auch die 
Ablagerung inerter Abfälle auf der Deponie Pont be-
endet. Es werden dort nur noch Abfälle, soweit sie 
im bzw. für den Deponiebau (Deponiestraßen, Pro-
ŧlierungen�	 =XischenabEecLungen�	 notXenEig	 sinE	
eingebaut.

Die	Deponierung	Eer	Abf�lle�	Eie	ohne	Xeitere	9or-
behandlung abgelagert werden können (müssen), 
erfolgt jetzt auf Basis vertraglicher Absprachen in 
1achbarLreisen	 �:esel	 unE	 9iersen��	 Dies	 betrifft	
zum größten Teil inerte Bau- und Abbruchabfälle. 
Doch auch hier wird verstärkt darauf geachtet und 
hingewirkt, diese soweit möglich primär einem Re-
cycling zuzuführen. Der kleinere, nicht verwertbare 
oder recycelbare Teil gelangt auf diese Deponien. 
Hierzu zählen insbesondere die gefährlichen, asbest- 
und KMF-haltigen (künstliche Mineralfaser) Abfälle 
sowie im Rahmen von Flächensanierungen anfallen-
de belastete Böden, soweit eine Deponierung nach 
Een	 einschl�gigen	 9orgaben	 [ul�ssig	 ist�	 Seit	 ����	
eYistiert	 eine	 9ereinbarung	 mit	 Eem	 .reis	 9iersen	
zur Mitbenutzung der Deponie Brüggen II. Diese 
9ereinbarung	ist	nicht	Eurch	.ontingentgren[en	be-
schr�nLt�	Die	seit	����	bestehenEe	9ereinbarung	[ur	
Mitbenutzung der Deponie Brüggen II verlängert sich 
jeweils automatisch um 1 Jahr. Es ist allerdings von 
beiEen	Seiten	 Leine	pnEerung	an	Eiesem	9ertrags-
verhältnis vorgesehen. Seit 2016 stehen für einige 
Abfälle zudem Deponierungsmöglichkeiten auf der 
Deponie	AsEonLshof	[ur	9erf§gung�	Diese	0¢glich-
Leit	XirE	allerEings	nicht	sehr	h�uŧg	genut[t	unE	auf	
Grund der langen Transportwege nach Brüggen nur 
als weitere Option angeboten. Diese wird jährlich 
verlängert.
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EntsprechenEe	 Wertragliche	 9ereinbarungen	 Xer-
den jährlich zwischen der Kreis Weseler Abfallgesell-
schaft mbH & Co. KG sowie der KKA geschlossen.

ABBILDUNG 30: DEPONIEN IN NACHBARKREISEN

8ntenstehenEe	*raŧL	WerEeutlicht�	Eie	0engenent-
wicklung in der Deponierung innerhalb des Kreises 
Kleve vor Beginn der Stilllegungsphase der Deponie 
in Geldern-Pont im Jahre 2009.

A%%,/D81*	���	DE321,ER7E	 A%)p//E	 ,0	 .RE,S	 ./E9E	 %,S	

2009 IN GELDERN-PONT

A%%,/D81*	���	DE321,ER7E	 A%)p//E	 A8S	 DE0	 .RE,S	 ./E9E	

SEIT 200928

28	 	Eie	hohen	:erte	Eer	let[ten	-ahre	in	Eer	StatistiL	ergeben	sich	Eurch	gro�Ũ�chige	2berŨ�chensanierungen	unE	Eamit	WerbunEenen	
hohen Mengen an belastetem Erdaushub zur Deponierung.

Insgesamt ist auch nach der Schließung der kreis-
eigenen Deponie in Geldern Pont zunächst ein gleich-
bleibend niedriger Satz an deponierten Abfällen zu 
verzeichnen. Ab dem Jahre 2016 ist ein deutlicher 
Anstieg zu verzeichnen der sich nach Erreichen eines 
Höchstwertes im Jahre 2019 langsam wieder redu-
ziert. Diese Entwicklung ist jedoch einer temporären, 
gesonderten Deponierungs-maßnahme zuzuschrei-
ben. Ein Unternehmen aus dem Kreis Kleve hat zu 
beseitigenEe�[u	EeponierenEe	Abf�lle	beginnenE	ab	
2016 zwei weiteren Deponien außerhalb des Kreis-
gebietes zugeführt. Da es sich um dem Kreis Kleve 
b[X�	Eer	..A	§berlassungspŨichtige	Abf�lle	[ur	%e-
seitigung handelte erfolgte dies auf Basis entspre-
chender vertraglicher Regelungen über die KKA. Al-
lerdings handelt es sich hierbei um temporäre, und 
demnächst auslaufende Projekte. Unter Außeracht-
lassung dieses gesonderten Umstandes ergibt sich 
für den Zeitraum ab 2009 folgende Mengenentwick-
lung	an	abgelagerten�Eeponierten	Abf�llen	[ur	%e-
seitigung aus dem Kreis Kleve:

ABBILDUNG 33: DEPONIERTE ABFÄLLE

Im Ergebnis ist hiernach festzustellen, dass sich die 
Menge der auf Deponien abgelagerten Mengen in ei-
nem	leicht�	KeEoch	stetig	steigenEen	7renE	beŧnEen�	
von rd. 1.356 Mg in 2009 bis rd. 5.420 Mg in 2021.

Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die deponierten 
Mengen auch in hohem Maße von privaten und öf-
fentlichen Bauvorhaben innerhalb des Kreisgebietes 
Kleve abhängen, also mitnichten konstant und plan-
bar anfallen. Weiterhin bleibt abzuwarten, wie sich 
die Regelungen der sogenannten Mantelverordnung 
[uL§nftig	 auf	 Eie	 Stoffstr¢me	mineralischer	Abf�l-
le auswirken werden. Mit dieser Mantelverordnung 
sollen erstmalig bundeseinheitliche Regelungen u.a. 
f§r	 Eie	 9erXertung	 mineralischer	 %auabf�lle	 unE	
Boden, insbesondere das Recycling, also die Aufbe-
reitung und der nachfolgende Einbau in technische 
%auXerLe	 geschaffen	 XerEen	 mit	 Eer	 =ielset[ung	
eines	gesteigerten	8mXeltschut[es�	0it	Eieser	9er-
orEnung	XerEen	Eie	Ersat[baustoffWerorEnung�	 Eie	
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, die 
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Deponieverordnung und die Gewerbeabfallverord-
nung neu gefasst bzw. geändert. Sie wurde im Bun-
Eesgeset[blatt	1r�	��	Wom	����������	Wer¢ffentlicht�	
tritt jedoch erst am 01. August 2023 in Kraft. Nach 2 
-ahren	soll	eine	EWaluation	b[X�	ein	Stoffstrom-0o-
nitoring erfolgen. Es ist nämlich nicht auszuschlie-
�en�	 Eass	 aufgrunE	 Eer	 Eamit	 geschaffenen	 recht-
lichen	9orgaben	f§r	Eie	9erXertung	9erschiebungen	
bei	 Een	 Stoffstr¢men	 eintreten�	 )§r	 einige	 Stoff-
ströme wird es Einschränkungen geben, für andere 
XieEerum	 er¢ffnen	 sich	 neue	9erXertungsm¢glich-
keiten. Wie sich dies im Hinblick dann in der Gesamt-
betrachtung	auf	Eie	0enge	[u	EeponierenEe	Stoff-
ströme auswirkt bleibt abzuwarten.

Entwicklungen und Ziele bis 2033

Auch in Zukunft soll bei den Bau- und Abbruchabfäl-
len wo immer möglich ein stärkerer Fokus auf das Re-
cycling bzw. die Wiederaufbereitung gelegt werden. 
Sicherlich ist dies vor allem im Bereich von asbesthal-
tigen Abfällen und KMF-haltiger Dämmwolle nicht 
der richtige Weg, hier ist vor allem die ordnungsge-
mäße und schadlose Beseitigung sicherzustellen.

Auf Grund der Abhängigkeit der anfallenden Abfall-
mengen von Bauprojekten kann keine valide Progno-
se in puncto Mengenanfall gegeben werden. Sicher-
lich ist auch in Zukunft mit im Jahresverlauf stärker 
schwankendem Aufkommen zu rechnen. Perspekti-
visch wird davon ausgegangen, dass sich das Auf-
kommen an abzulagernden bzw. zu deponierenden 
Abf�llen	f§r	Eie	n�chsten	-ahren	bei	ca�	�����	0g�a	
stabilisiert.

Eine Aufgabenstellung der KKA besteht auch in der 
Stilllegung sowie Nachsorge von Deponien. Nach 
Beendigung der Abfallannahmen sind solche Depo-
nien im Rahmen der Stilllegung abzudichten (Ober-
Ũ�chenabEichtung�	 unE	 [u	 sichern�	 )erner	 ist	 Eie	
Deponieentgasung als auch die Sickerwasserfas-
sung�-behanElung	 sicher[ustellen�	 )§r	 Eie	 Deponie	
Geldern-Pont steht hier in den nächsten Jahren u.a. 
Eie	 2berŨ�chenabEichtung	 an�	 Dem	 soll	 Eie	 not-
XenEige	 3roŧlierung	 Ees	 DeponieL¢rpers	 Worange-
hen�	Xo[u	Deponieersat[baustoff	angenommen	unE	
eingebaut	 XerEen	 soll�	 9orbehaltlich	 Eer	 entspre-
chenden Genehmigungen wird aktuell davon aus-
gegangen�	Eass	f§r	Eie	notXenEige	3roŧlierung	Ees	
Deponiekörpers rund 200.000 cbm Deponieersatz-
baustoff	[u	generieren	unE	entsprechenE	ein[ubau-
en (und somit zu deponieren) sind, was überschlägig 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt einer Menge von in 
etwa zumindest 300.000 Mg entspricht. Dies wird 
sich nach derzeitigem Erkenntnisstand gleichmäßig 
auf die Jahre 2024-2026 verteilen.

5.5.3 Schadstoffsammlung (Sonderabfälle/
Problemabfälle aus Haushalten und 
Gewerbebetrieben)

Gemäß LKrWG NRW müssen Abfälle aus Haushal-
tungen�	 Eie	 Xegen	 ihres	 SchaEstoffgehaltes	 einer	
getrennten Entsorgung bedürfen, getrennt entsorgt 
XerEen�	=u	Een	SchaEstoffen	[�hlen	u�a�	nicht	ausge-
h�rtete	)arben	unE	/acLe�	Alt¢l�	3Ũan[enschut[mit-
tel�	 S�uren�	 /augen�	 Ar[neimittel	 etc�	 SchaEstoffe	
aus privaten Haushalten können zu speziellen Ter-
minen	�mehrmals	K�hrlich�	im	Rahmen	einer	Ũ�chen-
deckenden und haushaltsnahen Erfassung an einem 
SchaEstoffmobil	 in	 Eer	 KeXeiligen	 .ommune	 Ees	
Wohnortes kostenlos abgegeben werden. Dies liegt 
im Zuständigkeitsbereich der kreisangehörigen Kom-
munen�	Die	gesammelten	SchaEstoffe	XerEen	EireLt	
zu einem von der KKA beauftragten Sonderabfall-
zwischenlager gebracht, dort sortiert und anschlie-
�enE	einer	9erXertung	oEer	�meist	thermischen�	%e-
handlung zugeführt. Die vertraglichen Regelungen 
zur Annahme bzw. Entsorgung der Abfälle aus der 
SchaEstoffsammlung	haben	eine	/auf[eit	bis	EnEe	
�����	in	.§r[e	soll	Eie	Ausschreibung	Eieser	/eistung	
für den Zeitraum ab dem Jahre 2024 erfolgen. Die 
Entsorgungssicherheit dürfte gewährleistet sein.

1994 wurde von der KKA GmbH ein paralleles, kosten-
pŨichtiges	 SammelsZstem	 für gewerbliche Schad-
stoffkleinmengen aus dem Kreis Kleve eingerichtet. 
Dies wurde in den ersten Jahren gut angenommen. 
Aufgrund steigender Preise und vergleichbarer An-
gebote privater Entsorger*innen sind die Mengen 
aber deutlich zurückgegangen. 2021 waren von den 
�����	 t	 eingesammelter	 SchaEstoffe	 leEiglich	 ����	
t	geXerbliche	SchaEstoffLleinmengen�	2bschon	Eie	
Eurch	Eieses	Angebot	erfassten	SchaEstoffmengen	
relativ klein sind, halten wir eine Aufrechterhaltung 
dieses Angebotes vor dem Hintergrund einer mög-
lichst unkomplizierten Entsorgung auch für kleine 
Gewerbetreibenden und des Umweltschutzes für ge-
boten bzw. zielführend.

1achstehenEe	*raŧL	gibt	einen	�berblicL	§ber	Eie	*e-
samtmenge	Eer	im	.reis	.leWe	entsorgten	SchaEstoffe�

ABBILDUNG 34: ERFASSTE SCHADSTOFFMENGEN IM 

.RE,S	./E9E	,1	0*�A
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Entwicklungen und Ziele bis 2033

Rückblickend lässt sich feststellen, dass die Menge 
Eer	erfassten	SchaEstoffe	soXohl	aus	Eem	geXerb-
lichen als auch aus dem Umfeld der privaten Haus-
halten seit einigen Jahren überwiegend konstant ist. 
Die leichten Steigerungen in den Jahren 2019-2021 
werden, wie schon an anderer Stelle umfänglich aus-
geführt, der Corona-Pandemie zugeschrieben. Inso-
Xeit	XirE	Won	einer	9erstetigung	Eieser	EntXicLlung	
auch für die nächsten Jahre ausgegangen. Sicherlich 
ist insbesondere die korrekte (getrennte) Entsorgung 
schaEstoffhaltiger	 Abf�lle	 ein	 in	 3unLto	 8mXelt-	
und Gesundheitsschutz nicht zu unterschätzender 
Faktor. Daher ist dieser Bereich auch immer wieder 
ein Schwerpunktthema im Bereich der Abfallbera-
tung. Dies soll auch so beibehalten werden, um wei-
terhin eine sichere und umweltgerechte Entsorgung 
zu ermöglichen.

ABBILDUNG 35: HAUSHALTSSCHADSTOFFE

29  Die Abfallentsorgungssatzung des Kreises Kleve in ihrer jeweiligen aktuellsten Form ist unter folgendem Link abrufbar: 
https���XXX�LLagmbh�Ee�aufgaben-[ustaenEigLeiten�

5.6 Ausgeschlossene Abfälle

:eitere	geXerbliche	SchaEstoffe	soXie	gef�hrliche	
Abfälle sind von der kommunalen Entsorgung im 
Kreis Kleve ausgeschlossen, soweit sie nicht gemein-
sam mit den Siedlungsabfällen entsorgt werden kön-
nen. 

Um welche Abfälle es sich im Einzelnen handelt, ist 
in der Abfallentsorgungssatzung des Kreises Kleve 
festgelegt. Die Besitzer*innen solcher Abfälle sind 
WerpŨichtet�	Eiese	in	eigener	9erantXortung	in	Eaf§r	
zugelassenen Entsorgungsanlagen recyceln oder be-
seitigen zu lassen.29

Gerne steht hier auch die Abfallberatung als 
Ansprechpartner für Bürger*innen und Gewer-
betreibenEe	 gleicherma�en	 beratenE	 [ur	 9erf§-
gung.
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6. INVESTITIONEN

Entsprechend § 6 LKrWG sind im Abfallwirtschafts-
konzept auch Angaben über die zeitliche Abfolge und 
die geschätzten Bau- und Betriebskosten der zur 
Entsorgung notwendigen Abfallentsorgungsanlagen 
aufzunehmen. Insoweit sollen hier wesentliche in der 
K§ngeren	9ergangenheit	umgeset[te�	Eer[eit	anh�n-
gige als auch geplante Projekte im Zusammenhang 
mit der Abfallwirtschaft im Kreis Kleve bzw. der KKA 
dargestellt werden.

Die Umladeanlage in Bedburg-Hau Moyland ist seit 
����	in	%etrieb�	Auf	*runE	Eer	altersgem��en	9er-
schleißerscheinungen waren und sind hier Investitio-
nen erforderlich. So wurde bspw. Im Jahr 2015 die 
Bauleistung zur Errichtung einer neuen Presseinrich-
tung ausgeschrieben und 2016 realisiert. Dies trug zu 
einer erheblichen Transportoptimierung bei. Ebenso 
XurEe	in	Een	let[ten	beiEen	-ahren	�����������	Eie	
Infrastruktur in Moyland technisch auf den neusten 
Stand gebracht durch Optimierung der Beleuchtung, 
Sanierung der Asphaltflächen, Schaffung einer Trep-
penanlage, Ersatz der alten, schadhaften Umzäu-
nung des Geländes, Erneuerung der Beschilderung
soXie	 ,nstallation	 einer	 9iEeo-	 soXie	 Einbruchmel-
deanlage. Ein weiterer wichtiger Meilenstein war in 
���������	 Eer	 %au	 unE	 Eie	 ,nbetriebnahme	 einer	
Niederschlagswasser-Entwässerungsanlage sowie 
die Erneuerung der Kanäle.

Auch auf der Deponie bzw. dem Entsorgungszen-
trum Pont wurden in den vergangenen Jahren und 
sind in den nächsten Jahren weitere Investitionen 
geplant und auf Grund des fortgeschrittenen Alters 
einiger Anlagenteile auch unabdingbar.

So konnte in 2020 die Verlegung des Niersbroecker 
Weges	 unE	Eamit	 Eie	Schaffung	einer	Deponieum-
fahrung realisiert werden. In diesem Zusammenhang 
wurde auch der Zufahrtsbereich zum Entsorgungs-
zentrum 3spurig	 �separate	 )ahr-�Anlieferspur	 f§r	
kommunale Abfallentsorgungs-fahrzeuge) ausge-
baut und mit einer Ampelanlage versehen. Bereits in 
����	 XurEe	 Eer	 Eingangs-�Anlieferbereich	 Eeutlich	
aufgeweitet, befestigt und mit 7 Schüttgutboxen 
ausgestattet. Durch dieses Maßnahmenpaket konn-
ten die Anliefersituation, jedoch vor allem insgesamt 
die (logistischen) Betriebsabläufe deutlich optimiert 
werden. Weitere realisierte Optimierungen im Be-
reich der Infrastruktur am Entsorgungszentrum 
Pont betrafen die Erneuerung der Beschilderung, die 
Optimierung/Umrüstung der Beleuchtung sowie die 
Erneuerung bzw. Installation einer Video- und Ein-
bruchmeldeanlage.

Am Standort Pont werden vornehmlich die kommu-
nalen Abfälle aus dem Südkreis umgeschlagen und 
der Entsorgung zugeführt. Der Umschlag des Rest-
abfalles�	Ees	Sperrm§lls	als	auch	Ees	*r§nschnitts�

der Bioabfälle erfolgt in einer Umladehalle. Hierbei 
entleeren die Abfallsammelfahrzeuge über Trichter 
in tieferliegende Abrollcontainer, die dann wiederum 
zum Weitertransport zu den Entsorgungsanlagen 
bereitgestellt werden. Allerdings sind die logisti-
schen, betrieblichen Abläufe insgesamt sehr aufwän-
dig und arbeitsintensiv (insbesondere permanenter 
Containertausch, dauerndes Umbaggern bzw. Nach-
sortieren, etc.). Zudem sind die Trichtereinrichtungen 
teilweise abgängig. Insofern ist eine konzeptionelle 
Änderung mit entsprechenden Sanierungs- sowie 
(Um)Baumaßnahmen der Umladeanlage geplant 
bzw. anhängig. Insbesondere wird hierdurch der Um-
schlag	einfacher�	effeLtiWer	unE	Eeutlich	Xeniger	auf-
wändig. Danach entfällt ein dauernder Container-
tausch auf dem Betriebsgelände nahezu vollständig, 
zudem können für den Abtransport auch Fahrzeuge 
�/.:	mit	SchubboEenauŨieger	u����	mit	h¢herer	=u-
ladung eingesetzt werden. Insgesamt werden sich 
dadurch die täglichen Fahrzeugbewegungen erheb-
lich dezimieren, was auch den CO2-Ausstoß entspre-
chend senken wird. Die Realisierung dieses Projektes 
ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

In den vergangenen Jahren wurde zudem nahezu voll-
ständig der Fuhrpark erneuert (Dienstwagen, LKW 
mit Abrollcontaineraufbau, Umschlagbagger, Um-
schlagradlader), da die Fahrzeuge jeweils technisch 
abgängig waren und dadurch auch die Umweltbelas-
tung�Eer	&22-Ausstoß verbessert werden konnte. In-
nerhalb	Eer	-ahre	���������	ist	Eer	Austausch	eines	
weiteren LKW mit Abrollcontaineraufbau vorgese-
hen, wobei hier auch ein zum Dieselmotor alternati-
ves Antriebskonzept gewählt werden soll.

Standortübergreifend (Uedem, Geldern-Pont, Bed-
burg-+au�0oZlanE�	 XurEen	 insbesonEere	 Eie	 Tele-
fonanlage und die EDV-Hardware erneuert sowie 
die Homepage einem Relaunch unterzogen. Zudem 
konnte die Digitalisierung vorangebracht werden. So 
war insbesondere die veraltete, den Anforderungen 
nicht mehr gerecht werdende zentrale Abfallsoft-
ware (Annahme- und Wägeprozesse, Register- und 
Nachweiswesen, Fakturierung, Kundendatenbank, 
etc.) zu erneuern. Dieses Projekt konnte im Wesent-
lichen Ende 2022 fertiggestellt werden. Erweiterun-
gen (z.B. Einbindung von Waagen an den Umschlag-
fahr[eugen�	 sinE	 f§r	 ���������	 Worgesehen�	 Die	
genannten Projekte haben in Summe auch zu einer 
wesentlichen Steigerung der Arbeitsabläufe als auch 
der Kundenservices beigetragen.

In den Aufgabenbereich des Kreises Kleve bzw. der 
KKA fällt auch die Stilllegung und Nachsorge für ehe-
malige kreiseigene Deponien. In diesem Zusammen-
hang sind die Deponien zu sichern, abzuschließen 
und über Jahrzehnte hinweg u.a. die Sickerwasser-
fassung�-entsorgung	unE	Deponieentgasung	sicher-
zustellen. Bezüglich der Deponie Pont sind demge-
mäß insbesondere die Sickerwasserbehandlung zu 
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modernisieren, die Gasfassung und -verwertung zu 
erneuern, in einem der Schüttbereiche die unterirdi-
sche	Dicht-�Schlit[XanE	[u	erneuern	soXie	Eann	an-
schlie�enE	Eie	2berŨ�chenabEichtung	her[ustellen�

,n	 ���������	 ist	 Eie	 Erneuerung der Deponiegas-
fassung (Brunnen und Leitungen) sowie der De-
poniegasverwertung in einem BHKW und einer 
Notgasfackelstation anhängig. Die Notwendigkeit 
dieses Projektes wird auch durch eine im Jahr 2021 
fertiggestellte und aus Mitteln der Nationalen Kli-
maschut[initiatiWe�.ommunalrichtlinie	 [u	 ��	 �	 ŧ-
nanzierte Potentialstudie hinreichend belegt bzw. 
untermauert. Diese Potentialstudie weist zudem ein 
deutliches Minderungspotential an Treibhausgas-
emissionen aus.

)§r	 Eie	 notXenEigen	 Ert§chtigungs-�Erneuerungs-
maßnahmen an der Gasfassung, die Erneuerung des 
BHKW sowie auch der Fackelstation ist einschließ-
lich der Ingenieur- und Planungsleistungen von einer 
gesamten Investitionssumme i.H.v. rd. 2,6 Mio. € 
auszugehen. Für dieses Projekt bzw. die notwendi-
gen investiven Maßnahmen wurde ebenfalls eine Zu-
wendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzin-
itiative (NKI), hier der „Richtlinie zur Förderung von 
Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld“ be-
antragt und Ende 2022 eine Zuwendung von 1,188 
Mio. € bewilligt.

Ebenfalls in 2023 soll mit einer Erneuerung und/oder 
Modernisierung der Sickerwasser-behandlungsan-
lage an der Deponie Pont begonnen werden. Diese 
dient zur Behandlung und Reinigung des anfallenden 
Deponiesickerwassers, das anschließend der Niers 
zugeführt wird. Die Sickerwasserbehandlungsanlage 
ist bereits seit etlichen Jahren in Betrieb und bedarf 
aufgrund des technischen Gesamtzustandes, jedoch 
auch mit Blick auf zwischenzeitlich verschärfte Ein-
leit-�*ren[Xerte	 Eer	 Erneuerung�0oEernisierung�	
Auf Basis vorhergehender konzeptioneller

Grundüberlegungen soll möglichst noch in der ersten 
Jahreshälfte 2023 im Rahmen eines wettbewerbli-
chen Dialoges die Auftragserteilung zu dieser Erneu-
erung�0oEernisierung	erfolgen�	WerbunEen	mit	einer	
Betriebsführung durch den Auftragnehmer. Das 
Ausschreibungs-�9erhanElungsWerfahren	 ist	 noch	
anhängig. Gemäß vorhergehender Kostenschätzun-
gen	XurEe	f§r	Eie	Erneuerungs-�0oEernisierungsin-
vestitionen von einer Investitionssumme i.H.v. rd. 5,8 
Mio. € ausgegangen.

Die Deponie Pont ist im umlaufenden Außenbereich 
als auch zwischen den Schüttbereichen im Innen-
bereich	mit	 einer	 unterirEisch	 WerlaufenEen	Dicht-�
Schlitzwand (Tiefe 8-14 Meter) eingefasst um Aus-

tritte aus dem Deponiekörper zu verhindern. In einem 
Teilbereich ist diese Dicht-/Schlitzwand zu ertüchti-
gen bzw. zu erneuern. Mit den Planungsleistungen ist 
in 2018 begonnen worden. Der Genehmigungsantrag 
XurEe	[ur	-ahresXenEe	���������	Eer	%e[irLsregie-
rung zugeleitet und nach diversen Abstimmungen im 
März 2022 auch die Plangenehmigung erteilt. Ge-
mäß der Nebenbestimmungen zum Genehmigungs-
bescheid sind u.a. eine ökologische Baubegleitung 
sowie geotechnische Untersuchungen einschließlich 
eines Berichtes notwendig, was auch entsprechende 
umfängliche Erkundungsbohrungen bedingt. Dies ist 
noch anhängig. Zielsetzung ist es, die Ausschreibung 
einschließlich Auftragsvergabe für die eigentlichen 
Bauarbeiten zur Errichtung bzw. Ertüchtigung der 
Dicht-�Schlit[XanE	in	Eer	ersten	-ahresh�lfte	����	
vorzunehmen und dann auch möglichst unverzüglich 
mit den Bauarbeiten zu beginnen, damit diese bis 
ca. Mitte 2024 fertiggestellt werden können. Für das 
Gesamtprojekt wird mit Gesamtkosten i.H.v. 2,75 
Mio. € gerechnet.

Nach einschlägiger Rechtslage ist im Rahmen der 
sogenannten „Stilllegungsphase“ eine Oberflächen-
abdichtung der Deponie Pont vorzunehmen. Diese 
hat vorrangig den Zweck, das Eindringen von Nieder-
schlagswasser und damit die Bildung von Sickerwas-
ser entgegenzuwirken. Hierzu ist der Deponiekör-
per	 [un�chst	 [u	 proŧlieren	 �Ausgleichsschicht��	 Die	
2berŨ�chenabEichtung	selbst	besteht	 Ke	nach	9er-
fahren aus mehreren weiteren Schichten (minerali-
sche	Dichtung�	.unststoffEichtbahn�	Schut[schicht�	
Drainageschicht und schließt oben mit einer Rekul-
tivierungsschicht ab. Es handelt sich um ein komple-
xes Ingenieurbauwerk, bei dem im Übrigen auch nicht 
unerhebliche Massen für die genannten Schichten zu 
generieren und einzubauen sind. Die Genehmigungs-
planung wurde in 2022 beauftragt und es wird da-
von ausgegangen, dass nach noch notwendigen Ab-
stimmungen ggfs. in 2023 die Genehmigung durch 
die Bezirksregierung Düsseldorf erteilt wird, der sich 
dann die Ausführungsplanung und Auftragsvergabe 
anschließen. Das Gesamtprojekt wird voraussicht-
lich in 3-4 Teilabschnitten umgesetzt werden können 
und es wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt damit ge-
rechnet, das Projekt bis Ende 2027 fertigzustellen. 
Das Investitionsvolumen wird sich nach derzeitigen 
Erkenntnissen voraussichtlich auf rd. 27 Mio. € be-
laufen.

*egenX�rtig	ist	Worgesehen�	nach	Eer	2berŨ�chen-
abdichtung auf dem Deponiekörper in geeigneten 
Bereichen eine Photovoltaikanlage zu installieren. 
Ähnliches ist im Übrigen auch für die sich in der so-
genannten	 1achsorge	 beŧnElichen	 AltEeponien	 in	
Emmerich-9rasselt	soXie	.leWe-0aterborn	initiiert�
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7. ZUSAMMENFASSUNG 
UND AUSBLICK

Die	9erantXortung	f§r	eine	¢Lologisch	hochXertige	
soXie	ressourceneũ[iente	Abfallentsorgung	im	.reis	
Kleve tragen der Kreis Kleve und die kreisangehöri-
gen Kommunen sowie auch die KKA als Drittbeauf-
tragte des Kreises. Dabei standen und stehen wei-
terhin die Entsorgungssicherheit, serviceorientierte 
Entsorgungsmöglichkeiten, der Klima- und Umwelt-
schutz, jedoch auch tragfähige Entsorgungskosten 
im Fokus. Das vorliegende Abfallwirtschaftskonzept 
vermittelt dazu einen Überblick.

Eine wesentliche Zielsetzung hierbei ist die Forcie-
rung	 Eer	 AbfallWermeiEung�	 Eer	 9orbereitung	 [ur	
Wiederverwendung als auch des Recyclings. Wie dem 
vorliegenden Abfallwirtschaftskonzept entnommen 
werden kann wurden dazu seitens der Abfallbera-
tung	in	Eer	K§ngeren	9ergangenheit	bereits	Wielf�lti-
ge Informationen, Initiativen und Aktionen für unter-
schiedlichste Zielgruppen erfolgreich auf den Weg 
gebracht. Diese soll konsequent fortgeführt und er-
weitert werden. In diesem Kontext sei insbesondere 
auf	Eie	*lieEerungs[iffern	Ļ���	Aufgabe	Eer	Abfall-
beratungĹ	als	auch	Ļ���	*etroffene�umgeset[te	unE	
geplante Maßnahmen zur Abfallvermeidung“ im vor-
liegenden Abfallwirtschaftskonzept verwiesen.

Besondere Herausforderungen der nächsten Jahre 
liegen	auch	Earin�	Een	9orgaben�=ielen	[ur	9ermin-
Eerung	 Won	 St¢rstoffen	 in	 Eer	 %io-�*r§nschnitt-
sammlung, der Erhöhung der Sammelmenge bei der 
%io-�*r§nschnittsammlung	soXie	Eer	getrennten	als	
auch verstärkten Erfassung von Textilabfällen Rech-
nung zu tragen. Dazu sind zeitnah und im Zusam-

menwirken mit den kreisangehörigen Kommunen ge-
eignete Konzepte zu entwickeln sowie umzusetzen. 
1�here	Ausf§hrungen	hier[u	sinE	[u	ŧnEen	unter	Een	
*lieEerungs[iffern	Ļ�����	%ioabf�lleĹ	unE	Ļ�����	7eY-
tilabfälle“.

Ein weiteres Augenmerk liegt auch außerhalb der 
Abfallentsorgung im engeren Sinne auf dem Kli-
ma- und Ressourcenschutz und damit der Nachhal-
tigkeit. Dazu tragen zielgerichtete geplante bzw. in 
Lon[eptionellen	 9or§berlegungen	 beŧnEliche	 ,nWes-
titions-�2ptimierungsma�nahmen	 Eer	 ..A	 u�a�	 im	
)uhrparL�	 bei	 erneuerbaren�regeneratiWen	Energien	
(Photovoltaik, Biomasse, Deponiegas), Anpassun-
gen in logistischen Abläufen als auch Bauprojekten 
im Deponiebereich (Erneuerung Dichtwand, Ober-
Ũ�chenabEichtung�	 0oEernisierung	 Eer	 SicLerXas-
serbehandlungsanlage) bei, wie insbesondere unter 
dem Gliederungspunkt „6 Investitionen“ des Abfall-
wirtschaftskonzeptes detaillierter dargestellt

Aufgrund laufender bzw. regelmäßiger rechtlicher 
Änderungen, herausfordernder wirtschaftlicher Rah-
menbedingungen sowie der demographischen Ent-
wicklung, jedoch auch gesellschaftlicher Bewusst-
seinsänderungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und 
8mXelt-�Ressourcenschut[	XirE	auch	in	=uLunft	Eie	
stetige Notwendigkeit bzw. Herausforderung zu An-
passungen sowie Optimierungen in der Abfallwirt-
schaft gegeben sein. Dies entwickelt sich zunehmend 
zu einem immer dynamischeren Handlungsfeld. Die-
sem gerecht zu werden verstehen wir als Herausfor-
derung und möchten positive Entwicklungen nicht 
nur	begleiten�	sonEern	auch	aLtiW	Worantreiben�initi-
ieren. Im Auftrag und im Sinne der Bürger*innen des 
Kreises Kleve.
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